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Anderegg, Berichterstatter: Mit Botschaft vom
29. Juli 1949 hat der Bundesrat den beiden Räten
einen neuen Bundesbeschluss über den Transport
von Personen und Sachen mit Motorfahrzeugen auf
öffentlichen Strassen unterbreitet. Es handelt sich
aber nicht um ein neues gesetzgeberisches Werk,
sondern vielmehr um die Bestätigung, beziehungs-
weise Verlängerung eines Bundesbeschlusses, der im
Jahre 1940 erstmals in Kraft gesetzt und im Jahre
1945 um weitere fünf Jahre verlängert worden ist.
Der neue zur Diskussion stehende Bundesbeschluss
soll nun noch einmal für drei weitere Jahre verlän-
gert werden. Der neue Entwurf will nach den Aus-
führungen des Bundesrates in seiner Botschaft die
Bestimmungen der geltenden Gesetzgebung, die sich
bewährt haben, beibehalten. Diejenigen dagegen,
deren Vollzug Schwierigkeiten begegnete, sollen
durch die neue Lösung ersetzt werden, über welche
noch Erfahrungen zu sammeln wären. Der Bundes-
rat hegt zudem die Zuversicht, innerhalb dieser drei
Jahre das Verfassungsproblem.zu klären und gleich-
zeitig auf Grund einer neuen Verfassungsbestim-
mung die Überführung der jetzigen Bestimmungen
in die ordentliche Gesetzgebung mit unbefristeter
Geltungsdauer vorbereiten zu können.

Bevor wir zur neuen Vorlage des Bundesrates
im allgemeinen wie im besonderen Stellung beziehen,
wollen wir'kurz den Blick auf jene Sachverhältnisse
werfen, welche der Autotransportordnung zugrunde
liegen. Die sogenannten Sachverhältnisse sind mehr
als kompliziert und machen nicht nur den Laien,
sondern auch dem Fachmann erhebliche Beschwer-
den. Probleme der Verfassungsmässigkeit, des
Staats- und des Regalbetriebes wechseln mit Fragen
der Privatwirtschaft, der Gestaltung der Markt- und
Konkurrenzverhältnisse, aber auch mit Fragen der
staatlichen Ordnung und Intervention und schliess-
lich mit dem Problem der freiwilligen Zusammen-
arbeit. Sucht man objektiv nach dem Hauptpro-
blem, so zeigt eine solche Untersuchung folgendes
Ergebnis: Die Hauptschwierigkeit der bestehenden
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oder irgendeiner änderen Autotransportordnung be-
steht m dem grossen natürlichen Gegensatz zwi-
schen Bahn und Auto. Üüer diesen Gegensatz ist
bereits viel geschrieben und noch mehr gesprochen
worden; hier handelt es sich lediglich darum, das
Hauptproblem festzuhalten, und dieses besteht in
der grossen Strukturverschiedenheit des Autobe-
tnebes und des Eisenbahnbetriebes. Die Eisenbahn
ist das ältere Verkehrsmittel, die in ihrer ganzen
Anlage, in ihrem umfassenden Aufbau und ihrer
besonderen Struktur gebundenere Prinzipien ver-
körpert als der Autoverkehr. Diese innere und
äussere Gebundenheit der Eisenbahn kommt auch
in den grossen Aufgaben, die ihr auferlegt worden
sind, deutlich zum Ausdruck. Wir erinnern nur an
die Betriebspfiicht, selbst für unrentable Strecken,
die Beförderungspfücht und den Tarifzwang. Dass
diese den Eisenbahnen im öffentlichen Interesse
auferlegten Pflichten und Lasten ihnen besondere
betriebsfremde Kosten verursachen, ist selbstver-
ständlich. Dass aus dieser Sachlage heraus die
Eisenbahnen mit etwas skeptischen Blicken die viel
freiere Entwicklung des Automobilverkehrs ver-
folgen, leuchtet ohne weiteres ein. Der Automobil-
verkehr verkörpert seiner ganzen Anlage nach das
Element der grössten Freizügigkeit und grösseren
Beweglichkeit und der Anpassung an die verschie-
densten Verumständungen. Man kann ihm deshalb
auch nicht so leicht mit allgemeinen Auflagen zu
Leibe rücken.

Zwischen Bahn und nichtgewerbsmässigen Auto-
busverkehr stellt sich nun aber noch eine dritte
Gruppe, das ist der gewerbsmässige Autoverkehr. •
Dieser. besitzt wiederum sehr ausgeprägte Gesetz -
mässigkeiten, welche ihn deutlich unterscheiden und
abheben vom nichtgewerbsmässigen Autoverkehr,
aber auch von den Bahnen. Er steht gleichsam
.zwischen diesen bereits charakterisierten Verkehrs-
mittelarten mitten drin, seine Lebens- und Gestal-
tungsmotive halten die Mitte zwischen Freiheit und
fester Bindung, seine Struktur baut sich aus Ele-
menten der Freizügigkeit, aber auch der Gebunden-
heit auf.

So bieten sich dem Betrachter drei verschiedene
Verkehrsmittelarten dar: die Bahn, der gewerbs-
mässige und der nichtgewerbsmässige Autoverkehr.
Der Kunde für diese drei Verkehrsbetriebsarten ist
aber meist der gleiche, nämlich die den Transport
suchenden Personen und Güter, und dieser Umstand
hat wiederum zur Folge, dass ein schärferer Wett-
bewerb und eine eindrückliche Konkurrenzierung in
Erscheinung treten muss. Die Erfahrungen in der
Schweiz und in ändern Ländern zeigen indessen,
dass die freie Gewährung des Konkurrenzkampfes
nicht und niemals zu einer geordneten Marktgestal-
tung führen kann. Die chaotische Auswirkung dieser
ungeordneten Konkurrenzverhältnisse war ja die
augenfällige Ausgangslage für die Autotransport-
ordnung des Jahres 1940. Mit dieser Autotransport-
ordnung sollte der Versuch unternommen werden,
die ungeordneten Konkurrenzverhältnisse in ver-
nünftige Bahnen zu lenken, indem man nach den
Grundlagen und Kriterien suchte, durch welche sich
die vorerwähnten drei Verkehrsbetriebsarten ver-
ständigen könnten.

Die Autotransportordnung darf deshalb als ein
erster Koordinationsversuch bezeichnet werden. Es

ist dies aber nur ein Versuch, und zwar ein Versuch
mit ganz bestimmten Mitteln, womit gesagt sein
soll, dass zum mindesten auch noch andere Koordi-
nationsmöglichkeiten denkbar sind, mit denen wir
uns aber heute nicht zu beschäftigen haben.

Auf welcher Basis und mit welchen Mitteln
arbeitet nun der Koordinationsversuch der vor-
liegenden Autotransportordnung ? Was zunächst
die Basis anbelangt, so versucht die Autotransport-
ordnung, sich auf Art. 36 B V, das heisst auf das so-
genannte Postregal zu stützen. Die Bedeutung dieses
Art. 36 ist indessen umstritten. Unbestritten scheint
dagegen die Tatsache zu sein, dass keine noch so
dynamische Interpretation des Art. 36 es gestatten
würde, den unentgeltlichen Personen- oder Güter-
verkehr, das heisst den Werkverkehr zu umfassen.
Hinsichtlich des unentgeltlichen Autoverkehrs be-
sitzt der Bund heute keinerlei Kompetenzen und
deshalb keine genügende Basis, um diesen in eine
Autotransportordnung eventuell einzubeziehen.

Die weitere Frage geht dahin, abzuklären, in-
wieweit der Bund gestützt auf das Postregal, das
heisst auf Art. 36 berechtigt ist, an die Ausübung
des Beförderungsgewerbes, das heisst des entgelt-
lichen Autoverkehrs bestimmte Bedingungen zu
knüpfen. Mit Bezug auf den Personenverkehr ist
aber der Entscheid bereits gefallen, indem dieser
durch das Postverkehrsgesetz, Art..l, lit. a, bereits
regalpflichtig erklärt wurde. Ihre Durchführung
durch private Unternehmen ist einzig und allein
gestützt auf eine ausgesprochen monopolistische
Konzession gestattet. Prof. Blumenstein vertritt
aber darüber hinaus in seinem Gutachten die Auf-
fassung, dass Art. 36 dem Bund auch gestatte, das
ganze Gebiet der -Güterbeförderung dem Postregal
zu unterstellen. Diese Auffassung wird aber nicht
überall geteilt, ja sie ist heftig umstritten. Dieser
Streit mag dann schliesslich den Bundesrat bewogen
haben, für die Überführung der Autotransportord-
nung in die ordentliche Gesetzgebung eine ganz
neue und selbständige verfassungsmässige Grund-
lage anzustreben.

In diesem Zusammenhang wäre vielleicht noch
die Frage zu prüfen, ob eventuell in Art. 31 BV, in
den sogenannten Wirtschaftsartikeln, eine bessere
Grundlage und umfassendere Koordinationsmittel
gefunden werden könnten. Die nähere Prüfung zeigt
indessen, dass Art. 31 und 31 bis ebenfalls keine
genügende verfassungsmässige Grundlage abgeben
können für eine positive«und konstruktive Durch-
gestaltung einzelner Wirtschaftszweige oder Berufe.
Der Bund kann gestützt auf Art. 31 bis nur dann
intervenieren, wenn ein Wirtschaftszweig in seiner
Existenz gefährdet ist, und solche Massnahmen des
Bundes müssen und dürfen nur die Erhaltung des
betreffenden Wirtschaftszweiges zum Ziele haben,
das heisst die Wirtschaftsartikel gestatten nur
Schutzmassnahmen, die nicht von unbeschränkter
Dauer sind, sie gestatten aber nicht, die Handels-
und Gewerbefreiheit durch ein neues Marktgestal-
tungssystem grundsätzlich und für unbeschränkte
Dauer abzulehnen, und sie gestatten keinesfalls die
Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifen und
Preisbestimmungen.

Nach diesen Feststellungen kann natürlich die
Frage aufgeworfen werden, ob die ganze Koordina-
tion nicht der freien Privatinitiative überlassen wer-
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den sollte, welche an Stelle von Konzessionen und
Bedürfnisklauseln mit dem Mittel der ökonomischen
Zusammenarbeit und der Vertragsgemeinschaft zu
Werke gehen könnte. Die Voraussetzungen zu einer
solchen Koordination aus der Privatwirtschaft her-
aus sind aber zunächst keine erfolgversprechenden,
weil Bahnen, gewerbsmässiger und mchtgewerbs-
mässiger Automobilverkehr nicht auf die gleiche
Ausgangslage zu setzen sind.

bo scheint es, dass zur Zeit noch einmal beide
Wege zur Koordination und Verkehrsgestaltung
eingeschlagen werden müssen, nämlich die staatliche
Intervention über Konzession und Bedürfnisnach-
weis und das private Gemeinschaftsabkommen über
verschiedene Einzelfragen.

Blicken wir nun nach diesen Ausführungen auf
die vorliegende Autotransportordnung, so suchen
wir zu ermessen, welchen Inhalt sich die Autotrans-
portordnung gegeben hat. Zunächst stellen wir mit
Befriedigung fest, dass die neue ATO einen recht
grossen freien Lebensraum belassen will, und zwar
dadurch, dass sie zunächst den nichtgewerbsmässi-
gen Personenverkehr und den nichtgewerbsmässi-
gen Güterverkehr, das heisst den sogenannten
Werkverkehr vollständig ausserhalb der neuen Ord-
nung belässt. Die gewährte Freiheit ist eine voll-
ständige, das heisst der Werkverkehr1 ist auch der
Registereintragung und Gebührenpflicht enth'oben.
Diese Freiheiten finden im allgemeinen überall die
Zustimmung der interessierten Kreise. Weiter-
gehende Freiheiten, die vielleicht erwünscht wären,
stossen aber bereits auf mehr oder weniger grossen
Widerstand. So stehen noch drei Freiheitsbereiche
miteinander im Streit. Einerseits zeichnet sich ein
Begehren ab, Teile des gemischten Verkehrs, freizu-
geben, dem anderseits das Freiheitsbegehren der
Bahnen und der PTT-Betriebe gegenüberstehen.

Der sogenannte gemischte Verkehr bildet eine
besondere Transportart. Gemischten Verkehr übt
aus, wer neben seinem Werkverkehr auch entgelt-
liche Transporte für andere besorgt. Nach der bis-
herigen Autotransportordnung war dieser gemischte
Verkehr grundsätzlich verboten. Nur unter be-
stimmten Voraussetzungen konnten Ausnahmen
bewilligt werden. Man machte nun geltend, dass
durch dieses strikte Verbot der gemischte Verkehr
eine Disqualifizierung erleide. Es muss deshalb ver-
ständlich erscheinen, dass der Ständerat hier bei
dieser Bestimmung sein schweres Brecheisen an-
setzte und das Verbot des gemischten Verkehrs aus
den Angeln hob. An Stelle des Verbotes setzte der
Ständerat die sogenannte Ermächtigung, soweit der
gemischte Verkehr nicht überhaupt vollständig frei-
gegeben wurde. Die nationalrätliche Kommission
folgte dem Ständerat in.grundsätzlicher Hinsicht, in-
dem auch sie das in der bisherigen Ordnung enthal-
tene Verbot über Bord warf. Dagegen schränkte die
nationalrätliche Kommission den absolut freien ge-
mischten Verkehr ein auf die nachbarliche Hilfe in
ländlichen und. Gebirgsgegenden,, während weitere
Freiheiten im gemischten Verkehr vom Bundesrat
nach Anhören der Kantone und der Beteiligten
gewährt werden sollen. Die Differenzen zwischen
Ständerat und nationalrätlicher Kommission sind
indessen hier nicht mehr sehr gewichtig. Die ent-
scheidende Neuerung liegt in der Aufhebung des all-
gemeinen Verbotes des gemischten Verkehrs. Die voll-

ständige Freigabe des gemischten Verkehrs müsste
natürlich die ganze ATU gefährden. Diese Freigabe
würde in der Folge auch nach mehr Freiheiten der
PTT und der Bannen rufen. Die PTT-Verwaltung
beansprucht für die Beförderung von Personen und
Sachen, welche sie ausführt und ausführen lässt oder
für welche sie auf Grund der Postgesetzgebung Kon-
zessionen für regelmässige Linienfahrten erlässt,
ebenfalls die volle Freiheit. Das private Transport-
gewerbe befürchtet vor allen Dingen, dass die PTT-
Verwaltung auf der Basis dieser Freiheiten das so-
genannte Extrafahrtengeschäft ausdehnen werde.
Dieses Extrafahrtengeschäft hat heute einen be-
trächtlichen Umfang angenommen. Ständerat und
nationalrätliche Kommission sind sich darüber
einig, dass diese Frage des Extrafahrtengeschäftes
über ein Abkommen zwischen PTT und TAG gelöst
werden soll. Es ist zu hoffen, dass dieses Verständi-
gungsabkommen rechtzeitig zum erfolgreichen Ab-
schluss gebracht werden kann. Im jetzigen Stadium
der Vertragsverhandlungen handelt es sich nun
noch um die Ausmarchung der für die Extrafahrten
auszusetzenden Anzahl der Fahrzeuge.

Neben der PTT sind es aber auch die Bahnen,
welche von der Freiheit profitieren möchten, und
zwar in dem Sinne, dass der Transport von Sachen
vom Hause des Absenders zu einer öffentlichen
Transportanstait und von ihr zum Hause des
Empfängers mit eigenen Motorfahrzeugen und
eigenem Personal der Transportanstalt nicht unter
die Bestimmungen der ATO fallen, das heisst frei
sein sollen. Das private Transportgewerbe befürchtet
auch hier ein Übergreifen des staatlichen Regie-
betriebes auf den Sektor des privaten Strassenver-
kehrs. In der nationalrätlichen Kommission ergab
die Aussprache, dass es sich hier nicht darum han-
deln könne, Automobilfahrzeuge durch die Bundes-
bahnen in Betrieb nehmen zu lassen. Zur Diskussion
stünden gegenwärtig lediglich Spezialfahrzeuge
(Container, Tiefrollschemel und Traktoren), wobei
die Frage auch hier noch zu prüfen sein werde, ob
diese Spezialfahrzeuge in Regie oder auf privatwirt-
schafthcher Grundlage zu führen sein werden. Der
Ausweg in dieser Frage wurde gefunden, indem die
Bundesbahnen von der vollen Freiheit erst dann
Gebrauch machen dürfen, wenn keine Bewilligung
für offizielle Camionnage erteilt werden kann. Herr
Bundesrat Dr. Celio fasste diese Lösung in die fol-
genden Worte: „Par cette formule, on indique que le
camionnage doit être assuré par des camionneurs
privés, mais si les chemins de fer ne trouvent pas
de camionneurs, il serait naturel qu'ils assurent eux-
mêmes ce service."

Mit diesem Hinweis wird deutlich, dass der Frei-
heitsgewährung ganz bestimmte Grenzen gesetzt
sind. Werden diese Grenzen überschritten bei der
einen oder anderen der interessierten Gruppen, dann
fällt die ATO aus dem erstrebten inneren Gleich-
gewicht.

Nach der Klärung des Freiheitsproblems inner-
halb der ATO seien die Blicke nunmehr auf jene
Sphären hingewendet, in denen das Gegenteil von
Freiheit das bestimmende Kriterium bildet. Es ist
dies das Gebiet der gewerbsmässigen Beförderung
von Personen und Gütern. Die gewerbsmässige Be-
förderung von Personen und Gütern bedarf einer
Bewilligung und, soweit es sich um gemischten Ver-
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kehr handelt, einer Ermächtigung. Hinsichtlich der
Bewilligungsarten wäre hervorzuheben, dass insbe-
sondere ein Konzessionstypus C neu zur Einführung
gelangt, der von den Bahncamionneuren selbst ge-
wünscht worden ist.

Bewilligungsbehörde ist das Amt für Verkehr.
Die Tätigkeit dieser Bewilligungsbehörde hat zu
mancherlei Kritiken und Beanstandungen Anlass
gegeben. Diese Kritiken haben wohl zur Haupt-
sache den Ständerat bewegen, hier beim Amt für
Verkehr als der bisher massgebendsten Bewilli-
gungsbehörde ein zweites Mal das harte Brecheisen
anzusetzen und das Amt für Verkehr als Bewilli-
gungsorgan aus dem Sattel zu heben und das Be-
willigungsverf ahren zur Hauptsache in den Schoss so-
genannter regionaler Kommissionen zu legen. Auch
bei diesem entscheidenden Eingriff folgte die natio-
nalrätliche Kommission dem Ständerat. Dagegen
musste unsere Kommission aus sachlichen Über-
legungen den neuenKompetenzbereich der regionalen
Bewilligungsbehörde etwas einschränken. Gegen
eine teilweise Dezentralisierung ist gewiss nichts
einzuwenden. Insbesondere werden die regionalen
Kommissionen in der Lage sein, die Ermächtigungen
für den gemischten Verkehr zu erteilen. Man könnte
aber nicht mehr von einer schweizerischen Verkehrs-
politik sprechen und den koordinationspolitischen
Rücksichten nicht mehr genügend Rechnung tra-
gen, wenn die regionalen Kommissionen zuständig
sein sollten, Bewilligungen und Ermächtigungen
mit Gültigkeit für die ganze Schweiz zu erteilen.
Aus diesen Gründen muss es einer zentralen Bewilli-
gungsbehörde vorbehalten bleiben, Gesuche zu be-
urteilen, deren Transporttätigkeit sich auf das Ge-
biet der ganzen Schweiz erstreckt. Nur so kann eine
einigermassen einheitliche Bewilligungspraxis sicher-
gestellt werden. Bewilligungsbehörde für solche um-
fassende Gesuche soll nach wie vor das Amt für
Verkehr sein. Man kann sich die Frage vorlegen,
ob für die Beurteilung solcher Gesuche, die sich auf
das Gebiet der ganzen Schweiz erstrecken, nicht
eine andere, das heisst eine besondere zentrale Be-
willigungsbehörde geschaffen werden soll zur Ent-
lastung des Amtes für Verkehr. Die nationalrätliche
Kommission glaubte indessen in der Schaffung stets
neuer und zuständiger Organe grösste Zurückhal-
tung üben zu müssen.

Als Bewilligungsbehörde zeigt die neue Vorlage
demnach: 1. das Amt für Verkehr, wenn die beab-
sichtigte Transporttätigkeit sich auf das Gebiet der
ganzen Schweiz erstreckt; 2. die regionalen Kom-
missionen für die übrigen Gesuche und die Gesuche
um Ermächtigung zu gemischtem Verkehr und
3. die Kantone für vorübergehende Verkehrsbedürf-
nisse, das heisst für kurzfristige, räumlich begrenzte
Ermächtigungen zu gemischtem Verkehr.

Das Bewilligungsverfahren soll nicht mehr wie
^bisher ein reines Aktenverfahren sein. Das Verfahren
vor den Bewilligungsbehörden soll inskünftig münd-
lich und öffentlich erfolgen und zudem ist dem Ge-
suchsteller und dem Einsprecher vor der münd-
lichen Verhandlung Einsicht in die Akten zu ge-
währen, soweit sich diese auf ihn selbst beziehen.
Diese Änderung ist von nicht zu unterschätzender
Bedeutung. Im mündlichen Verfahren und kontrol-
liert durch die Öffentlichkeit wird das Verfahren an
Durchsichtigkeit gewinnen und die Missverständ-

nisse werden schwinden, die bisher den ATO-Vollzug
so oft in Misskredit gebracht haben.

Gegen Entscheide'der Bewilligungsbehörde kann
die Beschwerde erhoben werden.. Bisher war für
einen Teil der Gesuche die Verwaltungsbeschwerde
und im übrigen die Beschwerde an die Transport-
kommission vorgesehen. Bei der Transportkpmmis-
sion hat nun die nationalrätliche Kommission das
Brecheisen angesetzt und aus der Transportkom-
mission eine selbständige Rekurskonimission ins
Leben gerufen, die aus drei Mitgliedern der Trans-
portkommission und aus zwei Berufsrichtern be-
steht. Entscheidend ist dabei, dass mit Ausnahme
der Unterstellungsverfügungen alle Verfügungen
über Erteilung, Verweigerung, Entzug, Übertragung
usw. von Transportbewilligungen oder Ermächti-
gungen zu gemischtem Verkehr künftig bei einer
Instanz angefochten werden können, und zwar die
Verfügungen des Amtes für Verkehr sowie die Ver-
fügungen der Bewilligungskommissionen der ver-
schiedenen Landesgegenden.

Schliesslich soll hier die Tatsache ausdrückliche
Erwägung finden, dass die Strafverfolgung nicht
mehr dem Amt für Verkehr, sondern den Kantonen
obliegt. Zusammenfassend darf gesagt sein, dass das
gesamte Bewilligungsverfahren aus der Zentralisie-
rung befreit ftnd in ein dezentralisierteres Verfahren
übergeleitet würde, wobei insbesondere das Amt für
Verkehr eine gewisse Entlastung erfährt.

Es ist aus meinen bisherigen Darlegungen schon
deutlich geworden, dass die ATO, will sie der Ko-
ordinierung wirklich zum Erfolg verhelfen, sich nicht
in _der Bewilligung und in der Ermächtigung, das
heisst in der Konzessionierung, erschöpfen darf. Aus
diesem Grunde sollen der ATO weitere Kompeten-
zen eingeräumt werden, um auf die Konkurrenzver-
hältnisse und die Marktgestaltung Einfluss zu
nehmen. In der neuern Vorlage sind vor allen Dingen
vier solche Aufgabenbereiche vorgesehen, nämlich:
1. der Erlass von Bestimmungen über den Beförde-

rungsvertrag und die Versicherung des Trans-
portgutes ;

2. der Abschluss von Tarifen;
3. die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamt-

arbeitsverträgen, und
4. die Schaffung von Vereinbarungen über ver-

schiedene Aufgabengebiete.
Um alle diese weittragenden und bedeutsamen

Aufgaben einer einheitlichen und geordneten Lösung
entgegenzuführen, bestellt der Bundesrat die soge-
nannte Transportkommission. In dieser Transport-
kommission sollen die Kantone, die wichtigsten
Wirtschaftsverbände des Landes, die öffentlichen
Transportanstalten und das Autotrahsportgewerbe
vertreten sein. Diese umfassende Zusammensetzung
und Herbeiziehung auch der Bahnen deuten darauf
hin, dass die Arbeiten der Transportkommission auf
eine gesamthafte Koordination hin ausgerichtet
werden sollen. Die Transportkommission begut-
achtet zuhanden des Bundesrates .zur Hauptsache
die bereits erwähnten Vorschläge betreffend den
Abschluss von Tarifen, die Allgemeinverbindlich-
erklärung von Gesamtarbeitsverträgen und Verein- •
barungen des Verbandes der Autotransportunter-
nehmer mit ändern Beteiligten. Die Koordinations-
aufgabe der Transportkommission wird schliesslich
noch dadurch deutlich gemacht, dass diese Köm-
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mission dem Bundesrat und den übrigen Beteiligten
geeignete Massnahmen zur Förderung der Zusam-
menarbeit zwischen dem Autotransportgewerbe und
den öffentlichen Transportanstalten vorschlagen
kann.

Die Transportkommission ist indessen nur begut-
achtende Kommission. Für die eigentliche prak-
tisch-konkrete Bearbeitung der vorgezeichntten
Aufgaben musste eine andere Instanz in Anspruch
genommen werden. Sie hat sich gefunden im Zen-
tralverband dès Autotransportgewerbes, welcher
vom Bundesrat anerkannt worden ist. Es ist ein
hocherfreuliches Symptom, dass sich dieser Zentral-
verband, dem 13 Unternehmerverbände angehören,
hat konstituieren können. Dadurch konnte von der
Schaffung eines Zwangsverbandes Umgang genom-
men werden. Dieser Zentralverband hat sich zudem
eine sogenannte ATO-Treuhandstelle angliedern
können. Der Bundesrat kann diesen Verband und
die von ihm geschaffene Treuhandstelle zur Mitwir-
kung beim Vollzug heranziehen und ihnen be-
stimmte Befugnisse übertragen. Weder der Zentral-
verband noch die Treuhandstelle haben indessen
irgendwelche über die Verbandskompetenzen hin-
ausragenden Rechtsetzungsbefugnisse. Die vom Ver-
bände gefassten Beschlüsse oder Vereinbarungen
bedürfen, um Rechtskraft zu erlangen, der aus-
drücklichen Genehmigung des Bundesrates. Im Ent-
wurfe des Bundesrates war vorgesehen, die jeweilige
Genehmigung des Bundesrates in das Instrument
der Allgemeinverbindlicherklärung einzukleiden. Bei
den ständerätlichen Beratungen hat Herr Schoch
die Frage aufgeworfen, ob es zulässig sei, das Insti-
tut der Allgemeinverbindlicherklärung auszudehnen
auf Beschlüsse, die nicht das Arbeitsverhältnis be-
treffen und die typischen Wettbewerbscharakter
haben. Bei nochmaliger Prüfung dieser Sonderfrage
hat dann der Ständerat beschlossen, auch noch die-
sen sogenannten „Giftzahn" zu extrahieren und die
Allgemeinverbindlicherklärung zu beschränken auf
die Gesamtarbeitsverträge. Die nationalrätliche
Kommission folgte dieser Lösung. Demnach können
die sogenannten Beförderungsbedingungen, bezie-
hungsweise der Beförderungsvertrag nicht mehr all-
gemeinverbindlich erklärt werden, sondern der
Bundesrat soll diese Sachgebiete inskünftig, aller-
dings nach Anhörung der Kantone und der Beteilig-
ten, durch eine Verordnung regeln. Dasselbe gilt
von den Tarifen. Nach der neuen Lösung müssen '
die vom Verband der Autotransportunternehmer
oder von seinen Mitgliederverbänden aufgestellten
Tarife vom Bundesrat genehmigt werden, das heisst
sie können auch nicht mehr durch den Akt der All-
gemeinverbindlicherklärung in Wirksamkeit gesetzt
werden. Dagegen ist hier das Mitspracherecht^der
Kantone, der Verfrachterorganisationen und^der
öffentlichen Transportanstalten bei der Bearbeitung
von Tarif vorlagen des TAG unangetastet geblieben.
Bis zur Stunde sind indessen noch keine Tarife vom
Bunde genehmigt worden. Der Abschluss solcher
Abkommen stösst auf aussergewöhnliche Schwierig-
keiten. Im Bereiche des Personentransportes trat
anfangs 1949 der vom Verband Schweizerischer
Gesellschaftswagen-Besitzer ausgearbeitete Tarif
für Gesellschaftswawnfahrten in Kraft. Die bis an-
hin gesammelten. Erfahrungen seien befriedigend.
Ob es möglich ist, diesen Tarif noch auf etwas

breitere Grundlagen zu stellen und vom Bundesrat
zu genehmigen, bleibt abzuwarten. Es liegt ferner
ein Entwurf vor für den Vollzug der Orts- und
Regionaltarife im Sachentransport. Die Erfahrung
lehrt, dass das Schwergewicht der tarifarischen
Ordnung bei den Orts- und Regionaltarifen liegt,
die sowohl hinsichtlich Aufbau, Systematik und
Höhe "der Tarife den örtlichen Gegebenheiten ange-
passt werden können. Eine Tarifordnung im Über-
landverkehr ist am 1. Februar 1950 in Kraft getre-
ten. Es muss aber festgestellt werden, dass alle diese
Tarifbemühungen bis anhin nicht aus dem Rahmen
der Verbandskompetenzen herausgewachsen sind.
Ob es gelingt, mit dem einen oder ändern Tarif in
den Vorraum der bundesrätlichen Genehmigung
vorzustossen, kann noch nicht mit Bestimmtheit
gesagt werden.

Die TAG-Organisation hat nun aber noch ein
weiteres gewichtiges Arbeitsfeld betreut, indem die
Direktion des TAG die Funktion des Zentralsekre-
tariates für den CAVATO, das heisst den Gesamt-
arbeitsvertrag übernommen hat. Nach Art. 17 der
ATO kann der Bundesrat Bestimmungen des Ge-
samtarbeitsvertrages allgemein verbindlich erklä-
ren. Gestützt hierauf wurde im Autotransportge-
werbe ein Gesamtarbeitsvertrag erlassen, der in
seiner Arf geradezu ein Musterbeispiel eines um-
fassenden und modernen Ge'samtarbeitsvertrages
darstellt. Am Zustandekommen dieses Vertrages hat

.unser Kollege Leuenberger hervorragenden Anteil.
Die Vertragsparteien haben den Vertrag in der Er-
kenntnis abgeschlossen, dass die ATO die Über-
zeugung vom Vorhandensein einer Schicksals-
gemeinschaft zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer vertiefte und dass der Wille, durch ein frei-
williges Werk der Verständigung zwischen den Ver-
tragsparteien den dauernden Arbeitsfrieden zu
sichern, vorhanden ist. Durch diesen Gesamtarbeits-
vertrag ist zudem eine paritätische Berufskammer
ins Leben gerufen worden, welche die gemeinsamen
Lebensinteressen zu fördern beabsichtigt. Es kann
darüber gar kein Zweifel bestehen, dass durch diesen
Gesamtarbeitsvertrag und damit durch die ATO
die sozialen Verhältnisse im Autotransportgewerbe
einer hocherfreulichen Verbesserung entgegenge-
führt worden sind. Es bedeutet gewiss keine Über-
treibung, wenn gesagt wird, dass man die sozialen
Verhältnisse der Gegenwart im Autotransport-
gewerbe gegenüber der Zeit vor der ATO nicht
wieder erkennt. Die ATO hat viele Kritiker gefun-
den. In einem Punkte, in den sozialen Verhältnissen,
hat sie aber eine unangefochtene Besserstellung er-
reicht, die es allein schon rechtfertigt, sich um den
Weiterbestand der ATO ernsthaft zu bemühen.
Diese Arbeitsordnung im Autotransportgewerbe
hat auch die Bedenken zerstreut, dass die geregelten
Arbeitsbedingungen zwangsläufig gebundene Tarife
und Preise zur Folge haben müssen. Sie hat aber
das durchaus Wünschbare erreicht, dass der Wett-
bewerb und die wilde Konkurrenz im Autotrans-
portgewerbe nicht mehr auf dem Buckel des Arbei-
ters ausgetragen wird.

Abschliessend sei nun doch darauf hingewiesen,
dass der TAG-Organisation auch die Bearbeitung
von besonderen Übereinkommen mit interessierten
Institutionen obliegt. Zurzeit steht bereits ein
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neues Abkommen mit der PTT-Verwaltung vor dem
Abschluss.

Aus allen diesen Hinweisen wird deutlich, dass
durch die tatkräftige Mitarbeit des Zentralverban-
des des Autotransportgewerbes, das heisst der TAG-
Organisation die ATO eine beachtliche innere Er-
starkung erfahren hat. Wir dürfen auch feststellen,
dass der Direktor des TAG, Herr Maurer, seine Auf-
gabe mit grosser Sachkenntnis, aber auch mit gros-
sem Takt und Verständnis für die stark ausein-
anderstrebenden interessierter^ Kreise zum Ziele
führt'.

Mit diesen Ausführungen versuchte ich auf die
wichtigsten Probleme der ATO hinzuweisen. Gewiss
handelt es sich nicht um ein vollendetes Werk, aber
es steht eine Lösung zur Diskussion, welche sich
auch bei kritischer Betrachtung sicherlich verant-
worten lässt. Namentlich die neue Lösung zeigt frei-
heitliche Gesichtspunkte und trägt weitmöglichst
auch den regionalen Verhältnissen' Rechnung und
sie darf gleichzeitig als vorbildliche Sozialordnung
bezeichnet werden. Schliesslich sei noch erwähnt,
dass in der Kommissionsberatung unser Kollege
Trüb beachtenswerte Vorschläge für eine bessere
Systematik in der Vorlage machte. So berechtigt
diese Wünsche auch sein mögen, so war die Kom-
mission doch der Auffassung, dass diese systema-
tische Umgestaltung der endgültigen gesetzgeberi-
schen Lösung vorbehalten bleiben soll. Es .bleibt
noch festzustellen, dass die Kommission die Vor-
lage eingehend und gründlich geprüft hat. Den
Beratungen folgten auch Herr Bundesrat Dr. Celio
und seine beiden Mitarbeiter, die Herren Fürspre-
cher Kunz und Moser, welche der Kommission als
sachkundige Helfer zur Verfügu-ng standen. Die
Kommission stimmte der bereinigten Vorlage mit
allen gegen eine Stimme bei einer Enthaltung zu.
Im Auftrag dieser Kommission empfehle ich Ihnen,
auf die Vorlage einzutreten.

M. Briflgolf, La Tour-de-Peilz, rapporteur: L'ar-
rêté fédéral sur le statut des transports automobiles,
que le Conseil fédéral nous soumet par son message
du 29 juillet 1949, n'est pas un problème nouveau
pour nous puisqu'il tend à prolonger pour trois ans
encore les mesures prises au moyen d'un arrêté
fédéral entré en vigueur le 15 août 1940 et pro-
rogé pour cinq nouvelles années en 1945. C'est en
tenant compte d'une expérience de dix ans que nous
avons à nous'prononcer, aprè^ le Conseil des Etats
qui l'a fait dans sa séance du 20 décembre 1949.

Un premier point nous paraît acquis, c'est qu'on
ne peut raisonnablement admettre que toute régle-
mentation disparaisse dans ce domaine, les expérien-
ces passées ayant fourni la preuve renouvelée qu'une
liberté totale serait non seulement préjudiciable aux
entreprises de transports de personnes et de choses
au moyen de véhicules automobiles, et à tous ceux
qui en dépendent, mais également à l'économie
générale du pays. Sur ce point-là, aucune divergence
n'est née entre les membres de votre commission et
c'est pourquoi l'unanimité des commissaires s'est
prononcée affirmativement sur l'entrée en matière,
moins une voix contre et une abstention.

La politique des transports pratiquée par l'Etat
a pour but d'assurer à l'économie publique des pres-
tations de transports de haute qualité,, et les plus

rationnelles. Il importe donc d'utiliser dans chaque
cas le moyen de transport le mieux approprié et
il est superflu d'insister sur le rôle capital joué par
les transports dans l'économie nationale. Un haut
rendement de l'industrie des transports est indis-
pensable au maintien de notre standard de produc-
tion et de vie. C'est pourquoi le législateur s'est
toujours préoccupé de la politique des transports.
Si tout le monde est d'accord sur le but général
de la politique des transports, en particulier sur le
principe de l'intervention de l'Etat dans ce domaine,
des divergences subsistent sur la nature de cette
intervention et sur la question de savoir dans quelle
mesure celle-ci est du domaine de la Confédération.

De l'avis du Conseil fédéral, l'article 36 de la
constitution fédérale forme la base constitutionnelle
du projet soumis à notre appréciation. Cette inter-
prétation n'est pas sans soulever des objections qui
se sont fait entendre, notamment au sein de la
commission du Conseil des Etats et au cours des
délibérations du Conseil des Etats.

L'article 36 de la constitution fédérale tire son
origine de l'article 33 de la constitution de 1848
qui ne précise pas, comme beaucoup d'autres dis-
positions constitutionnelles anciennes, ce qu'on en-
tend par «postes». Au point de vue historique, il
s'agit de la reprise par la Confédération des anciennes
postes cantonales telles qu'elles existaient et qui
comprenaient en particulier les transports de mar-
chandises en tant que les conditions techniques d'ex-
ploitation en permettaient l'exécution par les régies
postales cantonales. Les transports que la poste
seule a le droit d'effectuer ont toujours été déter-
minés parla législation d'application qui peu à peu
a vu le jour..

Déjà lors de la promulgation de la première loi
sur la régale des poste.s, le Conseil fédéral déclarait
que le plus grand avantage de la centralisation des
postes résidait.«dans la faculté de faciliter partout
la circulation la plus étendue, soit qu'elle concerne
le transport des personnes ou celui des choses, que
celles-ci soient expédiées dans des villes, des villages,
sur des montagnes ou dans des endroits éloignés».
On peut dès lors admettre que cette définition ex-
prime la conception juridique fondamentale qu'en
principe le service postal peut avoir pour objet des
transports de toutes espèces et qu'en conséquence

•une limitation juridique n'existe pas. Par les articles
30 et 31 de la constitution de 1848, les privilèges
des cantons relatifs aux transports des personnes
et des marchandises et en vertu de notre constitu-
tion actuelle, les «postes» sont exclusivement du
domaine de la Confédération. Par contre, jusqu'à
maintenant, le service des postes, organisé par la
Confédération, n'embrasse qu'une partie des opéra-
tions de transport rentrant dans l'activité de
l'administration des postes, tandis que d'autres
transports importants, tels les transports en masse
de voyageurs et de marchandises furent en premier
lieu confiés aux chemins de fer en vertu d'une con-
cession fondée sur l'article 26 de la constitution de
1874, article qui ne fut admis "que plus tard. En
effet, la concession était déjà prévue par les disposi-
tions légales sur les chemins de fer de 1852 et 1872.

C'est aussi en interprétant l'article 33 de la
constitution de 1848 ayant trait aux postes que la
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Confédération étendit en 1851 sa souveraineté sur
les télégraphes en soumettant à une concession les
installations privées de télégraphe. Ce n'est qu'en
1874, dans l'article 36 de la constitution, qu'on
mentionne pour la première fois le mot «télégraphe»
dans une disposition constitutionnelle, et pourtant
on avait légiféré dans ce domaine plus de vingt ans
auparavant.

La législation d'application qui se fonde sur
l'article 36 de la constitution évolua de la même
manière. La découverte du téléphone donna au
Conseil fédéral l'occasion de soumettre à la con-
cession les installations privées de téléphone en 1878
avec l'approbation de l'Assemblée fédérale. Cette
disposition fut prise sur la base du même article 36
de la constitution de 1874, alors que la loi fédérale
sur les téléphones ne fut édictée qu'en 1889.

Cette interprétation de l'article 36 fut encore
celle qui a été admise pour la loi sur les télégraphes
de 1922 qui reconnaît à la Confédération le droit
exclusif à la transmission radioélectrique d'images
et de sons et soumet les installations privées de
ce genre à l'obligation de la concession.

C'est aussi le cas pour les concessions relatives
à la navigation, aux ascenseurs, aux funiculaires
aériens, sinon on n'aurait pu subordonner la navi-
gation à la loi fédérale de 1949 sur les transports
par chemins de fer et par bateaux, ainsi que cela
avait déjà été fait en 1893.

Nous nous excusons d'avoir mis une telle insis-
tance sur les aspects de l'interprétation de l'ar-
ticle 36 de la constitution fédérale de 1874, mais elle
était nécessaire car cet article, qui ne fixe en détail
ni le contenu, ni la délimitation du pouvoir de
l'Etat, doit faire l'objet d'une adaptation constante
aux-progrès incessants de la technique et de l'écono-
mie. Ce faisant, on sauvegarde l'intérêt général du
pays et cette disposition constitutionnelle permet
de tenir compte des conceptions techniques, éthiques
et économiques du moment et d'adapter le droit
aux progrès extraordinaires de la technique. C'est
ce que nous a clairement démontré M. Celio, con-
seiller fédéral.

La Confédération peut donc aussi, en se fondant
sur l'article 36 de la constitution, arrêter des dis-
positions sur les transports professionnels de per-
sonnes et de choses au moyen de véhicules à moteur.
C'est notamment le cas en ce qui concerne l'arrêté
fédéral du 30 septembre 1938 sur le statut des trans-
ports automobiles (S.T.A.) actuellement en vigueur.
Le S.T.A. doit être considéré comme une loi d'appli-
cation complémentaire qui se fonde sur l'article 36
de la constitution. Cela a été expressément reconnu
par les Chambres fédérales; le 21 septembre 1938,
le rapporteur de la commission du Conseil national
l'a aussi souligné dans les termes suivants:

«Cette disposition (article 36 de la constitution)
peut et doit s'entendre comme instituant un mono-
pole général des transports. Lors de la discussion
du projet de loi sur le partage du trafic, cette loi
a fait l'objet de sérieuses réserves de plusieurs mem-
bres de cette assemblée. Ces réserves n'ont pas été
renouvelées lors de la discussion du projet- actuel.
Nous pouvons en conclure xjue la thèse du Conseil
fédéral est aujourd'hui admise par chacun.»

(Bulletin stén. du 21 septembre 1938).

De l'avis du Conseil fédéral, l'article 36 de la
constitution ne constituerait pas une base légale si
la Confédération envisageait l'organisation générale
du trafic du pays et si, à cet effet, elle, allait au delà
d'une simple réglementation des transports pro-
fessionnels de personnes et de choses, pour subordon-
ner à une législation d'ensemble tous les genres de
transports, compte tenu de leur domaine d'activité
propre.

Si on aborde l'aspect pratique du problème, on
se rend d'emblée compte où sont les divergences.
Certains milieux, dont une minorité au Conseil des
Etats, suggèrent de réaliser la réglementation vou-
lue en introduisant une taxe de compensation qui
serait perçue à titre de supplément sur les carbu-
rants. Les conditions de concurrence des chemins
de fer à l'égard du trafic automobile sont inégales,
ceux-là connaissant des charges imposées telles que
l'obligation d'exploiter, l'obligation de transporter,
le système de tarifs ad valorem indispensable. Le
retour au régime de la liberté du trafic automobile,
la suppression du statut des transports automobiles
auraient pour effet immédiat une régression du
trafic ferroviaire au profit du trafic routier. Les
chemins de fer accuseraient des déficits d'exploita-
tion encore plus élevés, déficits que d'aucuns vou-
draient couvrir par la perception de cette taxe de
compensation perçue sur les carburants. L'augmen-
tation des droits de douane, nécessaire pour cette
opération, devrait rapporteur 50 millions de francs
par an ce qui, sur la base de la consommation de
1949, exigerait une augmentation portant la taxe
douanière à 36 cts par litre de benzine. Cette charge
serait insupportable et serait plus lourde encore
si la consommation de benzine diminuait dans le
pays. On peut se demander si l'article 29 de la
constitution fédérale autoriserait une telle augmen-
tation et nous ne pensons pas que le moment serait
bien choisi pour demander une modification consti-
tutionnelle dans ce domaine. Du reste, une telle
politique entraînerait infailliblement un recul du
nombre des véhicules automobiles, ee qui aurait de
graves conséquences sociales pour l'industrie des
garages et pour ceux qui en vivent. Plus, la défense
nationale pourrait subir un grave préjudice du fait
que le nombre des véhicules réquisitionnables dimi-
nuerait aussi, d'où diminution du potentiel de trans-
port. La suppression d'une réglementation entraîne-
rait un gaspillage économique qui, tôt ou tard,
serait insupportable, notamment dans le domaine
de la concurrence internationale. Aujourd'hui déjà,
les frais d'entretien d'un véhicule automobile sont
excessivement lourds en Suisse par rapport à d'au-
tres pays. La taxe de compensation doit donc être
rejetée.

Le statut des transports automobiles en vigueur
qui, comme nous l'avons déjà dit, a permis de re-
cueillir des expériences pendant une dizaine d'an-
nées, se fonde sur les principes suivants: liberté
des transports privés et des transports occasionnels
de personnes contre rémunération, obligation de
la concession pour le transport professionnel, con-
ditionnée par la clause du besoin, interdiction du
trafic mixte, possibilité d'arrêter des conditions de
transport et de déclarer des tarifs d'application
générale, ainsi que possibilité de conclure un contrat
collectif de travail pour l'industrie des transports



Statut des transports automobiles 14 mars 1950

automobiles. Tous ces principes n'ont pas trouvé
leur application, mais cela n'en diminue pas leur
importance. Ils ne se conçoivent pas l'un sans l'au-
tre. L'Office fédéral des transports est l'autorité
centrale chargée de l'application.

Le Conseil des Etats a décidé de supprimer l'in-
terdiction du trafic mixte prévue par l'article 5 du
projet d'arrêté du Conseil fédéral. Suivre à cette
décision serait permettre le retour rapide aux luttes
tarifaires, qui auraient pour conséquence de rendre
la concurrence plus âpre entre transporteurs rou-
tiers, tout en rendant plus aiguë la rivalité rail-
route. Ce serait le retour à l'anarchie, comme il y a
une quinzaine d'années, anarchie qui pourrait avoir
de graves répercussions pour notre économie
nationale.

La notion de la clause du besoin doit être, con-
servée car, sans elle, impossibilité pratique de main-
tenir l'équilibre atteint grâce au statut des trans-
ports automobiles. Il ne suffit pas d'avoir un certifi-
cat de capacité pour exploiter une entreprise dç
transport, encore faut-il que le besoin en soit réel.
C'est une garantie pour éviter de retomber dans
une situation préjudiciable à l'économie des trans-
ports et à l'économie générale.

La conclusion seule d'un contrat collectif de
travail déclaré d'application générale obligatoire ou
de prescriptions imposant l'emploi pour les trans-
ports professionnels de véhicules conformes aux
exigences de la défense nationalfi ne suffit pas pour
sauvegarder un minimum d'ordre dans les trans-
ports automobiles. On oublie peut-être que ces pres-
criptions risquent de rester lettre morte si on n'as-
sure pas, d'un autre côté, à ces détenteurs de véhi-
cules à moteur une situation économique permettant
d'exiger d'eux ces prestations. Il suffit de savoir
combien souvent, par exemple, la réglementation
de 1933 sur la durée du travail des chauffeurs pro-
fessionnels a été sciemment violée par des em-
ployeurs se livrant à une lutte sans merci contre
leurs rivaux. Peu importaient la santé du personnel,
la sécurité de la circulation, pourvu qu'on puisse
arracher dû travail à un concurrent. Fort heureuse-
ment, par la conjugaison de toutes les mesures pri-
ses, une amélioration a été enregistrée dans ce
domaine et il faut tout meure en œuvre pour éviter
le retour à la situation d'antan. En passant, nous
saluons tout particulièrement la constitution de la
Chambre professionnelle de l'industrie des trans-
ports automobiles, dont la première réunion se tint
le 22 février dernier, à Berne, en présence de M.
Celio, conseiller fédéral, et d'un certain nombre d'in-
vités, tous intéressés au plus haut point par le pro-
blème" qui nous préoccupe en ce moment. Cette
organisation, qui représente les éléments les plus
directement mêlés aux questions de transports par
véhicules automobiles, a pris nettement position en
faveur du projet d'arrêté et cet avis nous semble
être de poids et de nature à inciter ceux de nos col-
lègues qui seraient enclins à rejeter l'arrêté ou à
se rallier aux décisions prises par le Conseil des
Etats à revoir leur opinion avant d'émettre leur
vote.

A elle seule aussi, l'application de tarifs obliga-
toires ne suffit pas non plus pour atteindre le but
recherché par l'arrêté proposé. C'est bien un ensem-
ble de mesures convergentes qui doit contribuer à

ce minimum de séciruté indispensable à l'économie
des transports de personnes et de choses.

Jusqu'à maintenant, seul l'office fédéral des
transports accordait les concessions et appliquait
les dispositions légales en la matière. Cette façon
de procéder, malgré quelques inconvénients, est
certainement la meilleure si on veut avoir une unité
d'application. Une seule autorité devrait, à notre
sens, être investie des pouvoirs nécessaires, que ce
soit l'autorité administrative actuelle ou une com-
mission centrale dans laquelle seraient représentés
les milieux intéressés. Les commissions régionales
ne sont pas les organes les plus idoines pour accom-
plir une telle tâche, car le critère qu'elles adopteront
risque fort d'être différent d'une commission à
l'autre. C'est, nous semble-t-il, la solution la moins
rationnelle, celle qui, à l'expérience, donnera le
moins de satisfaction et contribuera le moins au
but que veut atteindre l'arrêté. Si le Conseil national
n'accepte pas la proposition initiale du Conseil fédé-
ral, qu'il donne au moins sa préférence à la propo-
sition de sa commission, laquelle laisse la compé-
tence à l'autorité fédérale pour les concessions per-
mettant d'effectuer des transports sur tout le terri-
toire suisse, alors que l'octroi des concessions tou-
chant aux transports régionaux et mixtes serait
laissé à la compétence des commissions régionales.

Une modification importante intervient dans la
procédure de la concession qui, jusqu'ici, était pure-
ment écrite. Par la modification que vous propose
votre commission les délibérations qui précéderont
la décision de l'autorité concédante seront orales
et publiques. Ainsi donc, les requérants et les oppo-
sants pourront, en règle générale, prendre connais-

-sance des documents qui les concernent. Cette modi-
fication permettra d'éliminer l'égoïsme et les mal-
entendus lors d'une procédure orale et contrôlée
par le public.

Une autre modification importante touche au
droit de recours. Dans le régime encore en vigueur,
certains recours peuvent être déférés à une autorité
supérieure par voie administrative, d'autres à la
commission fédérale des transports. Ceux qui ten-
dent à assujettir au statut des transports automo-
biles un genre de transport déterminé peuvent être
déférés au Tribunal fédéral. Cette dernière possibilité
n'est pas modifiée mais, par contre, tous les autres
recours seront adressés à un seul organe, savoir
la commission de recours. Celle-ci ne devrait plus
être composée, comme jusqu'à maintenant, des
seuls représentants de l'industrie des transports
automobiles, mais devrait comprendre deux juges
de carrière et trois représentants de la comnrssion
des transports. Cette modification est importante
car tous les recours concernant l'octroi, le refus, le
retrait, le transfert de concessions de transports ou
d'autorisations de transports mixtes ne dépendraient
que d'une seule et même autorité de recours, quelle
que soit l'autorité qui a pris la décision en première
instance,

La répression pénale n'incombera plus à l'office
fédéral des transports mais bien aux cantons. On
ne peut encore préjuger du résultat découlant de
ce transfert de compétence, mais nous esp'èrons que
l'attitude de certaines autorités cantonales, consta-
tée aujourd'hui dans l'application du statut des
transports automobiles, se modifiera dans le sens
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d'une meilleure compréhension du but poursuivi
par l'arrêté que nous discutons.

Nous concluons à une décision favorable à l'en-
trée en matière sur cet objet, tout en remerciant
bien vivement M. Celio, conseiller fédéral, ses
proches collaborateurs, MM. Kunz et Moser, de
l'office fédérai des transports, et tous ceux qui ont
aidé votre commission dans l'étude du problème qui
lui était soumis.

Al lgemeine Bera tung. - Dissussioh générale.

Präsident: Zur Orientierung diene Ihnen folgen-
des: Es liegt ein Antrag Werner Schmid auf Nicht-
eintreten vor, ferner ein Antrag Müller-Amriswil
auf Rückweisung der Vorlage. Dazu sind fünf Red-
ner eingeschrieben. Wir werden nun so vorgehen,
dass zuerst Herr Werner Schmid seinen Nichtein-
tretensantrag und dann Herr Müller-Amriswil
seinen Rückweisungsantrag begründet. Hierauf
werden wir die allgemeine Eintretensdebatte durch-
führen und erst dann die Abstimmung vornehmen.

Zustimmung. — Adhésion.t

Schmid Werner: Dieser Bundesbeschluss stellt
ohne Zweifel einen schweren Angriff dar auf die
Handels- und Gewerbefreiheit. Darauf hat auch der
Kommissionspräsident hingewiesen, indem er fest-
stellte, dass der Bundesbeschluss wesentlich weiter-
geht als die Wirtschaftsartikel es erlauben würden.
Es sind zwei Gründe, die die Fraktion der Unab-
hängigen, in deren Namen ich hier spreche, bewogen,
den Antrag auf Nichteintreten zu stellen. Zunächst
muss festgestellt werden, dass die verfassungsmässi-
gen Grundlagen, auf denen dieser Beschluss ruhen
soll, ausserordentlich zweifelhaft sind. Der Art. 36
regelt das Postregal und es ist nicht zu ergründen,
was diese Vorlage mit dem Postregal zu tun hat.
Ebensowenig ist es zu erklären, was die Gesamt-
arbeitsverträge mit dieser Vorlage zu tun haben,
respektive wieweit der Artikel 34ter hier als ver-
fassungsmässige Grundlage für einen Vorschlag in
Frage kommt, der derart tief ins Wirtschaftsleben
eingreift. Dasselbe ist zu sagen über den Art. 41 bis.
Es ist darauf hinzuweisen, dass auch dem Bundes-
rat selbst die verfassungsmässige Grundlage, die er
hier anruft, ausserordentlich zweifelhaft erschienen
sein muss.' So heisst es beispielsweise auf S. 17 der
Botschaft: „Aus den Erwägungen, wie sie in der
Botschaft zur geltenden Autotransportordnung
niedergelegt sind, lässt sich die Auffassung vertre-
ten, dass die angerufenen Verfassungsbestimmungen
eine hinreichende Grundlage für den vorliegenden
Entwurf bilden, jedenfalls zum Sammeln von Er-
fahrungen während einer beschränkten Gültigkeits-
dauer." Entweder sind die Grundlagen gut, dann
brauchen sie nicht nur zu dienen zum Sammeln von
Erfahrungen, sondern können auch auf weitere
Sicht Gültigkeit haben, oder sie sind schlecht. Weiter
heisst es: „Die Vorarbeiten für einen neuen Verfas-
sungsartikel sind bereits an die Hand genommen
worden. Es liegt nahe, die Gelegenheit wahrzu-
nehmen, in den zu schaffenden- neuen Bestimmun-
gen eine unanfechtbare Grundlage für den vorliegen-
den Entwurf zu schaffen." Der Bundesrat betrach-
tet also selbst die gegenwärtige Grundlage als an-
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fechtbar und er will jetzt eine unanfechtbare Ver*
fassungsgrundlage schaffen. Das bedeutet praktisch,
dass wir ein Haus bauen und das Fundament dazu
noch gar nicht haben; das Fundament wird dann
erst nachher konstruiert, wenn das Haus schon
aufgebaut wird. Und schliesslich heisst es auf S. 18 :
„Bis Ende 1953 wird nicht nur das Verfassungs-
problem geklärt sein, sondern man wird auch an
Hand der gesammelten Erfahrungen klarer als heute
die Grundsätze erkennen können, die einem Bundes-
gesetz mit unbefristeter Geltungsdauer ^zugrunde
gelegt werden können." Also wiederum der Hinweis
darauf, dass die gegenwärtige Verfassungsgrundlage
keineswegs genügend und sicher ist.

Das Entscheidende an der ganzen Geschichte
besteht also darin, dass der Art. 31, der die Han-
dels- und Gewerbefreiheit noch immer gewährleistet,
durch diesen Bundesbeschluss aufgehoben wird. Wir
schaffen einen Bundesbeschluss, der keine genü-
gende verfassungsmässige Grundlage hat und heben
damit einen Artikel der Bundesverfassung, der von
entscheidender Bedeutung ist, aus den Angeln. Das
scheint mir ein Vorgehen zu sein, dem unter gar
keinen Umständen zugestimmt werden kann. Wir
müssen mit den Rechtssätzen unserer Demokratie
sorgfältiger umgehen, als es hier geschieht, und haben
die verfassungsmässigen Rechte zu gewährleisten
und zu achten.

Das ist der eine Grund der Ablehnung, und der
andere Grund besteht darin, dass uns die ganze Vor-
lage als solche auch materiell als uijannehmbar er-
scheint. Das Volk hat eine ähnliche Ordnung schon
einmal abgelehnt, und wir sind überzeugt, -dass
auch diese Ordnung in einer kommenden Volksab-

o

Stimmung nicht durchgehen wird. Davon können
1 Sie überzeugt sein, dass gegen diese Vorlage das
Referendum ergriffen wird. Es ist ein Versuch, die
Schweizerischen Bundesbahnen vor der Konkurrenz
des Autos mehr oder weniger zu sichern. Dieser Ver-
such ist verständlich, aber wir sollten uns doch
darüber klar sein, dass die Schwierigkeiten der
Bundesbahnen nicht vom Auto herrühren, von der
Konkurrenz des Autos, sondern sie haben ganz
andere Ursachen. Die Schwierigkeiten der Bundes-
bahnen sind in der Verschuldung einerseits zu
suchen, in der hohen Zinslast, die sie herauszuwirt-
schaften haben, und anderseits sind die Schwierig-
keiten der Bundesbahnen aufgetaucht in der Zeit
der grossen Wirtschaftskrise der dreissiger Jahre.
Nun hat aber diese Krise nicht nur die Bundes-
bahnen in Schwierigkeiten gebracht, sondern selbst-
verständlich auch das Automobil, es hat die Kon-
kurrenz zwischen beiden verschärft. Wenn der,
Kuchen kleiner wird, dann streiten sich eben die
Leute mehr um diesen Kuchen. In der Botschaft wird
ausdrücklich gesagt, Bahn und Auto werden glei-
chermassen betroffen, wenn das Verkehrsvolumen im
ganzen sich zurückbilde, wie dies "gegenwärtig der
Fall ist. Wenn wir also zu einer neuen wirtschaft-
lichen Schrumpfung kommen, werden Bahn und
Auto gleicherweise darunter leiden, und es fragt
sich, ob man nun die Konkurrenz des Autos mehr
oder weniger ausschalten soll, um der Bahn einen
grösseren Teil des Kuchens zuzuhalten. Was soll
dann mit dem Auto geschehen, was soll mit den-
jenigen geschehen, die aus dem Autogewerbe leben?
Ich glaube, hier liegt ein Irrtum vor, den wir ein-
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mal korrigieren sollten. Die Schweizerischen Bun-
desbahnen sind ein nationales Unternehmen, und
diesem nationalen Unternehmen sind ganz beson-
dere Pflichten auferlegt, Pflichten, die wir ändern
Unternehmen nicht auferlegen, und diese Pflichten
machen es der Bundesbahn zum Teil unmöglich,
in vollem Umfange wettbewerbsfähig zu sein. Die
Konsequenz daraus heisst: Wir sollen die Bundes-
bahnen so kaufmännisch, so vorteilhaft als möglich
führen, und wenn trotzdem ein Defizit erwächst,
muss der Staat es tragen. Aber entscheidend ist in
diesem Zusammenhang die Forderung: Wir müssen
dafür sorgen, dass die Vollbeschäftigung in unserer
Wirtschaft erhalten wird.. Wenn der Produktions-
apparat auf vollen Touren läuft, jedermann arbeiten
kann, jedermann Verdienst hat, wird auch dieses
Verkehrsproblem mit Leichtigkeit zu lösen sein.

Eine weitere Gefahr, die diese Ordnung bringt,
besteht darin, dass die Verbandswirtschaft' hier
einen übermässig breiten Raum einzunehmen be-
ginnt. Es entwickelt sich ein Staat im Staate, wo
mit unmoralischen Mitteln operiert wird. Wie wird
die freie Wirtschaft hier tangiert, wenn Tarifbestim-
mungen allgemeinverbindlich erklärt werden! Wie
wird die freie Wirtschaft tangiert, wenn Bedürfnis-
klauseln eingeführt werden, wenn Verbände und
Kommissionen das Bedürfnis festlegen und die
Frage abklären sollen, ob ein neues Autounter-
nehmen eröffnet werden darf oder nicht! Wie soll
das Bedürfnis hier festgelegt werden? Es wird nie
möglich sein, die verschiedenen Ansichten der Kon-
kurrenten unter einen Hut zu bringen. Das sollen
sie^unter sich ausmachen. Das soll im freien Spiel
der Kräfte erledigt werden. Dass mit solchen Ord-
nungen in starkem Ausmass eine Verbands- und
Staatsbürokratie überhand nehmen wird, das
wissen wir zur Genüge. Herr Ständerat Iten hat
in den Beratungen des Ständerates auf diese Gefahr
hingewiesen, als er sagte: „Eine weitere schlechte
Erfahrung, die man mit der bisherigen ATO ge-
macht hat, ist der grosse Papierkrieg, der bei der
Anwendung dieser Regelung jeweilen stattfindet.
Wegen der kleinsten Fälle sammeln sich die dick-
sten Dossiers an, und wenn man eine Beschwerde
macht, bekommt man keine Einsicht in die Akten
usw." Damit soll es zwar besser werden, aber die
Dossiers werden nicht verschwinden. Davon können
Ihnen die Anwälte Bände erzählen. Es sammeln
s'°ch bei den Anwälten um diese ATO herum Akten-
dossiers, dass man wirklich sagen kann, die ganze
Sache ist Juristenfutter allererster Qualität.

Wie es unter der bisherigen Ordnung zugeht,
.dafür noch ein Beispiel, das ebenfalls Herr Iten
zitiert hat. Eine Firma stellte folgendes fest: „Jedes
Jahr haben wir erneut das Gesuch um eine Bewilli-
gung für den gemischten Verkehr stellen und be-
gründen müssen. Letztes Jahr haben wir uns er-
laubt, das Gesuch für das Jahr 1949 zu stellen und
auf die stets wiederholte Begründung unserer frühe-
ren Gesuche seit 1943 hingewiesen und sie als
bestehenden Teil unseres neuen Gesuches erklärt.
Das abgekürzte Verfahren ist aber prompt abge-
lehnt worden, und w'r haben ein mehr als dreiseiti-
ges Gesuch eingereicht, indem wir zum sechstenmal
wiederholt haben, was wir alle Jahre seit 1943 der
Behörde vorgetragen hatten." So wird gearbeitet,
so sieht die Praxis dieser Ordnung aus, eine Ver-

bürokratisierung unserer Wirtschaft, wie man sie
sich schöner nicht denken kann.

Zu was für Spitzfindigkeiten man bei der ganzen
Geschichte gelangt, hat Herr Ständerat Clausen,
der Kommissionspräsident, im Ständerat an einem
Beispiel dargelegt. Es erhebt sich nämlich die Frage,
wer ein Klavier transportieren darf. Wenn ich ein
Klavier kaufe, darf der Lieferant dieses Klavier mir
ins Haus bringen. Das ist Werkverkehr, das ist in
Ordnung. Wenn ich die Wohnung wechsle, darf ich
diesen ' Klavierlieferanten bitten, mir das Klavier
aus der alten Wohnung in die neue zu transportie-
ren. Wenn ich aber das Klavier einem Dritten ver-
kaufe, darf der Klavierlieferant das Klavier nicht
von meiner Wohnung in die Wohnung des neuen
Besitzers transportieren. Das nennt man Ordnung
im Autotransportgewerbe! Dazu kommt: Wer eine
neue Bewilligung will oder die bisherige Konzession
erweitern möchte, muss zuerst zur Konkurrenz, um
dort die Bewilligung dafür zu erhalten. Ich habe
die Akten eines Falles hier, wo ein Bewerber zuerst
bei der Konkurrenz anfragen musste und dem Amt
die Bewilligung zu dieser Konkurrenz, die er natür-
lich nicht bekam, hätte vorlegen müssen, um selber
einen Betrieb zu erweitern. Auf diese Weise kommen
wir nicht vorwärts. Das ist keine Lösung des Wirt-
schaftsproblems, das ist lediglich eine Erschwerung
der Wirtschaft, eine Verbürokratisierung der Wirt-
schaft und schafft praktisch Monopole, eine Vor-
herrschaft der berejts Herrschenden, zu der wir
nicht ja sagen können, sondern, die wir ablehnen
müssen. Aus diesen Gründen stellen wir Ihnen den
Antrag, auf die Vorlage nicht einzutreten.

Müller-Amriswil : Ich kann zum vornherein
sagen, dass ich ausnahmsweise einmal weitgehend
mit meinem Vorredner einverstanden bin. Es wird
bei dieser Gelegenheit in erster Linie zu unter-
suchen sein, ob die Vorlage, die uns der Bundesrat
unterbreitet, der Verfassung entspricht, sich auf die
Verfassung basieren kann. Man wird das nach dem
Volksentscheid vom September letzten Jahres in
verstärktem Mass tun müssen. Man hat jenen Ent-
scheid immer so interpretiert, dass man eine Rück-
kehr zur Verfassung wünsche und dass das Parla-
ment näher und gründlicher prüfe, ob die ihm unter-
breiteten Vorlagen wirklich die verfassungsmässige
Grundlage besitzen. Ich habe zwar gehört, dass der
Herr Departementschef mit einigem Unwillen sich
darüber ausgesprochen habe, dass man bei der Frage
der Errichtung einer Autotransnortordnung immer
wieder die Verfassungsfrage aufwerfe, nachdem sie
schon im Parlament wiederholt bejaht worden sei.
Nun habe ich vielleicht eine .spezielle Legitimation,
diese Verfassungsgrundlage zu bezweifeln. Ich habe
1934 jenes Verkehrsteilungsgesetz „Schiene/Strasse"
bekämpft, und zwar vor allem aus verfassungsrecht-
lichen Gründen. Jene Vorlage ist abgelehnt worden
und daher kann man nicht sagen, dass je einmal
unser Souverän sich positiv dahin ausgesprochen
habe, es genügten die vorhandenen verfassungs-
rechtlichen Bestimmungen zur Vornahme eines Ein-
griffes in die Handels- und Gewerbefreiheit, wie ihn
diese Autotransnortordnung bedeutet. In den Jah-
ren 1938 und 1945 hat man mit Recht die Verfas-
sungsfrage wieder aufgeworfen. Das Volk hatte nie
Gelegenheit, zu diesen Vorlagen Stellung zu nehmen,
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und daher erscheint es, wenn eine referendums-
pflichtige Vorlage hier vorgelegt wird, absolut als
gegeben, zu untersuchen, ob sie auf eine Bestimmung
der Bundesverfassung basiert werden kann. Heute
haben Sie* gehört, dass wenigstens der deutsche
Referent Zweifel hat, ob die verfassungsmässigen
Grundlagen vorliegen. Herr Schmid hat darauf hin-
gewiesen, dass auch der Bundesrat selber gewisse
Zweifel damit dokumentiere, dass er einen Verfas-
sungsartikel, der den Verkehr regelt, in Aussicht
stellt. Das wäre sicher nicht notwendig, wenn diese
Autotransportordnung heute schon liquidermassen
die verfassungsmässigen Unterlagen besässe.

Welches ist nach der Auffassung des Bundesrates
die Verfassungsgrundlage ? Er erblickt sie im Art. 36
der Bundesverfassung, der das Postregal enthältr
Voraussetzung dafür, dass diese ATO unter den
Art. 36 gestellt werden kann, wäre eine Interpreta-
tion dieses Artikels in der Richtung, dass der ge-
samte Warenverkehr des Landes, Waren, welche
zum Transporte gelangen, vom Regal erfasst wer?
den. Dagegen wende ich mich mit aller Entschieden-
heit. Der Bundesrat hat ein neues Kriterium dafür
aufgestellt, in seiner Botschaft und, wie ich gehört
habe, auch in der Kommission, ob der Warenver-
kehr dem Regal unterliege. Er will dieses Kriterium
darin erblicken, ob jemand seine eigenen Waren
oder ob er fremde Waren transportiere. Das war
nicht die Ausgangslage für die Einführung des Post-
regals, sondern die Ausgangslage war die, dass der
gewerbsmässige Personentransport, der gewerbs-
mässige Transport von Briefen und Paketen als
regalpflichtig erklärt wurden.

Heute handelt es sich nur darum, zu entscheiden,
ob der Bund prinzipiell berechtigt sei, den gesamten
Warenverkehr als regalpflichtig zu erklären ? Man
beruft sich darauf, dass ein Gutachten vorliege. Ich
kenne dieses Gutachten nicht. Aber ich stelle folgen-
des fest: Die Gutachten haben fast alle eine gewisse
Neigung, den Wünschen des Bestellers zu entspre-
chen. Da darf ich demgegenüber sagen, dass einer
unserer hervorragendsten Staatsrechtslehrer, Wal-
ter Burckhardt, mit aller Bestimmtheit in*seinem
Kommentar folgendes erklärt: „Was den Waren-
verkehr betrifft, so soll er unzweifelhaft nicht im
ganzen Umfange der Post zustehen." Also, Burck-
hardt sagt hier nichts von Zweifelhaftigkeit, sondern
er sagt mit aller Bestimmtheit, was nicht in Frage
komme.

Nun geht es meines Erachtens auch nicht an,
dass Art. 36 der Bundesverfassung irgendwie exten-
siv interpretiert wird. Eine extensive Interpretation
dieses Artikels ist ein Einbruch •— das ist allgemein
anerkannt — in die Handels- und Gewerbefreiheit.
Aber der Geist unserer Bundesverfassung, auch der
neue Art. 31 bis der Bundesverfassung, geht in der
Richtung der Handels- und Gewerbefreiheit. Eine
Einschränkung darf nur dort stattfinden, wo die
Verfassung sie ausdrücklich vorsieht und vor-
schreibt. Das ist die Auffassung, das ist der Geist
unserer Bundesverfassung.

Nun hat merkwürdigerweise der Bundesrat, wie
ich gehört habe, auch den Standpunkt vertreten,
die Entwicklung der Technik bringe es mit sich,
dass man auch das Postregal etwas anders inter-
pretieren müsse. Gegen eine derartige Auffassung
wende ich mich mit aller Entschiedenheit. Wenn

die Technik Fortschritte macht, so haben sich Ver-
fassung und Gesetzgebung dieser Entwfcklung an- «
zupassen. Aber es geht nicht an, den bequemen Weg
zu beschreiten, dass man erklärt, die Entwicklung
der Technik verlange eine andere und besser kon-
venierende Interpretation der Verfassungsartikel.
Auch dagegen muss ich mich mit aller Entschieden-
heit wenden.

Wenn Sie nun aber mit Burckhardt auf dem
Standpunkt stehen, es könne keine Rede davon
sein, dass alle Waren dem Postregal unterliegen,
dann fehlt dieser Vorlage auch die verfassungs-
mässige Grundlage; denn die Vorlage will ja gerade
die Möglichkeit schaffen, dass man den Transport
aller und jeglicher Waren, von welcher Beschaffen-
heit und von welcher Art sie sein mögen, regalpfhch-
tig erklärt und nur noch demjenigen gestattet, der
eine Konzession erhält.

Damit glaube ich, Ihnen dargetan zu haben, dass
dieser Vorlage die verfassungsmässige Grundlage
fehlt. Wie weit man käme, wenn man die Verfas-
sungsmässigkeit annähme, ersehen Sie daraus, dass
dann gleichzeitig in dieser ATO auch die Tarife
festgelegt werden könnten.

Ich habe eine andere Meinung als Herr Schmid.
Wo der Bund das Regal hat, kann er alle Vorschrif-
ten über die Transporte der betreffenden Waren
erlassen, inklusive die Aufstellung der Tarife.

Nun möchte ich nicht so weit gehen wie Herr
Schmid und nicht sofort Nichteintreten beantragen.
Mein Antrag ist einmal zurückzuführen auf die Höf-
lichkeit gegenüber der Landesregierung und gegen-
über dem verehrten Herrn Chef des Departementes.
Er ist aber auch bedingt durch die Tatsache, dass
ich glaube, es sollte dem Bundesrat noch die Mög-
lichkeit geboten werden, uns eine Vorlage zu unter-
breiten, damit nicht am 31. Dezember dieses Jahres
diese ganze Ordnung, wie sie heute besteht,-zusam-
menbricht. Das würde ich für etwas gefährlich er-
achten. Der Bundesrat hätte dann die Möglichkeit,
uns noch eine Vorlage zu unterbreiten, wiederum
auf Grund des Art. 89bis, der die gegenwärtige
Ordnung als nicht verfassungskonform noch für
ein Jahr, allerhöchstens für zwei Jahre, verlängert.
Ich glaube, der Bundesrat sollte die Gelegenheit er-
fassen, dies zu tun. Er hat dann die Möglichkeit,
uns einen grundsätzlichen Verfassungsartikel in der
Zwischenzeit vorzulegen, der die Ordnung der Ver-
kehrsprobleme einmal prinzipiell ins Auge fasst, von
einer höheren Warte, von einem höheren Stand-
punkt aus, und dann, wie Herr Schmid richtig sagt,
zuerst das Fundament zu schaffen, auf dem die
neue Transportordnung aufgebaut werden muss.
Wie gesagt, er hat dann auch eine gewisse Über-
gangszeit, um diese gegenwärtige Ordnung in aller
Ruhe zu liquidieren, ohne dass allzu störende Ein-
griffe in der Wirtschaft in Erscheinung treten. Ich
glaube, das ist vorzuziehen ; denn Sie haben gehört,
dass ganz sicher gegen diese Vorlage das Referen-
dum ergriffen wird. Wenn die Vorlage dann in der
Abstimmung scheitert, ist am 31. Dezember dieses
Jahres wirklich alles erledigt, und die Vorlage hat
alle Aussicht, in der Volksabstimmung zu scheitern;
dafür hat die heutige Praxis des Amtes für Verkehr
sehr wirksam gesorgt. Sie hat es verstanden, die
Unzufriedenheiten in allen Kreisen unserer Bevölke-
rung zu schaffen. Gestützt wird diese Praxis eigent-
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lieh nur noch von den Nutzniessern der heutigen
Ordnung, den glücklichen Besitzern einer Konzes-
sion, aber alle diejenigen, welche eine Konzession
erwerben müssen, oder ein Geschäft zu teuer bezah-
len müssen, um eine Konzession zu erhalten, die
werden nicht für die Aufrechterhaltung dieser Ord-
nung stimmen. Ich glaube daher, es wäre kluge
Politik, wenn der Bundesrat über diese Vorlage rfoch
einmal zu Rate sässe, dann zuerst die grossen Linien
uns unterbreitete und uns gleichzeitig sagte, wie
lange im Maximum die gegenwärtige Ordnung noch
gehen darf. Dann wollen wir wieder zusammenkom-
men zur Beratung einer Vorlage, die von höheren
Gesichtspunkten die Probleme behandelt. Ich bitte
daher, meinem Antrag zuzustimmen; die Mehrheit
der radikal-demokratischen Fraktion empfiehlt
ebenfalls Rückweisung der Vorlage an den Bundes-
rat.

Jaquet: Die liberal-demokratische Fraktion legt
Wert darauf, ihre grundsätzliche Stellungnahme zu
der uns beschäftigenden Vorlage zum Ausdruck zu
bringen. Sie hat sich für Eintreten auf die Vorlage
ausgesprochen. Sollten allerdings die von den beiden
Herren Vorrednern, insbesondere von Herrn Müller
ins Feld geführten Bedenken hinsichtlich der Ver-
fassungsmässigkeit nicht widerlegt werden können,
behalten wir uns vor, uns dem, Rückweisungsantrag
anzuschliessen.

Die sogenannte Autotransportordnung ist ein
Abschnitt aus einem Problem unserer Verkehrs-
politik, das sich seit Jahren stellt, und nicht gelöst
ist. In der Botschaft des Bundesrates zum Budget
für das Jahr 1950 wird das Defizit der Bundesbah-
nen mit 39 Millionen Franken angegeben. Entgegen
der Auffassung des Herrn Schmid hebt der Bundes-
rat ausdrücklich hervor, dass es in erster Linie auf
die Konkurrenz des Lastwagens zurückzuführen ist.
Damit ist zum erstenmal in der Nachkriegszeit das
Problem Schiene/Landstrasse vom Gesichtspunkt
der finanziellen Belastung unserer Bahnen zur Dis-
kussion gestellt worden. Wenn in unserer Vorlage
zu dieser Frage keine grundsätzliche Stellung ge-
nommen worden ist, dann lässt sich dies wohl da-
durch erklären, dass diese Botschaft im letzten Som-
mer ausgearbeitet worden ist, in einem Zeitpunkt,
als die bedenkliche finanzielle Lage der Bundes-
bahnen sich noch nicht wie heute abgezeichnet hat.
Inzwischen ist es ein offenes Geheimnis geworden,
dass die rund 40 Millionen Franken Budgetdefizit
der Bundesbahnen für das laufende Jahr weit über-
schritten werden, und wir werden uns wohl damit
abfinden müssen, in den nächsten Jahren Rech-
nungsdefizite der Bundesbahnen von rund 70 Mil-
lionen Franken als Abschlüsse entgegennehmen zu
müssen. Der starke Rückgang der Bundesbahnein-
nahmen — und dies scheint wichtig festzustellen •—
ist bestimmt nicht konjunkturbedingt, allerorts ist
der Güterverkehr strukturmässig zurückgegangen.
Dieser Rückgang ist weitgehend darauf zurückzu-
führen, dass Massentransporte, die in früheren Jahr-
zehnten zur Durchführung gelangten, infolge tech-
nischer Umschichtungen heute den Bahnweg über-
haupt nicht mehr benützen können. Die Abwertungs-
bewegungen im Auslande haben zudem die Bundes-
bahnen schwer betroffen und jedermann weiss, wie
es heute um unseren Transitverkehr und um die

Frachtverhältnisse, die damit zusammenhängen, be-
stellt ist.

Nach den Bestimmungen des Bundesbahnsanie-
rungsgesetzes haben die eidgenössischen Räte jähr-
lich darüber zu beschliessen, was mit dejn Defizit
der Bundesbahnen, das von der Staatsre.chnung
übernommen werden soll, geschehen muss, und wir
müssen uns damit vertraut machen, dass ein Betrag
von rund 70 Millionen Franken, der in die Grössen-
ordnung gehört, worüber heute im Zusammenhang
mit dem Finanzprogramm bezüglich der kantonalen
Kontingente gesprochen wird, von der Bundeskasse
übernommen werden muss. Während wir hier eine
Autotransportordnung beraten, weiss jedermann,
dass die Bundesbahnen an der Arbeit sind, um neue
Kampfmassnahmen gegen das Lastauto vorzukeh-
ren. Die Bahn verfolgt den privatwirtschaftlich
gesunden Grundsatz, einen Konkurrenten vorerst
zu erledigen, um sich dann weiter mit ihm verstän-
digen zu können. Heute wird ein Tarifkampf ge-
führt, dessen Resultat die Bundeskasse Jahr für
Jahr übernehmen muss.

Dieser Zustand ist für unsere Volkswirtschaft
auf die Dauer unerträglich. Die oft gehörte Fest-
stellung, das Problem Schiene und Strasse sei auch
im Ausland nicht gelöst worden, darf nicht als Ent-
schuldigung dienen; wir sind sonst sehr stolz dar-
auf, dass wir in der Schweiz Probleme zu meistern
wissen, die die anderen nie lösen können. Überdies
sind die Verhältnisse für eine Verkehrskoordination
in der Schweiz wesentlich einfacher gelagert, als dies
irgendwo in einem europäischen Staate der Fall ist.

Die vorliegende Autotransportordnung ist ein
ausgesprochenes Stückwerk, das nicht dazu geeignet
ist, den Gegensatz zwischen Schiene und Land-
strasse in irgendeiner Weise zu mildern. Wir kom-
men in der grundsätzlichen Lösung des Problems
bei der gegenwärtigen Vorlage um keinen Schritt
weiter, vielleicht auch um keinen zurück, wenn wir
nicht die Durchlöcherung des sogenannten gemisch-
ten Verkehrs als einen Rückschritt im Hinblick auf
die Koordination betrachten wollen. Es wäre falsch,
die verfassungsmässige, endgültige Lösung der Ko-
ordination des Inlandtransportes aus Furcht vor
dem Schlagwort der privatrechtlichen Freiheiten
nicht mit aller Energie erneut in Angriff nehmen
zu wollen. Wir haben auf der einen Seite eine Staats-
bahn mit grossen Defiziten und auf der anderen
Seite ein Autotransportgewerbe, das dringend nach
Schutz ruft, und am Schluss zahlt die Bundeskasse
die-Differenz dieses Kampfes. Dies hat mit privat-
wirtschaftlichen Gedankengängen überhaupt nichts
zu tun. Gerade weil wir auf dem Boden stehen, dass
ein Verkehrsmittel sich wenn möglich selbst erhalten
soll, kann von privatwirtschaftlichen Überlegungen
bei einem solchen Kampfe nicht die Rede sein. Jeder
Versuch einer Autotransportordnung und einer
Regelung der Verhältnisse findet unsere volle Unter-
stützung. Sie ist in jedem Falle zum Schütze des
Lastwagengewerbes unerlässlich. Unsere Zustim-
mung ist jedoch-an die Erwartung gebunden, dass
wir nicht beim Stückwerk stehen bleiben. Diese
Gefahr kann nur beseitigt werden, wenn alle Kreise
der Wirtschaft mit viel gutem Willen nach einer
Lösung suchen, die auf lange Sicht hinaus Fehl-
leitungen von Kapjtal verhindert und den Staat
nicht unnötig belastet.
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Es wäre in diesem Zusammenhang wichtig, die
Ansichten des Bundesrates über zwei Punkte er-
fahren zu können. Zunächst wäre es wertvoll zu
wissen, ob eine Milderung des Kampfes zwischen
den Bahnen und dem Lastwagengewerbe von dieser
jetzigen Vorlage erwartet wird und ob dies bei der
Ertragslage unserer Bahnen in irgendeiner Weise
berücksichtigt werden kann. Im weiteren scheint
es notwendig, dass wir vernehmen, welche Absichten
bestehen für die Zeit nach Ablauf der zur Diskussion
stehenden, für die kurze Frist von drei Jahren
berechneten Autotransportordnung. Bei den Ver-
handlungen über die Sanierung der SBB hat man
immer wieder auf die Sünden der Väter im Hinblick
auf das Finanzgebaren bei den Bundesbahnen hin-
gewiesen. Es scheint fast, dass unsere Generation sich
anschickt, neue Sünden anzuhäufen, wenn wirkeine
Lösung finden, die der Bahn und dem Lastwagen
einen gerechten Anteil am Transportgut vermittelt.

Bratschi: Wir haben nach den beiden Herren
Kommissionsreferenten nun drei Herren Kollegen
angehört, die von dieser Autotransportordnung
wenig Gutes zu berichten wussten. Der eine Herr
beantragte überhaupt Nichteintreten. Herr Müller-
Amriswil beantragt Zurückweisung an den Bundes-
rat und Herr Jaquet sagt uns, dass er im Grunde
genommen etwas Ganzes oder nichts wolle. In die-
sem Falle hätten wir wahrscheinlich vorläufig nichts.
Ich muss sagen, dass ich mit dieser Auffassung nicht
einverstanden bin.

Was die Verfassungsmässigkeit anbetrifft, will
ich mich nicht irn einzelnen äussern. Ich bin nicht
Jurist. Ich will das gerne den Juristen überlassen.
Ich denke, der Chef des Post- und Eisenbahn-
departementes werde dazu Ausführungen machen.
Ich muss aber doch sagen, gerade für uns Nicht-
juristen macht es einen etwas merkwürdigen Ein-
druck, dass jedesmal, wenn diese Frage diskutiert
wird, die Verfassungsfrage neu .zur Diskussion ge-
stellt wird. Das war der Fall im Jahre 1934. Das
Parlament hat die Verfassungsmässigkeit bejaht,
gestützt auf die genau gleichen Bestimmungen, die
heute bestehen. Das Volk hat allerdings das Ver-
kehrsteilungsgesetz abgelehnt. Welche Gründe ent-
scheidend gewesen sind, wissen wir nicht. Möglicher-
weise auch der Einwand, dass die Verfassungsmäs-
sigkeit unsicher und ungenügend sei. Dann kam
1938 der dringliche Bundesbeschluss. Dort wäre
insbesondere der Moment gewesen, wo die Verfas-
sungsmässigkeit hätte abgelehnt werden müssen.
Herr Kollege Müller hat auch daTnals den ablehnen-
den Standpunkt eingenommen. Er ist also in erster
Linie am Platze, auch jetzt wieder das gleiche zu
tun. Aber die Mehrheit des Parlamentes — wenn ich
mich recht erinnere, war es damals eine grosse Mehr-
heit — hat die Verfassungsmässigkeit bejaht und
sich auf den Boden gestellt, dass das Postregal genüge,
wahrscheinlich auch nicht zuletzt aus der Über-
legung heraus, dass es sich noch um keine dauernde
Ordnung handelte. Dann kam der Krieg. Erfahrun-
gen konnten nicht gesammelt werden. Der Bundes-
rat hat mit Vollmachten die Verlängerung der Gül-
tigkeit um fünf Jahre ausgesprochen. Inzwischen hat
man versucht, eine einwandfreie verfassungsmässige
Grundlage zu schaffen. Das war der Art. 23 ter.
Wenn dieser Artikel angenommen worden wäre,

wäre die Verfassungsgrundlage heute völlig unbe-
stritten. Aber das Volk hat diesen Verfassungs-
artikel verworfen, so dass wir also heute vor der
genau gleichen Situation stehen wie im Jahre 1938,
auch vor der genau gleichen Situation insofern, als
es heute keine definitive Ordnung ist. Wir sind ja
nicht in der Lage, heute definitiv vorzuschlagen,
was geschehen soll. Der Bundesrat empfiehlt uns
die Ordnung, wie sie jetzt in Kraft ist, mit einigen
Änderungen im Sinne der Abschwächung, also in
der Richtung der Auffassung von Herrn Kollege
Müller. Die neue Ordnung geht ja weniger weit als
die bisherige. Das ist das, was wir der neuen Ord-
nung zum Vorwurf machen, dass sie die Lage gegen-
über dem heutigen Zustand verschlimmert. Aber
vom Standpunkt des Einwandes des Fehlens der .
Verfassungsmässigkeit aus scheint mir, könnte man
bei der vorgeschlagenen Neuordnung die Verfas-
sungsmässigkeit eher anerkennen als bei der'bis-
herigen. Aber ich fürchte eines: Wenn wir nichts
machen, wenn also vom 1. Januar 1951 hinweg
nichts geschieht, wird die Zeit bald da sein, wo die
Verfassungsmässigkeit nicht mehr bestritten ist.
Die Lage im Transportgewerbe wird so katastrophal
werden, dass die Anrufung der neuen Wirtschafts-
artikel eine Selbstverständlichkeit ist. Niemand
wird dann mehr behaupten können, die Notlage sei
nicht vorhanden, wenn die Konkurse zu Hunderten
oder Tausenden da sind und die Defizite in Dutzende
von Millionen Franken weiterschreiten. Dann wird
man sagen: Jetzt ist die Verfassungsmässigkeit gege-
ben; jetzt wenden wir die Wirtschaftsartikel an, die o
ja zu diesem Zwecke geschaffen worden sind. Es
stellt sich wirklich die Frage: Soll man warten, bis
das Haus verbrannt ist und nachher die Feuerspritze
holen, oder sollen nicht jetzt Massnahmen ergriffen
werden, um nach Möglichkeit zu vermeiden, dass
die Notlage so gross wird, dass die Verfassungsfrage
sich von selbst löst ?

Nun hat Herr Kollege Müller am Schlüsse seines
Votums gefragt, ob nicht die Frist abgekürzt wer-
den könnte, ob es nicht möglich wäre, in zwei
Jahren einen neuen Verfassungsartikel zu schaffen.
Dann wäre die Sache in Ordnung. Aber wir wissen,
wie rasch die Zeit vergeht und wie schwer es ist,
bis wir mit einem solchen Verfassungsartikel durch
die Kommissionen, durch das Parlament und die
Volksabstimmung hindurch sind. Ob das in zwei
Jahren möglich ist, ist für mich eine, grosse Frage.
Ich bin der Meinung, drei Jahre seien die kürzeste
Frist, um dieses neue Verfassungswerk zu schaffen.
Deshalb habe ich die Auffassung, man sollte den
Beschluss mit diesen drei Jahren fassen, wie er jetzt
vorgeschlagen wird.

Herr Kollege Werner Schmid-Zürich beantragt,
auf die Vorlage aus anderen Überlegungen über-
haupt nicht einzutreten. Er sagt, die Vorlage sei der
schwerste Angriff auf die Handels- und Gewerbe-
freiheit. Vielleicht ist sein Antrag ein ebenso schwe-
rer Angriff auf die soziale Stellung der Menschen,
die in diesem Gewerbe arbeiten. Ich befürchte, dass
es diesen Menschen, Arbeitgebern und Arbeitneh^
mern im Autotransportgewerbe sehr schlecht gehen
wird, dass sie sehr böse Zeiten vor jäich haben werr
den, wenn wir das ganze Verkehrswesen ab 1. Januar
1951 sich selbst überlassen würden. Das, glaube ich,
sollten wir zu vermeiden suchen.
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Nun ist nicht zu übersehen, sowohl vom Stand-
punkt der Verfassungsmässigkeit als vom grund-
sätzlichen Standpunkt aus, der von Herrn Schmid
vertreten wird, dass es sich um die Fortsetzung
eines Versuches handelt. Wir sind immer noch im
Versuchsstadium. Mit dem vorgeschlagenen Be-
schluss soll der Versuch fortgesetzt werden, um Zeit
zu'gewinnen, einerseits um die verfassungsmässige"
Grundlage zu schaffen und anderseits, gestützt auf
eine etwas längere Nachkriegsperiode, die Lage
besser überblicken und leichter entscheiden zu
können, ob wir auf dem rechten Wege sind oder
nicht.

Es ist von Herrn Jaquet gesagt worden, es
handle sich hauptsächlich um den Schutz der Bun-
desbahnen. Wenn wir in diesem Zusammenhang von
den Bahnen sprechen, geht es nicht nur um die
Bundesbahnen; wir haben ja 2800km Privat-
bahnen in unserem Lande, die in Verkehrsfragen
mindestens so interessiert sind wie die Bundes-
bahnen. Denn die Privatbahnen haben keinen
Schutz im Bundesbahngesetz in Form der Über-
nahme der Defizite, sondern das müssen andere tun,
die Kantone und Gemeinden, die beteiligt sind, in
Einzelfälien auch Private, aber in der Hauptsache
sind es Kantone und Gemeinden. Bis jetzt hat man
noch nicht gehört, dass der Bund ohne weiteres
bereit sei, der Verstaätlichungspropaganda, die seit
einiger Zeit mit grossem Aufwand betrieben wird,
bei den Privatbahnen Folge zu geben. Die Schwierig-
keit ist bei den Privatbahnen mindestens so gross
wie bei den Buhdesbahnen.

Wie ich schon sagte, geht es aber um den Ver-
such, zunächst das private Autotransportgewerbe
vor schweren Schäden zu bewahren. Auch solche,
die neue Geschäfte eröffnen möchten, trotzdem man
zum voraus feststellen kann, dass sie sich nach kur-
zer Zeit nicht mehr halten könnten. Die Vergrösse-

- rung der Zahl der Betriebe wird die Lage nur ver-
schlechtern.

Die Auffassung, dass man den Verkehr nicht sich
selbst überlassen kann, ist keine neue Erkenntnis.
Das ist ein alter Standpunkt. Solange es Strassen
und insbesondere solange es Eisenbahnen gibt,
haben'sich der Staat und die Öffentlichkeit mit dem
Verkehr befasst, weil der Verkehr an sich und seiner
Natur nach eine öffentliche Angelegenheit ist.

Als im Jahre 1850 der Eisenbahnbau in der
Schweiz begann, hat man sich im Parlament dar-
über gestritten, ob der Bund bauen solle oder ob
man das den Privaten überlassen solle. Der Streit
ging nicht nach ideologischen Gesichtspunkten, Frei-
sinnige stritten sich gegen Freisinnige, Katholisch-
konservative gegen Katholisch-konservative. Es
ging um ganz praktische Fragen. Man hat sich da-
mals für den privaten Eisenbahnbau entschieden.
Man hat 50 Jahre später, als das System der Privat-
bahnen buchstäblich totgelaufen-war, zur Verstaat-
lichung gegriffen, und wieder waren es nicht ideolo-
gische Gesichtspunkte, sondern es waren wieder
rein praktische Überlegungen, die den Entscheid
herbeiführten. Und wieder ging der Streit mitten
hindurch durch die damals massgebenden Parteien.
Es war ein freisinniger Bundesrat, der damals
demissionierte, als seine Rückkaufsvorlage vom
Volke nicht angenommen worden war. Glücklicher-
weise demissionieren nicht alle Mitglieder des Bun-

desrates, wenn eine Vorlage nicht angenommen
wird; sonst müssten sehr.häufig Neuwahlen vor-
kommen, insbesondere in neuester Zeit. Aber Herr
Bundesrat Welti hat im Jahre 1891 diese Konse-
quenz gezogen. An der Spitze der Verstaatlichungs-
aktion aber war schliesshch der erste katholisch-
konservative Bundesrat Zemp. Er trat für die
Aktion ein, weil sie wirtschaftlich und politisch not-
wendig war.

Wenn man sich 1850 noch.darüber gestritten
hat, ob der Staat die Hauptbahnen bauen soll oder
die Privaten, so hat man sich nie darüber gestritten,
dass man das Eisenbahnwesen nicht sich selber
überlassen kann. Man war immer darüber im klaren,
dass der Staat das Eisenbahnwesen überwachen
müsse und man hat deshalb von Anfang an die Kon-
zessionspflicht eingeführt. Wer eine Eisenbahn
bauen wollte, musste eine Konzession besitzen. Mit
dieser Konzession hat man den Bahnen, auch wenn
es kleine Bahnen waren, Pflichten auferlegt in bezug
auf die Art des Baues, in bezug auf den Betrieb,
die Transportpflicht, den Fahrplan, die Tarife usw.
So war das bei den Eisenbahnen von Anfang an.

Nun stellt sich die Frage, ob wir heute den
ändern' Sektor des Verkehrs, den Strassenverkehr,
der nun wieder von sehr grosser Bedeutung ist, ein-
fach sich selbst überlassen können, oder ob sich
nicht ähnliche Fragen stellen, wie sie sich bei den
Eisenbahnen immer gestellt haben. Die Frage der
Koordination des Verkehrs hat sich unmittelbar
nach dem ersten Weltkrieg gestellt. Ich mache dar-
auf aufmerksam, dass die Frage aufgeworfen worden
ist, und zwar von verschiedensten Seiten, von der
„Neuen Zürcher Zeitung" bis zum Eisenbahner-
Verband. Es wurden Stimmen laut und man stellte
die Forderung, es sollte irgendwie eine Koordination
herbeigeführt werden. Man hat es versucht, auch
hier im Ratssaale. Ich habe selber im Jahre 1928
eine Motion gestellt, die eine Koordination verlangte
und die übrigens in beiden Sälen einstimmig ange-
nommen worden ist. Herr Bundesrat Häberlin hat
erklärt, er nehme diese Motion entgegen, nicht, um
sie in der Schublade liegen zu lassen, sondern um
sie zu verwirklichen. Leider ist sie in der Schublade
liegen gelassen worden, die Motion ist nicht ver-
wirklicht worden. Es kamen dann Versuche, von
denen ich auch nicht überzeugt war, ob sie richtig
waren, wie zum Beispiel das Verkehrsteilungsgesetz.
Ich habe ihm auch nicht zustimmen können, weil
ich überzeugt war, dass es keine Lösung gebracht
hätte, da man sich vollständig auf Abwegen befand.
Wir haben das Chaos in den dreissiger Jahren ge-
sehen, die Defizite bei den Bahnen, die Konkurse
bei privaten Unternehmungen, die Gestaltung der
Arbeitsbedingungen im Transportgewerbe, die ja
zum Traurigsten gehören, was wir in bezug auf die
Arbeitsbedingungen in unserem Lande je erlebt
haben. Darüber wird Ihnen 'vielleicht Herr Leuen-
berger noch etwas zu erzählen haben. Dann kam der
Notschrei des Autotransportgewerbes und die ATO
als dringlicher Bundesbeschluss.

Was soll nun geschehen ? Es wird eine proviso-
rische Verlängerung vorgeschlagen. Es sind Wider-
stände vorhanden, Widerstände verfassungsmäs-
siger und materieller Natur. Der Bundesrat hat die-
sen Widerständen zum Teil schon Rechnung getra-
gen. Die Transportkommission, die sich zuerst mit
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der Sache befasst hatte, hatte eine fünfjährige Gül-
tigkeitsdauer für den jetzigen Beschluss vorgesehen.
Der Bundesrat ist auf drei Jahre zurückgegangen,
um Einwendungen, die offenbar von sehr einfluss-
reicher Seite gekommen sind, Rechnung zu tragen.

Nun die Frage: Ist die ATO falsch, befinden
wir uns vollständig auf falschem Wege ? Ich glaube
das nicht. Ich bin natürlich mit Herrn Jaquet der
Meinung, dass die ATO noch keine umfassende
Ordnung schafft. Es gibt übrigens wenige Staaten,
die das schon besitzen, was für uns allerdings kein
Grund sein sollte, nicht zu tun, was notwendig ist,
wenn wir die Kraft und die Möglichkeit dazu be- "
sitzen. Bis jetzt hat sich aber gezeigt, dass diese Vor-
aussetzungen gefehlt haben. Aber wer objektiv ist,
muss doch zugeben, dass die ATO gegenüber dem
Zustand, wie er vorher war und wie er sicher heute
ohne sie vorhanden wäre, einen Fortschritt darstellt,
dass die chaotischen Verhältnisse in den letzten
Jahren nicht in dem Masse vorhanden, waren, wie
sie in den dreissiger Jahren gewesen sind. Es ist
keine Patentlösung, es ist keine endgültige Lösung,
es ist ein Versuch. Es ist ein Anfang, zugegeben,
ein kleiner Anfang, aber lieber ein kleiner Anfang'
als überhaupt nichts.

Es ist ein Versuch, das Werkzeug der Aufgabe
einigermassen anzupassen, wie das jeder vernünftige
Mensch in seinem Privatbetrieb ohne weiteres macht.
Ein kleiner Handwerker kauft nicht einen 5-Tonnen-
wagen, um seine kleinen Transporte auszuführen;
er macht das mit seinem Handwagen. Aber sobald
wir die gesamte Wirtschaft betrachten, gilt diese
Vernunft nicht mehr. Dann soll das Werkzeug nicht
mehr der Aufgabe, die zu lösen ist, angepasst wer-
den.

Es mag sein, dass bei der Durchführung Fehler
vorgekommen sind. Vor allem werden alle diejenigen
unzufrieden und unglücklich sein, die keine Kon-
zession erhalten haben. Vielleicht wären sie noch
viel unglücklicher, wenn sie sie erhalten und in-
zwischen Konkurs gemacht hätten, was für viele
sicher zutreffen würde. Über die Praxis im einzelnen
kann ich mich nicht aussprechen, weil ich sie zu
wenig überblicken und infolgedessen auch nicht
beurteilen kann.

Herr Schmid verlangt die Freiheit. Diese werde
durch die Autotransportordnung eingeschränkt,
also müsse diese Ordnung verschwinden. Ich bin
auch für die Freiheit, bin immer für die Freiheit
eingetreten, überall, wo sie irgendwie am Platze ist,
aber wer kann in diesen Dingen eine vollständig
schrankenlose und hemmungslose Freiheit empfeh-
len, die nichts anderes als der Kampf aller gegen alle
ist ? Nach meiner Meinung ist eine so gestaltete
Freiheit die grösste Gefahr für die wirkliche Frei-
heit, die wir alle erhalten und retten möchten, weil
sie unsere Wirtschaft in Zustände hineinmanöve-
riert, die es dann wirklich nicht mehr erlauben, die
Freiheit auf dem geistigen und allen*andern Gebie-
ten aufrechtzuerhalten. Haben wir denn vergessen,
was in den dreissiger Jahren passiert ist, muss es
wieder so weit kommen wie damals ? Es braucht
keine Krise zu kommen wie in den dreissiger Jahren,
bis wir im Verkehrswesen wieder gleiche oder
schlimmere Zustände haben wie damals, denn der
Trânsportapparat ist heute viel grösser als damals,
die Eisenbahnen haben ihren Apparat vervollstän-

digt, sie fahren schneller, haben besseres Wagen-
material, bessere Lokomotiven usw. Auf der Strasse
sind 220 000 Motorfahrzeuge, 100 000 mehr als vor
dem Krieg; wir haben 40 000 Lastwagen, ungefähr*
doppelt so viel wie 1938. Also wenn es in der Wirt-
schaft nur einen relativ kleinen Rückschlag gibt,
so wird er sich sofort in Form einer Transportkrise
auswirken, wenn wir den Dingen einfach den Lauf
lassen. Es gibt heute schon Klagen genug aus dem
Autotransportgewerbe, auch von solchen, die Kon-
zessionen haben, dass sie Wagen stillegen müssen
und nicht mehr fahren lassen können. Sollen neben
denen, die heute Konzessionen haben, noch tausend
oder zweitausend und mehr kommen,, die auch noch
Konzessionen erhalten und das Ganze zugrunde
richten /helfen ?

Ich glaube, es entspringe einem falschen Frei-
heitsbegriff, wenn hier verlangt wird, dass die voll-
ständige Freiheit eingeräumt werden müsse, einem
falschen Freiheitsbegriff auch insofern, als er nicht
für alle gilt. Der Verfrachter will die Freiheit haben,
entweder mit seinem eigenen Wagen, wenn er einen
besitzt, Transporte ausführen zu können, oder diese
Transporte, wenn sie für ihn nicht interessant sind,
einem Autotransporteur übergeben zu können, oder
der Eisenbahn: Diese Freiheit ist schön für den Ver-
frachter und sie spielt auch noch beim Autotrans-
'porteur. Wenn der Verfrachter mit seinem Klavier,
von dem Herr Schmid gesprochen hat, kommt, kann
der Transporteur erklären, er könne das nicht trans-
portieren, das interessiere ihn nicht, er sei dafür
nicht eingerichtet, der Transport rentiere nicht, also
führe er ihn nicht aus. Dann geht der Verfrachter
zur Eisenbahn: diese kann das nicht mehr sagen,
weder die Bundesbahnen noch die Privatbahnen;
jede konzessionierte Eisenbahn muss diesen Trans-
port ausführen, und zwar innert einer bestimmten
Frist. Wenn sie das nicht tut, dann wird sie ent-
schädigungspflichtig, weil die Lieferfrist nicht ein-
gehalten worden ist. Sie muss diesen Transport zu
einem ganz bestimmten Tarif ausführen; sie muss
zu diesem Tarif ihren schärfsten Konkurrenten, der
jetzt einmal kommt, weil es ein Transport ist, der
für ihn nicht interessant ist, genau gleich bedienen
wie ihren besten Kunden. Da hört die Freiheit auf.
Wenn aber auch die Eisenbahn völlig frei wäre, wer
soll dann diese Transporte ausführen, die nicht
interessant sind ?

Sie sehen, man kann das Transportwesen nicht
organisieren, ohne dass,der Staat sich damit befasst
und bestimmte Pflichten aufstellt für diejenigen,
die dabei tätig sein wollen. Aber das, was wir heute
haben, ist eine hinkende Freiheit, eine Freiheit auf
einem Bein; sie gilt für den einen, aber nicht für
den ändern. Dieser Zustand kann meines Erachtens
auf die Dauer nicht aufrechterhalten werden.

Ich trete also grundsätzlich für die Autotrans-
. portordnung ein, trotzdem ich der Ansicht bin, dass
sie keine Lösung bringt, wie wir sie einmal haben
müssen. Aber ich bin der Meinung, wir dürfen den
Rückschritt der Beseitigung der Autotransport-
ordnung ohne Ersatz nicht wagen. Wir dürfen diesen
Schritt nicht tun, auch im Interesse der Arbeiter
nicht, die in diesem Transportgewerbe tätig sind.
Ich betrachte die Autotransportordnung, wie sie
heute vorgeschlagen ist, allerdings als äusserstes
Minimum dessen, was von uns noch verteidigt wer*-
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den kann. Wenn man zurückgeht auf die Linie des
Ständerates, dann stellt sich die Frage, ob das noch
verteidigt werden kann und wer bereit wäre, für

' eine solche Vorlage einzutreten. Wenn der ganze
gemischte Verkehr praktisch freigegeben wird, dann
ist die Frage erlaubt, ob das Ganze noch einen Sinn
hat. Was heute vorgeschlagen ist, betrachte ich als
das Minimum dessen, was noch vertreten werden
kann.

Wir treten ein, weil wir hoffen, dass die Einsicht
kommen wird, etwas Besseres zu schaffen und weil
wir erwarten, dass inzwischen die vcrfassungsmäs-
sige Grundlage, die Herr Dr. Müller mit Recht
wünscht, eindeutig geschaffen werden kann. Es
besteht ja jetzt die sogenannte Koordinationskom-
mission, deren Hauptaufgabe in der Schaffung einer
Verfassungsgrundlage besteht. Sie hat ihre Arbeit
aufgenommen ; einige Zeit sollten Sie ihr lassen. Ich
trete für die Vorlage ein, weil ich überzeugt bin,
dass ohne Ordnung der gemeinwirtschaftliche Tarif
bei den Eisenbahnen in kurzer Zeit unmöglich wird,
der Tarif, der für alle gilt, für den guten Kunden
und für den Konkurrenten. Wenn der nicht mehr
besteht, dann fällt die Grundlage, die mit der Trans-
portpflicht und dem Fahrplan das ausmacht, was
wir unter öffentlichem Verkehr verstehen. Ich trete
insbesondere für die Vorlage ein, weil ohne die Fort-
setzung der Gesamtarbeitsvertrag, der heute be-
steht, ernsthaft gefährdet würde. Aus allen diesen
Gründen trete ich für die Vorlage ein und bitte
Sie_, den vYnträgen der Kommission zuzustimmen.

Burgdorîer: Nach dem, was Sie soeben gehört
.haben, kann ich meine Ausführungen wesentlich
kürzer halten, als ursprünglich geplant.

Es war damit zu rechnen, dass in diesem Saal
anlässlich der Beratung der jetzigen Vorlage ein
lebhafter Widerstand geltend gemacht würde. Wir
haben ja bereits einen Vorgeschmack durch die
Kritik der Presse erhalten. Ich möchte mich nicht
mit der Verfassungsmässigkeit auseinandersetzen;
man kann tatsächlich in guten Treuen zweierlei.
Meinung sein in bezug auf die hinlängliche oder
ungenügende Grundlage des Postregals, das heisst
des Art. 36 BV. Der Widerstand aber ist sicher am
meisten geschürt worden durch die bisherige Ein-
führungs- und Vollzugspraxis, die an sich auf der
grossen Linie durchaus eirie korrekte war, das sei
festgehalten, aber die naturnotwendigerweise ge-
wisse Härten in sich schliessen musste in Fällen der
Abweisung von Gesuchen. Es mag sein, dass ver-
einzelte Fehlentscheide vorgekommen sind, aber
diese bestätigen schliesslich nur die Regel.

Im weitern hat sich ein Widerstand aus ideolo-
gischen, zum Teil aber auch aus höchst materiellen
Gründen abgezeichnet. Die einen bezeichneten diese
Vorlage als reines Gewerbeschutzgesetz, und heute
kommt Herr Schmid und erklärt, dass es sich bei
dieser Vorlage nur darum handle, den Bahnen eine
Plattform zu schaffen, um die missliebige Konkur-
renz des Automobils zu beseitigen. Ich glaube, dass
weder das eine noch das andere richtig ist. Ent-
schieden falsch jedenfalls sind die Vorwürfe, die
Herr Schmid hier ausgesprochen hat. Es handelt sich
hier nicht um Verbandsbureaukratie oder um Ver-
bandswirtschaft, sondern es handelt sich ganz ein-
fach darum, den Versuch zu unternehmen, in das.

Chaos unserer Verkehrswirtschaft eine bessere Ord-
nung zu bringen, die alle Teile leben lässt. Jedenfalls
haben die Kritiker das eine vergessen, das nämlich,
dass die neue ATO wesentlich freiheitlicher gestaltet
ist als die alte, und dass die gemeinsamen Gesichts-
züge nurmehr verwischt zu erkennen sind. Mit
ändern Worten: Man hat aus der Anlaufzeit sicher
etwas gelernt und will das Gelernte in Zukunft nütz-
lich verwerten. Es ist bereits erwähnt worden, dass
der Werkverkehr praktisch frei sei, dass sogar auf
das Register verzichtet werde. Auch in bezug auf
den gemischten Verkehr ist eine freiheitlichere
Lösung gefunden worden, indem nicht mehr
schlechtweg von einem Verbot gesprochen wird,
sondern die gelegentliche Aushilfe in einzelnen Land-
gegenden zum vorneherein gewährt ist. Die Kan-
tone haben das Mitspracherecht. Dort, wo wirt-
schaftliche Betriebe eng miteinander verbunden
sind, dürfen sie auch gemeinsam transportieren.
Das gleiche gilt für die Transporte an gemeinsame
Werkplätze. Es ist schon aus dieser kleinen Auf-
zählung ersichtlich, dass die neue Regelung eigent-
lich nurmehr ein Minimum an ordnender Regelung
und ein Maximum an freiheitlichen Zugeständnissen
darstellt.

Daneben darf doch sicher unterstrichen werden,
dass auch in bezug auf den Vollzug Besserungen
gefunden werden wollen. Einmal haben wir an Stelle
der bisherigen einzigen Bewilligungsbehörde deren
mehrere. Wir haben auch in bezug auf die Bewilli-
gungspraxis einen verstärkten Emfluss der Kan-
tone, indem diese vorübergehend Ermächtigungen
im räumlichen Bereiche in eigener Kompetenz er-
teilen können. Wir haben sodann die Vereinfachung,
beziehungsweise die bessere Ausgestaltung des Ein-
spracheverfahrens. Es wird also in Zukunft nicht
mehr eine „geheime" Aburteilung und Akten-
kreierung möglich sein, sondern man wird bei den
Verhandlungen assistieren ' können. Wir haben
ferner die Bildung der Rekurskammern und den
Beizug von Berufsrichtern. Das allein schon wider-
legt, dass es sich hier um verbandsdiktatorische
Absichten handelt. Im übrigen ist zu sagen, dass
der Wert der ATO als Koordinationsmittel tatsäch-
lich nicht unterschätzt werden darf. Ich möchte
mich nach den Ausführungen von Herrn Bratschi
diesbezüglich sehr kurz halten, aber ich muss Ihnen
doch das Bild der dreissiger Jahre in Erinnerung
rufen. Der Notschrei kam damals nicht nur von
einer Seite, Herr Kollege Bratschi, sondern von bei-
den, das heisst von der Bahnseite und von der Seite
der Strassentrahsporteure. Die damaligen Zustände
dürfen sich nicht wiederholen. Es würde dies einen
unabsehbaren Schaden bringen. Nicht nur die direkt
Beteiligten würden schwer betroffen, sondern jeder
Steuerzahler, denn bekanntlich werden die Defizite
der Bundesbahnen durch die Bundeskasse getragen.

Es liegt mir daran, rein der Vollständigkeit hal-
ber auch darauf hinzuweisen, dass die erste ATO,
so mangelhaft sie in einzelnen Teilen gewesen sein
mag, doch eines fertiggebracht hat, das ganz beson-
ders unterstrichen werden darf. Es ist dies der
Arbeitsfriede im Transportgewerbe. Der Gesamt'
arbeitsvertrag des Transportgewerbes hat nur des-
halb entstehen können, weil im Rahmen der ATO
einige Grundregeln verbindlich aufgestellt werden
konnten. Es ist nur zu wünschen, dass auch heute
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eine festere Grundlage für die Zukunft geschaffen
wird, statt zu demolieren, was sich bewährt hat.

Was nun, wenn Zurückweisung oder gar Nicht-
eintreten beschlossen würde ? Dann entsteht ein
Chaos, dann kehrt die alte Preisanarchie wieder,
dann folgt eine untragbare Übersetzung des Stras-
sentransportgewerbes, die den Bahnen das Leben
noch viel saurer machen wird, als dies bis anhin
zum Teil der Fall war. Dann besteht auch keine
Möglichkeit mehr, innerhalb des privaten Strassen-
transportgewerbes eine angemessene Existenz zu
finden. Es fällt ferner die Möglichkeit dahin, den

. GABATO aufrecht zu erhalten. Streiks und Unfrie-
den werden die Folge sein. Das haben wir sicher
nicht notwendig. Ich möchte Ihnen deshalb bean-
tragen, sowohl den Antrag auf Nichteintreten wie
auch den Antrag auf Rückweisung der Vorlage ab-
zulehnen und im Sinne des Antrages der Kommis-
sion auf die Vorlage einzutreten.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
Ici, le débat est interrompu.

#ST# Vonnittagssitzung vom 15. März 1950.
Séance du 15 mars 1950, matin.

5651. Autotransportordnung,
Bundesbeschluss.

Statut des transports automobiles. Arrêté fédéral.

Vors*itz — Présidence: Hr. Sc/tmid-Solothurn.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite l hiervor. — Voir page 1 ci-devant.

Allgemeine Beratung. — Discussion générale.
Fortsetzung. — Suite.

Winiker: Zuerst möchte ich mich zur Frage der
Verfassungsmässigkeit äussern, die von Kollege
Dr. Müller aufgeworfen wurde. Es ist nötig, diese
sorgfältig zu prüfen. Gewisse Ausführungen in der
bundesrätlichen Botschaft selbst verleiten dazu,
Zweifel über die Verfassungsmässigkeit der Auto-
transportordnung zu hegen. Es fragt sich, wie sich
Art. 36 der Bundesverfassung über das Postregal
mit dem Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit vereinbaren lasse. Prof. Giacometti führt in
seinem „Bundesstaatsrecht" darüber folgendes aus:
„Allerdings hat der Bundesverfassungsgesetzgeber
von 1874 die Wirtschaftsfreiheit nicht schrankenlos
garantiert. So war deren Anwendungsgebiet bereits
damals durch die Bundes- und Kantonsmonopole
im Sinne des Post- und Telegraphenregals, Pulver-
regals, Salzmonopols, der Eisenbahnkonzessions-
hoheit des Bundes beschränkt." Es ist nun eine
Interpretationsfrage, wie weit auf Grund von
Art. 36 der Bundesverfassung durch gesetzgebe-
rische Erlasse die Handels- und Gewerbefreiheit be-

Nationalrat. — Conseil national. 1950.

schränkt werden kann. Hier gehen die Meinungen
der Rechtsgelehrten auseinander. Kollege Müller
zitierte für seine Auffassung Prof. Burckhardt.
Anderer Auffassung sind Fleiner und Blumenstein,
welche finden, dass es eine verfassungsmässige
Grenze des Postregals überhaupt nicht gebe und
dass es im Belieben des Gesetzgebers hege, das
Transportmonopol eng oder weit zu umgrenzen.
Dieser letztere Standpunkt führt dazu, dass mit der
Anrufung von Art. 36 weitgehend auf eine rationelle
Ausgestaltung des Verkehrswesens Rücksicht ge-
nommen werden kann, dass für den Gesetzgeber
eine Anpassung an die sich ändernden Verkehrs-
bedürfnisse und die Umgestaltung des Transport-
wesens möglich ist. Ich möchte immerhin dahin-
gestellt sein lassen, ob die in Konsequenz dieser
These gestellte Forderung, das Postregal einem
allgemeinen Transportmonopol gleichzustellen, rich-
tig sei oder nicht. Vermutlich ist sie nicht richtig,
sonst brauchten wir nicht einen neuen Verkehrs-
artikel zu schaffen. Aber auf alle Fälle kann fest-
gehalten werden, dass die bisherige, auf Art. 36 be-
ruhende Gesetzgebung sich stark den veränderten
Verkehrsbedürfnissen und technischen Errungen-
schaften angepasst hat. So hat das Postregal in
larger Auslegung dazu gedient, die verfassungs-
mässige Grundlage zu bilden für Konzessionen in
Telegraph, Rundspruch, Schiffahrt. Aufzügen,
Schwebebahnen usw. Herr Bundesrat Celio ist in
der Lage, diese Beispiele noch zu vermehren.
Durch die Praxis des Gesetzgebers wurde bekräftigt,
dass Art. 36 eine elastische Auslegung erträgt und
dass man nicht nur auf die Situation abstellen kann,
wie sie 1848 bestand, als der Bund das Postregal
von den Kantonen übernommen hat, sondern dass
auf neu auftretende Verkehrsmittel und Verkehrs-
möglichkeiten Rücksicht genommen werden muss.

Im Ständerat hat Herr Kommissionspräsident
Clausen festgestellt, dass man sich bei allen gesetz-
geberischen Erlassen auf dem Gebiete des Auto-
transportwesens von Seite des Bundesrates wie der
Bundesversammlung immer auf Art. 36 berufen
hat; so bei der Beratung der ATO vom 30. Sep-
tember 1938. Damals hatten beide Referenten, im
Ständerat wie im Nationalrat, die Frage der Ver-
fassungsmässigkeit eingehend diskutiert und unbe-
denklich bejaht. Beide Räte haben sich diskussions-
los der Auffassung des Bundesrates und der Refe-
rentan angeschlossen. In der Botschaft des Burides-
rate.-. vom 24. April 1945 betreffend die Verlänge-
rung d«' ATO wurde auf Art. 36 und das Gutachten
Blumenstein hingewiesen. Es steht demnach fest,
dass die oberste gesetzgebende Behörde zu drei
Malen die Verfassungsmässigkeit der gesetzlichen
Konzessionspflicht des gewerblichen Autotransport-
wesens bejaht hat. Diese Feststellungen des stände-
räthchen Kommissionspräsidenten zeigen, dass Prä-
judizien zugunsten der Verfassungsmässigkeit be-
stehen und dass, wenn wir sie auch heute bejahen, wir
nur der bisherigen Linie treu bleiben. Das dürfte um
so eher angehen, als es sich um einen Beschluss mit
sehr beschränkter zeitlicher Geltungsdauer handelt.
Er bringt nur provisorisches Recht, will die Grund-
lage schaffen, um weitere Erfahrungen zu sammeln.
So glaube ich, dass wir in guten Treuen bezüglich
Verfassungsmässigkeit der ATO beruhigt sein
dürfen.
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eine festere Grundlage für die Zukunft geschaffen
wird, statt zu demolieren, was sich bewährt hat.

Was nun, wenn Zurückweisung oder gar Nicht-
eintreten beschlossen würde ? Dann entsteht ein
Chaos, dann kehrt die alte Preisanarchie wieder,
dann folgt eine untragbare Übersetzung des Stras-
sentransportgewerbes, die den Bahnen das Leben
noch viel saurer machen wird, als dies bis anhin
zum Teil der Fall war. Dann besteht auch keine
Möglichkeit mehr, innerhalb des privaten Strassen-
transportgewerbes eine angemessene Existenz zu
finden. Es fällt ferner die Möglichkeit dahin, den

. GABATO aufrecht zu erhalten. Streiks und Unfrie-
den werden die Folge sein. Das haben wir sicher
nicht notwendig. Ich möchte Ihnen deshalb bean-
tragen, sowohl den Antrag auf Nichteintreten wie
auch den Antrag auf Rückweisung der Vorlage ab-
zulehnen und im Sinne des Antrages der Kommis-
sion auf die Vorlage einzutreten.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
Ici, le débat est interrompu.
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Winiker: Zuerst möchte ich mich zur Frage der
Verfassungsmässigkeit äussern, die von Kollege
Dr. Müller aufgeworfen wurde. Es ist nötig, diese
sorgfältig zu prüfen. Gewisse Ausführungen in der
bundesrätlichen Botschaft selbst verleiten dazu,
Zweifel über die Verfassungsmässigkeit der Auto-
transportordnung zu hegen. Es fragt sich, wie sich
Art. 36 der Bundesverfassung über das Postregal
mit dem Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit vereinbaren lasse. Prof. Giacometti führt in
seinem „Bundesstaatsrecht" darüber folgendes aus:
„Allerdings hat der Bundesverfassungsgesetzgeber
von 1874 die Wirtschaftsfreiheit nicht schrankenlos
garantiert. So war deren Anwendungsgebiet bereits
damals durch die Bundes- und Kantonsmonopole
im Sinne des Post- und Telegraphenregals, Pulver-
regals, Salzmonopols, der Eisenbahnkonzessions-
hoheit des Bundes beschränkt." Es ist nun eine
Interpretationsfrage, wie weit auf Grund von
Art. 36 der Bundesverfassung durch gesetzgebe-
rische Erlasse die Handels- und Gewerbefreiheit be-
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schränkt werden kann. Hier gehen die Meinungen
der Rechtsgelehrten auseinander. Kollege Müller
zitierte für seine Auffassung Prof. Burckhardt.
Anderer Auffassung sind Fleiner und Blumenstein,
welche finden, dass es eine verfassungsmässige
Grenze des Postregals überhaupt nicht gebe und
dass es im Belieben des Gesetzgebers hege, das
Transportmonopol eng oder weit zu umgrenzen.
Dieser letztere Standpunkt führt dazu, dass mit der
Anrufung von Art. 36 weitgehend auf eine rationelle
Ausgestaltung des Verkehrswesens Rücksicht ge-
nommen werden kann, dass für den Gesetzgeber
eine Anpassung an die sich ändernden Verkehrs-
bedürfnisse und die Umgestaltung des Transport-
wesens möglich ist. Ich möchte immerhin dahin-
gestellt sein lassen, ob die in Konsequenz dieser
These gestellte Forderung, das Postregal einem
allgemeinen Transportmonopol gleichzustellen, rich-
tig sei oder nicht. Vermutlich ist sie nicht richtig,
sonst brauchten wir nicht einen neuen Verkehrs-
artikel zu schaffen. Aber auf alle Fälle kann fest-
gehalten werden, dass die bisherige, auf Art. 36 be-
ruhende Gesetzgebung sich stark den veränderten
Verkehrsbedürfnissen und technischen Errungen-
schaften angepasst hat. So hat das Postregal in
larger Auslegung dazu gedient, die verfassungs-
mässige Grundlage zu bilden für Konzessionen in
Telegraph, Rundspruch, Schiffahrt. Aufzügen,
Schwebebahnen usw. Herr Bundesrat Celio ist in
der Lage, diese Beispiele noch zu vermehren.
Durch die Praxis des Gesetzgebers wurde bekräftigt,
dass Art. 36 eine elastische Auslegung erträgt und
dass man nicht nur auf die Situation abstellen kann,
wie sie 1848 bestand, als der Bund das Postregal
von den Kantonen übernommen hat, sondern dass
auf neu auftretende Verkehrsmittel und Verkehrs-
möglichkeiten Rücksicht genommen werden muss.

Im Ständerat hat Herr Kommissionspräsident
Clausen festgestellt, dass man sich bei allen gesetz-
geberischen Erlassen auf dem Gebiete des Auto-
transportwesens von Seite des Bundesrates wie der
Bundesversammlung immer auf Art. 36 berufen
hat; so bei der Beratung der ATO vom 30. Sep-
tember 1938. Damals hatten beide Referenten, im
Ständerat wie im Nationalrat, die Frage der Ver-
fassungsmässigkeit eingehend diskutiert und unbe-
denklich bejaht. Beide Räte haben sich diskussions-
los der Auffassung des Bundesrates und der Refe-
rentan angeschlossen. In der Botschaft des Burides-
rate.-. vom 24. April 1945 betreffend die Verlänge-
rung d«' ATO wurde auf Art. 36 und das Gutachten
Blumenstein hingewiesen. Es steht demnach fest,
dass die oberste gesetzgebende Behörde zu drei
Malen die Verfassungsmässigkeit der gesetzlichen
Konzessionspflicht des gewerblichen Autotransport-
wesens bejaht hat. Diese Feststellungen des stände-
räthchen Kommissionspräsidenten zeigen, dass Prä-
judizien zugunsten der Verfassungsmässigkeit be-
stehen und dass, wenn wir sie auch heute bejahen, wir
nur der bisherigen Linie treu bleiben. Das dürfte um
so eher angehen, als es sich um einen Beschluss mit
sehr beschränkter zeitlicher Geltungsdauer handelt.
Er bringt nur provisorisches Recht, will die Grund-
lage schaffen, um weitere Erfahrungen zu sammeln.
So glaube ich, dass wir in guten Treuen bezüglich
Verfassungsmässigkeit der ATO beruhigt sein
dürfen.
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Kollege Müller hat dann noch die Frage aufge-
worfen, ob es nicht richtig wäre, wenn die Vorlage
zurückgezogen würde und der Bundesrat eine Vor-
lage einbrächte, die sich auf den neuen Art. 89bis
der Bundesverfassung stützt. Aber ich glaube,
hiefür wäre doch ein gewisser Notstand Voraus-
setzung. Zu dessen Begründung müsste auf die
schlechte Situation im Autotransportgewerbe hin-
gewiesen werden. Wenn nun der Tatbestand des
Notstandes, mit der Gefährdung dieses Wirt-
schaftszweiges, gegeben wäre, so würde es sich eher
rechtfertigen, auf Art. 31 der Bundesverfassung
hinzuweisen (Wirtschaftsartikel). Diese Frage ist
im Ständerat eingehend diskutiert worden. Der
Antrag Klöti, sich auf Art. 31 zu berufen, wurde
dort mit 8:18 Stimmen abgelehnt. Aber es steht
nichts im Wege, dass auch in unserem Rate ver-
sucht wird, im Ingress diesen Artikel zu zitieren.

Was den Inhalt der Vorlage anbelangt, möchte
ich darauf hinweisen, dass der Genesis nach die
Vorlage die Verwirklichung des Gewerbeschutzes
für das Autotransportgewerbe darstellt. Das Auto-
gewerbe hat sich zusammengeschlossen, um auf
seinem Gebiete Ordnung zu schaffen. Aber immer
mehr und mehr hat sich die Tatsache herausge-
schält, dass es sich nicht nur um eine Gewerbe-
schutzsache handelt, sondern um eine wichtige
verkehrswirtschaftliche und verkehrspolitische An-
gelegenheit. Es wird anerkannt, welche Bedeutung
die Ordnung des Transportes von Personen und
Sachen auf öffentlichen Strassen für den gesamten
Verkehr, insbesondere auch für die öffentlichen
Transportanstalten (SBB und Privatbahnen) hat.
Die Defizitperiode, in die die SBB und die Privat-
bahnen eintreten, unterstreichen die verkehrs-
politische Bedeutung dieser Vorlage. Die Vorlage
kann also nicht etwa abgetan werden mit der
Brandmarkung, es handle sich bloss um ein Werk
des Gewerbeschutzes. Nein, es stehen wesentliche
Interessen des Verkehrs auf dem Spiele! Herr
Kollega Werner Schmid hat uns das Gespenst der
Verbandsdiktatur und des Bürokratismus an die
Wand gemalt. Er vergisst aber, wirksame Mittel
gegen das drohende Verkehrschaos und die unge-
sunden und ruinösen Wettbewerbsverhältnisse an-
zugeben. Ohne ordnende Eingriffe geht es nicht.
Sollen wir noch weiter abwarten, bis das Auto-
transportgewerbe und die öffentlichen Transport-
anstalten sich in noch misslicherer Lage befinden ?
Ist vorbeugen nicht besser als heilen ? Die Vorlage
versucht, im Gegensatz zur bisherigen ATO, im
Rahmen des Möglichen eine freiheitliche Gestaltung
der Materie herbeizuführen. Der private Personen-
wagenverkehr bleibt frei und ungeschoren. Auch
gelegentliche Fahrten gegen Entgelt dürfen ausge-
führt werden. Nur der gewerbsmässige Gebrauch ist
konzessionspflichtig. Auch der echte Werkverkehr
ist absolut frei. Das Begehren um Erstellung eines
Werkverkehrsregisters ist fallen gelassen worden.
Auch die Freifahrten der Post, ihr Extrafahrten-
geschäft, ist nicht verboten worden, obwohl in
weiten Kreisen diese Tätigkeit der Post stark
kritisiert wird. Wir haben in der Kommission des
Nationalrates die Meinung vertreten und sind
darüber einig geworden, dass zwischen der Post
einerseits und den Zentralorganen des Auto-
transportgewerbes anderseits eine Vereinbarung

getroffen werden sollte, und es wurde der Wunsch
geäussert, dass bis zu den Verhandlungen in un-
serem Rate hier greifbare, positive Resultate be-
kanntgegeben werden möchten. Es ist festzustellen,
dass die bisherige ATO durch ihre Handhabung
leider zu berechtigter Kritik Anlass gegeben hat.
Die heutige Vorlage weist im Vergleich zur bis-
herigen wesentliche Verbesserungen und Fort-
schritte auf. Es ist eine glückliche Metamorphose
festzustellen, vor allem auch auf dem Gebiete der
Behandlung des gemischten Verkehrs. Der ge-
mischte Verkehr war bisher in der ATO grund-
sätzlich verboten. Allerdings sind in der Praxis
Ausnahmen gemacht worden. Auch der Bundesrat
steht in seiner Vorlage noch auf dem Standpunkte
des grundsätzlichen Verbotes des gemischten Ver-
kehrs. Heute ist nach der nationalrätlichen Kom-
missionsvorlage festzustellen, dass eine Freiliste
aufgestellt ist für Fahrten des gemischten Verkehrs
und dass die Möglichkeit besteht, dass der Bun-
desrat im Einvernehmen mit den Verbänden und
Kantonen diese Freiliste noch erweitert. Im übrigen
besteht die Ermächtigungspflicht. Auch hinsichtlich
der Bewilligungsbehörde ist eine wesentliche Ver-
änderung festzustellen. Die Allmacht und die
alleinige Kompetenz des eidgenössischen Amtes für
Verkehr ist gebrochen, und es sind regionale Kom-
missionen geschaffen worden, allerdings, im Gegen-
satze zum Ständerat, der eine völlige Zentralisation
der Kompetenzen einführte, hat die Kommission
des Nationalrates hier eine andere Lösung ge-
troffen, die den wirklichen Bedürfnissen besser ent-
spricht und die richtige Mitte trifft.

Das Verfahren selbst ist ebenfalls' demokra-
tischer gestaltet worden. Es ist aus der bisherigen
Geheimsphäre herausgerückt und öffentlich erklärt
worden. Wir verdanken dieses Resultat einem Vor-
stoss volksverbundener Rechtsanwälte aus dem
Kanton Solothurn. Auch die Strafverfolgung wird
der ominösen Administrativjustiz entzogen, und der
ordentliche kantonale Richter kommt wieder zu
seinem Recht. Die Autotransportordnung ist gewiss
kein umfassendes Werk. Aber es darf doch fest-
gestellt werden, dass es einen bescheidenen Damm
gegen das drohende Verkehrschaos bilden wird. Es
ist nun allerdings bereits die Drohung mit dem
Referendum ausgesprochen worden, und es wird
leicht sein, an den Freiheitswillen unseres Volkes zu
appellieren/Unsere Sache wird es sein, an den Sinn
des Volkes für Ordnung im Verkehrswesen zu
appellieren.

Ich beantrage Ihnen daher Eintreten auf die
Vorlage und Ablehnung des Antrages Dr. Müller
auf Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat.

Leuenberger: Die Herren Müller-Amriswil und
Werner Schmid haben gestern der Autotransport-
ordnung bereits Grabreden gehalten. Abgesehen
davon, dass das noch etwas verfrüht ist, waren es
auch keine sehr schöne Abdankungsreden. Sie
liessen jede Pietät vermissen; ist es doch auch bei
uns sonst üblich, dass man selbst einem grossen
Sünder in der Grabrede Gerechtigkeit widerfahren
lässt. Und so schlecht ist die Autotransportordnung
nicht, dass man ihr nicht auch etwas Gutes nach-
sagen könnte. Denn nur Übles und Schlechtes hat
sie weder gewollt noch gezeitigt. Ich bin der letzte,
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der behaupten möchte, dass zum Beispiel der Voll-
zug der Autotransportordnung jeder berechtigten
Kritik standhalten könnte, und, vorausgesetzt, dass
man kein grundsätzlicher Gegner einer Ordnung in
der Verkehrswirtschaft ist, bietet ja die Detail-
beratung der zur Diskussion stehenden Vorlage
genügend Gelegenheit, über den einen oder anderen
Schönheitsfehler der Autotransportordnung zu
sprechen. Ich selbst behalte mir vor, das zu tun.
Aber die bisher gehörten grundsätzlichen und
kritisch ablehnenden Stimmen veranlassten mich,
eingehender, als es zuerst meine Absicht war, schon
in der Eintretensdebatte auch dasjenige hervorzu-
heben, was für die Autotransportordnung spricht,
was man namentlich vom Standpunkt der Arbeit-
nehmer für sie geltend machen kann. In verdienst-
licher Weise hat sowohl Herr Dr. Anderegg in
seinem Eintretensreferat als auch Herr Kollege
Bratschi neben der Verkehrs- und gewerbepoli-
tischen Seite auch die sozialen Aspekte der Auto-
transportordnung hervorgehoben. Ich bin ihnen
dafür besonders dankbar; denn es ist geradezu er-
staunlich, wie wenig bei den bisherigen Diskussionen
um die Autotransportordnung die soziale Bedeutung
derselben beachtet worden ist. Nicht nur erstaunlich,
sondern bezeichnend ist es aber, dass dem Sprecher
der Fraktion des Landesringes, die sonst zu den auf-
geschlossenen Kreisen gehören will, wenn es um
soziale Fragen geht, die Heiligkeit und Unantast-
barkeit der Handels- und Gewerbefreiheit mehr am
Herzen liegt als das Schicksal vieler tausend Arbeit-
nehmer, für die er nicht ein einziges Wort ge-
funden hat.

Schon in der Botschaft des Bundesrates zum
ersten Entwurf eines Bundesbeschlusses über den
Transport von Personen und Sachen mit Motorfahr-
zeugen auf öffentlichen Strassen wurden die sozialen
Aspekte einer gesetzlichen Ordnung im Transport-
sektor kaum erwähnt. Zwar wurde in jener Bot-
schaft auf 97 Seiten das mit grossem Fleiss zusam-
mengetragene Material über das Transportproblem
an sich und den Wettbewerb der Transportmittel
im In- und Ausland gesichtet und kommentiert. Es
wurden unter anderem alle Vorteile des motorisier-
ten Strassentransportes gegenüber dem schienen-
gebundenen Verkehr aufgezählt ; aber einer der
wichtigsten Faktoren, der der Automobilkonkur-
renz gegenüber dem schienengebundenen Verkehr
grosse Vorteile gebracht hatte, wurde kaum er-
wähnt: die schlechten Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen im Strassenverkehr. Jener erste bundesrätliche
Entwurf für eine Autotransportordnung vom
18. Juni 1937 enthielt auch noch keine Vorschrift
über den Schutz der Arbeitnehmer, denn der
Art. 17 der bisher gültigen Autotransportordnung
wurde erst während der parlamentarischen Beratung
aufgenommen. Einzig auf den Seiten 80 und 81 der
Botschaft aus dem Jahre 1937 führte der Bundesrat,
als er sich mit den Aufgaben des Verbandes der
Strassentransportunternehmer beschäftigte, an, dass
dieser Verband seine Aufmerksamkeit auch ändern
Fragen schenken müsse, unter anderem der Rege-
lung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse. Das war
alles, was der Bundesrat 1937 in seiner Botschaft
zu sagen hatte. Es war herzlich wenig. Die Simpli-
fizierung der sozialen Probleme löste schon damals
bei allen Kennern der Materie grosse Enttäuschung

aus, denn es ging allen jenen, die schon vor 1937
für eine gesetzliche Ordnung im Autotransport-
gewerbe eintraten, sicherlich nicht allein darum,
die Arbeitnehmer zu schützen, die unter den chaoti-
schen Verhältnissen im Transportgewerbe ausser-
ordentlich schwer zu leiden hatten, sondern es ging
ihnen auch um den Ausgleich der Wettbewerbs-
bedingungen unter den verschiedenen Transport-
mitteln. Tatsache ist jedenfalls, dass der Wett-
bewerb zwischen Automobil und Eisenbahn, aber
auch der Konkurrenzkampf innerhalb des Auto-
transportgewerbes zum grossen Teil auf dem Rücken
des Arbeitnehmers ausgetragen worden ist. Das war
hinlänglich bekannt und das war im Grunde ge-
nommen auch unbestritten. Um so überraschter
musste man sein, dass dies anscheinend damals
dem Bundesrat und den Verfassern der Botschaft
im Post- und Eisenbahndepartement entgangen
war, obwohl die einsichtigen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer im Transportgewerbe gemeinsam schon in
den dreissiger Jahren eine gesetzliche Ordnung ver-
langten und gemeinsam für eine solche in eindrucks-
voller Art und Weise eintraten. In jener Zeit schon,
und das bitte ich Sie zu beachten, erkannten die
Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Transportge-
werbe, dass zwischen ihnen eine Schicksalsverbun-
denheit bestehe. Das war in jenen Jahren noch
seltener und noch kein Modeartikel, ja, es war mit
Ausnahme des Friedensabkommens.in der Metall-
industrie überhaupt noch nicht zu finden. Im Bun-
deshaus negierte man aber die soziale Bedeutung
des Problems. Erst während der parlamentarischen
Beratungen wurde sie richtig gewürdigt und aner-
kannt, dass es im Rahmen einer gesetzlichen'Ord-
nung unerlässlich sei, die Lohn- und Arbeits-
bedingungen zu regeln und zu sichern. Es geschah
dies durch Aufnahme eines neuen Artikels, der den
Bundesrat verpflichtete, den Abschluss von Ge-
samtarbeitsverträgen im Transportgewerbe zu för-
dern. Und was in der Folge durch die Autotrans-
portordnung entstanden ist, werde ich in anderem
Zusammenhang noch zeigen können. Zweifellos
übersehen auch heute die Gegner der Autotransport-
ordnung wiederum, was mit einer Zerschlagung die-
ses Ordnungswerkes im Strassenverkehrssektor auch
auf sozialem Gebiet vernichtet wird. Weil sie die
Verantwortung tragen für das, was nach einer Ver-
werfung der Autotransportordnung kommen muss,
sei an das erinnert, was der baselstädtische Regie-
rungsrat Wenk im Ständerat anlässlich der Ein-
tretensdebatte im Jahre 1938 ausführte. Die Vor-
lage wäre für die im Transportgewerbe beschäftigten
Arbeitnchinar und für die Eisenbahner unannehm-
bar, wenn sie nicht die Allgemeinverbindlicherklä-
rung der Gesamtarbeitsyerträge enthielte. Sie, die
Vorlage, würde trotz den Tarifvorschriften die
Schmutzkonkurrenz zwischen Transportunterneh-
mern unter sich und gegenüber den Bahnen nicht
verhindern, wenn sie nicht durch die Sicherung der
Lohn- und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer
im Transportgewerbe eine gerechte Konkurrenzbasis
schafft. Die Allgemeinverbindlicherklärung ist des-
halb eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der
Vorlage, und nicht nur aus denselben Gründen
wünschbar wie in ändern Berufszweigen. Sie beruht
auch auf ändern Voraussetzungen, weil hier durch
die Festsetzung der Tarife dem Unternehmer die
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Existenz mehr oder weniger gesichert wird, während
dies in ändern Berufszweigen nicht der Fall ist.

Nun gestatten Sie mir, dass ich Ihnen zu erklä-
ren versuche, weshalb die im gewerbsmässigen Auto-
mobiltransport beschäftigten Arbeitnehmer, vor
allem die gewerkschaftlich organisierten Chauffeure,
noch heute überzeugte Anhänger der Autotrans-
portordnung sind und ebenso überzeugte Befürwor-
ter ihrer Überführung in die ordentliche Gesetz-
gebung. Ich schicke dabei absichtlich voraus, dass
dies keineswegs einzig und allein aus der Sorge um
die Erhaltung des durch die Autotransportordnung
zustande gekommenen vorbildlichen Gesamtarbeits-
vertrages geschieht, denn in gleicher überzeugter
Weise sind die im Transportgewerbe beschäftigten
Arbeitnehmer seit der Verwerfung des Verkehrs-
teilungsgesetzes für alle Versuche zur Herbeiführung
einer vernünftigen Koordinierung der Transport-
mittel eingestanden. Jene Herren unseres Rates und
insbesondere Herr Nationalrat Schmid, die sich in
der Rolle der öffentlichen Ankläger gegen Verbände
gefallen, beweisen jedenfalls nur das eine, dass sie
das Wesen und die Tätigkeit der Verbände der
Arbeitnehmer, der Gewerkschaften, sehr schlecht
kennen. Die Arbeitnehmerorganisationen unseres
Landes sind nämlich nicht so primitiv, dass sie nicht
in der Lage wären, auch die grossen wirtschaftlichen
Zusammenhänge zu beurteilen, und sie sind aucho '

nicht so primitiv, um nicht in der Lage zu sein,
ihre Standespolitik auf die ökonomischen Gegeben-
heiten auszurichten. Besser gebildete und viel bes-
ser geschulte Leute hätten in dieser Richtung noch
einiges hinzuzulernen. Ich war jedenfalls schon oft
erstaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit, mit
welcher Arroganz und Rücksichtslosigkeit hier in
diesem Saale Sonderinteressen vertreten wurden,
Sonderinteressen sogar den Landesinteressen über-
geordnet worden sind. Und es waren nicht immer
Verbandsvertreter der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer, die das getan haben. In der sturen Ver-
tretung von wirtschaftlichen Sonderinteressen haben
sich in diesem Saale auch schon sehr liberal einge-
stellte Anwälte und nicht zuletzt auch schon die
Herren vom Landesring der Unabhängigen beryor-
getan und sich hier im Rat entsprechend produ-
ziert. Ganz anders die Arbeitnehmer und ihre Ver-
bände. In bezug auf die Verkehrsprobleme unseres
Landes haben sie jedenfalls auch dann, wenn es
nicht um ihre eigenen Interessen gegangen ist, den
Standpunkt eingenommen, dass die vorhandenen
Verkehrsmittel nicht einzig und allein dem Er-
werbsstreben der Verkehrstreibenden auszuliefern
seien. In jedem der zur Diskussion gestandenen
Fälle haben wir den Standpunkt vertreten, dass
eine den öffentlichen Interessen genügend Rechnung
tragende Zusammenarbeit der verschiedenen Trans-
portmittel erreicht werden müsse. Dass in unserem
Lande die Voraussetzungen vorhanden seien, um
eine solche Lösung auf freiwilliger, ungesetzlicher
Basis zu finden, werden doch nicht einmal die Pro-
motoren der absoluten Handels- und Gewerbefrei-
heit behaupten wollen. Nicht einmal unser ehemali-
ger Ratskollege Duttweiler behauptet das. Sogar er
hat sich im Ständerat gegenüber Herrn Bundesrat
Celio gegen den Vorwurf verwahrt, dass er für emB
uneingeschränkte Freiheit im Verkehrswesen ein-
getreten sei. Er hat das auch nicht getan, denn er

trat im Ständerat nicht nur für einen weitgehenden
Schutz der Bahnen ein, sondern selbst für das engere
Transportgewerbe hielt er eine Bewilhgungspflicht
für denkbar, die zum Beispiel den Abschluss eines
Gesamtarbeitsvertrages zur Bedingung für die Aus-
übung von gewerbsmässigen Transporten macht.
Herr Werner Schmid hat Ständerat Iten zitiert.
Ich zitiere Ständerat Duttweiler, der am 26. Oktober
vorigen Jahres im Ständerat bei der Eintretens-
debatte über die ATO laut stenographischem Bulle-
tin folgendes ausführte: „Mit einer gewissen Ord-
nung auf dem Transportgebiet niuss man sich ab-
finden. Ich bin nicht so, dass ich die manchester-
liche Freiheit predige. Das ist auch im Sinne des
Volkes — denn schliesslich sind die Bundesbahnen
auch das Unternehmen des Volkes. Eine gewisse
Bewilhgungspflicht, wenn sie wirklich verfassungs-
rechtlich gerechtfertigt werden kann, könnte zum
Beispiel die Gesamtvoraussetzungen vorschreiben,
wie allgemein verbindlicher Gesamtarbeitsvertrag.
Man kann sich bei dieser Gelegenheit fragen, ob
wir mehr verpflichtet seien an den Arbeitnehmer
zu denken oder an den Arbeitgeber. Selbstverständ-
lich sind die Arbeitnehmer zahlreicher (sie!), sind
wahrscheinlich heute auch die wirtschaftlich Schwä-
cheren und verdienen daher unser Interesse. Wenn
wir einen allgemein verbindlichen Gesamtarbeits-
vertrag als Voraussetzung für die Bewilligung eines
solchen gewerbsmässigen Autotransportes festlegen,
so ist der Arbeitnehmer geschützt."

Aber Herr Duttweiler irrt sich. Mit ihm irren
sich alle, die bereit sind, sein Konzept zu über-
nehmen, denn, wenn ein Beispiel gelehrt hat, dass
geregelte und anständige Arbeitsbedingungen ohne
genügende, von einem gesunden Wettbewerb ge-
tragene Rentabilitätsverhältnisse unmöglich ge-
währt werden können, dann haben uns dies die Er-
fahrungen im Autotransportgewerbe gezeigt. Glau-
ben Sie, dass die Arbeitnehmer in diesem Gewerbe
ohne Grund nach einer staatlichen Intervention
gerufen haben ? Was nützten die Gesamtarbeits-
verträge vor 1938, wenn sie nicht eingehalten wer-
denkonnten ? Der Konkurrenzkampf Schiene-Strasse
war ja nur der Anfang. Mit jedem Fahrzeug, das
zusätzlich auf die Strasse kam, vergrösserte sich das
Missverhältnis zwischen vorhandenem Transport-
volumen und der Kapazität der vorhandenen Trans-
portmittel. Wie ich noch darzulegen in der Lage
bin, wurden die Verfrachterpreise im Transport-
gewerbe sehr bald nicht mehr von den Bahntarifen
diktiert, sondern vom Konkurrenzkampf der Trans-
portfirmen unter sich. Trotz Schrumpfung der vor-
handenen Transportmenge nahm der Motorfahr- '
zeugbestand und derjenige der Transporteure stän-
dig zu, und der Wettlauf führte zu unbeschreib-
lichen Geschäftspraktiken. Herr Bratschi hat gestern
bereits auf diesen Umstand aufmerksam gemacht.
Jede Transportfirma suchte ihren Wagenpark so
gut wie möglich auszunützen, und musste es, wenn
sie nicht an die Wand gedrückt werden wollte. Zu
jedem Schundpreis wurden Transporte ausgeführt,
selbst wenn dabei nicht einmal die Selbstkosten
herausgewirtschaftet werden konnten. Preisunter-
bietungen wurden zum höchsten kaufmännischen
Prinzip. Es war eine herrliche Freiheit, die Handels-
und Gewerbefreiheit, die Herr Kollege Werner
Schmid gestern so besungen hat. Was kümmerten
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sich die Verfrachter um die entstandenen Schäden ?
Wer kümmerte sich um die Lohn- und Arbeits-
bedingungen, die durch diese Zustände entstanden
sind ? Was nützten die wenigen lokalen Gesamt-
arbeitsverträge, wenn die Chauffeure durch Ein-
lagen und Kautionen mithelfen mussten, die Be-
tnebe, in denen sie beschäftigt waren, über Wasser

' o J

zu halten ? Es war die Zeit, in der die Arbeitnehmer
in voller Freiheit jedes Gesetz im Interesse ihrer
Arbeitgeber verletzen mussten. Keine Vorschriften
wurden mehr eingehalten, auch keine Verkehrsvor-
schriften, die der Sicherheit der Strassenbenützer
dienen sollten. Die Arbeitszeit der Männer, die die
schweren Motorlastwagen und Anhängerzüge durch
unser Land steuerten, kannte keine Grenzen. Die
Lastwagenführer hatt-ert die „Freiheit", in der Nacht
im Freien zu schlafen, weil die Spesenvergütungen
zu klein waren, um ein anständiges Nachtquartier
bezahlen zu können. Die Autos wurden überladen,
man fuhr so schnell wie möglich. Für den der Ver-
kehrssicherheit dienenden Unterhalt der Fahrzeuge
wurde nichts mehr oder nur sehr wenig ausgegeben,
und all dies nur aus dem Grund, weil ein grenzen-
loser, unsinniger Konkurrenzkampf jede solide Ge-
schäftsbasis zerstört hatte. Die Leidtragenden
waren in erster Linie die Arbeitnehmer, vor allem
die Chauffeure. Die Vorschriften zu Art. 17 des
MFG, diejenigen über die Arbeits- und Ruhezeit,
für die der Staat hätte garantieren müssen, wurden
zu einer Farce. Das Kontrollheft über die Arbeits-
und Ruhezeit wurde entweder gar nicht mehr
geführt oder gefälscht. Es trat ein, was die Wort-
führer der Arbeitnehmer im Transportgewerbe im-
mer wieder befürchtet hatten: eine beispiellose
Mfssachtung der Gesetze, und was noch schlimmer
ist, eine sehr gefährliche Achtungs- und Respekt-
losigkeit den Behörden und staatlichen Organen
gegenüber. Sie lachen zu früh, ich werde Sie dann
auch einmal daran erinnern, dass Sie hier gelacht
haben, als ich Sie darauf aufmerksam machte, wohin
diese Zustände geführt haben. Für die Richtigkeit
meiner Ausführungen rufe ich den Verband der
Motorlastwagen-Besitzer, die ASPA, eine sehr

.repräsentative Arbeitoehmerorganisation, als Zeu-
gen an. Die ASPA, die im März 1936 in einer Denk-
schrift an Hand einiger Tarifvergleiche ein Bild von
der Lage entworfen hatte, aus der es für das Trans-
portgewerbe ohne gesetzliche Massnahmen kein
Entrinnen mehr gab, konnte nachweisen, dass für
Fuhren von Basel nach Bern ein Wagenladungstarif
von 90 Rp. je 100 kg zur Verrechnung gelangte,
derweil noch einige Monate früher bei einem SBB-
Tarif von Fr. 1.50 für die gleiche Transportleistung
doch wenigstens noch Fr. 1.50 erzielt wurden. Die
Denkschrift der ASPA gab Fälle bekannt, in denen
man sich für Wagenladungsfuhren von Basel nach
Thun mit 70 Rp. je 100km begnügte, in einem
Moment, wo die SBB nach dem billigsten Spezial-
tarif Fr. 1.90 verlangen musste. Nicht minder kata- •
strophal haben sich die Verhältnisse im Gesell-
schaftswagengewerbe entwickelt. Bei einem Dritt-
klassbahntarif von Fr. 12.70 von Basel nach Zürich
retour oder Fr. 14.85 von Basel nach Bern und zu-
rück, standen den Reisenden für die gleiche Strecke
Pullmancars zum Fahrpreise von 3 und 5 Fr. zur
Verfügung. Die zwangsläufigen Konsequenzen die-
ser Preiszusammenbrüche bestanden, wie bereits er-

wähnt, auch im Absinken der Löhne und der Ar-
beitsbedingungen auf einen Tiefstand, der eine
Familie anständig durchzubringen unmöglich ge-
macht hatte. Der VHTL, der grosse Gewerkschafts-
verband dei' Arbeitnehmer im Strassenverkehr, hat
durch eine im Herbst 1935 durchgeführte Erhebung
ermittelt, dass in einer" der teuersten Städte unseres
Landes erfahrene Lastwagenchauffeure bei oft 80-
bis 90stündiger Arbeitszeit pro Woche auf der Basis
von monatlich 280 bis 300 Fr. entlöhnt wurden, also
für ihre sehr verantwortungsvolle Arbeit 70 bis
75 Rp. in der Stunde verdienten. Noch geringere
Einkommen waren keine Seltenheit. Und unter-
suchte man die Löhne auf dem Lande, dann wurde
vollends unerklärlich, wie ein Arbeitnehmer sich
über Wasser halten konnte, ohne zum Diebstahle
Zuflucht nehmen zu müssen. Was ich über die
Löhne ausführte, gilt erst recht für die übrigen
Arbeitsbedingungen. „Nur eines" — so stellte der
Sprecher der Arbeitnehmer in der 'kürzlich statt-
gefundenen ersten Sitzung der Berufskammer des
Autotransportgewerbes fest — „wurde vom Zu-
sammenbruch nicht berührt: die Bussenpraxis der
Polizei, für welche die mörderische Krise, die das
Transportgewerbe heimsuchte, kein genügender
Grund war, um die gesetzlichen Vorschriften über
die Ausrüstung der Fahrzeuge, die maximale Nutz-
last und Geschwindigkeit zu ignorieren, die aber
umgekehrt die nichtabreissenden Verletzungen der
Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der
Motorfahrzeugführer nicht zur Kenntnis nahm."

Ich weiss, dass Sie das langweilt, aber ich muss
doch noch einige Fragen an Sie richten. Wer musste .
die gesetzlichen Vorschriften verletzen, die Arbeit-
geber oder die Arbeitnehmer ? — Die Arbeitnehmer
mussten sie verletzen! Wer hat die Polizeibussen
bezahlt, und wer wurde für die Verletzung der Vor-
schriften bestraft ? — Die Chauffeure ! Wer musste
die Folgen und die Eintragung ins Strafregister
tragen ? — Wiederum die Chauffeure !

Die ATO hat diesem grausamen Spiel ein Ende
bereitet, und eines der umfassendsten Vertrags-
werke der zur Zeit in unserem Lande geltenden
Kollektivverträge ist durch die Autotransportord-
nung zustande gekommen. Der Gesamtarbeitsver-
trag im Autotransportgewerbe hat die wichtige
Funktion übernommen, nicht nur in den rund 3000
gewerbsmässigen Transportfirmen den Arbeitsfrie-
den zu gewährleisten, sondern er wurde zu einem
wichtigen Träger der geschaffenen Ordnung. Durch
einheitliche, nur hinsichtlich der Löhne nach Lan-
desgegenden unterschiedlich abgestufte Arbeits-
bedingungen ist dem Konzessionär, das heisst dem
Arbeitgeber im Transportgewerbe eine Auflage ge-
macht worden, die dem sozialen Dumping den Bo-
den entzogen hat. „Wir stehen nicht an", sagte der
bereits zitierte Redner der Arbeitnehmer in der
Berufskammer des Autotransportgewerbes, „zu an-
erkennen, dass der Vertrag der Transportarbeiter-
schaft zum Teil gewaltige Verbesserungen gebracht
hatte."

Ich weiss sehr wohl, dass Herr Duttweiler allen
Gegnern der Autotransportordnung aus dem Herzen
gesprochen hat, als er im Ständerat einen Vergleich
mit den dreissiger Jahren ablehnte und behauptete :
„Heute liegen die Dinge anders. Wir haben eine
immer noch einigermassen vollbeschäftigte Wirt-
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schaft. Es kommt keinem Menschen in den Sinn,
gewissenlose Unterbietungen zu machen, da er dazu
keine Ursache hat. Herr Bundesrat Celio kann sicher
sein", sagte Herr Ständerat Duttweiler, „dass man
Unterbietungen nicht aus Vergnügen macht, son-
dern nur aus Not. Aber diese Not ist jetzt nicht
mehr vorhanden." Ich will nicht behaupten, es fehle
Herrn Duttweiler an Kenntnissen. Und dennoch
scheint ihm und seinen Fraktionskollegen in unse-
rem Rate entgangen zu sein, dass im Transport-
gewerbe bereits wieder eine Entwicklung eingesetzt
hat, die das Schlimmste erwarten lässt, wenn die
Autotransportordnung fallen sollte. Ein unbestritte-
ner Kenner der Materie, Herr Dr. Maurer, Direktor
des Treuhandverbandes des Autotransportgewerbes,
kennzeichnete erst kürzlich die Lage folgender-
massen:

„Der im Sommer 1949 und seither erfolgte Preis-
druck hat die Preistarife schon so stark gesenkt,
dass im Zeichen sinkender Beschäftigung und dem-
zufolge anderer Verteilung der fixen Unkosten
schon heute die Qualität der Transportleistungen
auf dem Spiele steht." Es ist bekannt, dass heute
schon wieder ein 10-Tonnen-Zug für 53 Rp. pro
Kilometer von Martigny nach Brig transportiert
wird. Es sind Fälle bekannt, wo 10 Tonnen von
Bern nach Basel für 100 Fr. transportiert werden.
Der tiefste Preisstand vor Inkrafttreten der Auto-
transportordnung war 90 Fr. Ich kann Ihnen einen
Fall sagen, wo 10 Tonnen Sand von Horw bei
Luzern nach Basel für 100 Fr. transportiert wurden.
Die Chauffeure und Transportarbeiter wissen eben-
falls bereits wieder von Akquisitionsmethoden zu
berichten, die man im Autotransportgewerbe für
überholt hielt. Ebenso zeigen sich wieder Schwierig-
kciten mit dem Vollzug des CAVATO, mit ändern
Worten, wir befinden uns bereits auf bestem Wege
in die Verhältnisse der dreissiger Jahre. „Es müssten
nur noch diejenigen Fahrzeuge vorhanden sein, für
die dank der ATO in den letzten Jahren die Bewilli-
gung verweigert werden konnte, und wir würden
sehen", sagte der Sprecher der Arbeitnehmer in. der
Berufskammer, „wie bescheiden sich der Vorwurf,
die Autotransportordnung habe einigen Jungen
einen fragwürdigen Aufstieg und die Selbständig-
machung verunmöglicht, neben dem Scherbenhau-
fen ausnehmen würde, vor dem sich das Transport-
gewerbe bereits wieder befindet."

Darf ich im Anschluss meiner Ausführungen ver"
raten, dass die Chauffeure und Transportarbeiter
über den bisherigen Gang und das Resultat der
ständerätlichen Beratung sehr enttäuscht sind?
Treffend hat ihr- Sprecher an der Sitzung der Be-
rufskammer des Autotransportgewerbes folgendes
ausgerufen:

„Bei allem Respekt vor den Bestrebungen unse-
rer Herren Volksvertreter, streng darüber zu
wachen, dass nach Recht und Verfassung regiert
wird, keine Monopole geschaffen und Grundsätze
durchbrochen werden, will dem kleinen Mann mit
dem besten Willen nicht in den Kopf, warum plötz-
lich die ATO genügender verfassungsmässiger
Grundlagen entbehren soll, nachdem diese bis dato
unte'- mehreren Malen vom gleichen Parlament
beiaht wurde. Müssen denn noch einmal riesige
volkswirtschaftliche Werte aufs Spiel gesetzt, der
Arbeitsfriede zerstört werden, nur weil scheinbar i

weder Postregal noch Wirtschaftsartikel ausreichen,
um die Überführung einer vorläufig auf drei Jahre
befristeten Ordnung zu gestatten, die sich im gros-
sen und ganzen doch bewährt hat ? MUSS der heute
schon wieder überhitzte Heustock wirklich erst in
Flammen aufgehen, bevor die Feuerwehr einschrei-
ten darf?"

Ich habe versucht, auf die Arbeitnehmerinter-
essen hinzuweisen, die mit dem Schicksal der Auto-
transportordmmg auf dem Spiele stehen; es sind
vertretbare, es sind achtenswerte Interessen. Damit
sind auch die sozialen Aspekte der Autotransport-
ordnung bezeichnet. Wem es um die Lösung der
sozialen Fragen in unserem Lande noch heute ernst
ist, kann und darf nicht leichtfertig mit der ATO
umspringen. Daher bitte ich Sie im Namen der
Arbeitnehmer, für Eintreten zu stimmen und den
Anträgen der Kommission unseres Rates die Zu-
stimmung zu geben.

M. Jeanneret: Lors de la discussion, ici même,
de la répartition des droits d'entrée sur les carbu-
rants, le groupe du parti suisse du travail s'est
prononcé en faveur du versement de la moitié du
produit net de ces droits aux cantons pour l'amélio-
ration du réseau routier suisse. Son attitude a été
déterminante puisqu'elle a permis de faire balancer
la majorité en faveur de son point de vue.

En défendant alors notre thèse, nous avons pré-
cisé que si nous voulons de gros sacrifices financiers
pour rendre nos routes meilleures, nous nous oppo-
serions à ce que celles-ci soient rendues dangereuses
par la circulation de ces odieux trains de camions
qui empoisonnent les automobilistes et qui font une
concurrence déloyale à nos chemins de fer fédéraux
et privés.

Nous demandons avec instance une coordination
de la circulation rail-route. Le statut des transports
automobiles, proposé par le Conseil fédéral, n'est
qu'une solution très partielle et imparfaite du pro-
blème, mais nous sommes certains que si ce statut
était rejeté il en résulterait une situation déplorable
pour notre pays. C'est pourquoi notre groupe votera
pour l'entrée en matière.

Nous nous souvenons fort bien de la gabegie
économique aui sévit chez nous en cette matière
avant que l'intervention des pouvoirs publics
y ait mis un peu d'ordre.

Chaque entrepreneur propriétaire de camion, dès
que sa machine était libre, cherchait à faire concur-
rence à son voisin qui faisait professionnellement du
transport. Et comme ses frais étaient couverts par
le travail habituel, il pouvait fournir son véhicule
à des prix très bas. Le dimanche, on mettait des
bancs sur le camion et on promenait des sociétés
à vil prix. Les chauffeurs fatigués par leur travail
normal devaient, encore consacrer leurs~jours de
repos à ces randonnées; ils étaient surmenés. La con-
currence effrénée qu'on se livrait pour le transport
des personnes ou des choses ruinait les entreprises.
Celles-ci payaient mal leur personnel. Aucun statut
ne protégeait celui-ci efficacement. Il n'était pas
rare de voir des chauffeurs passer une journée et
la moitié de la nuit suivante au volant, et les acci-
dents n'étaient pas rares non p^s.

L'établissement d'un statut des transports auto-
mobiles a été certainement un progrès dans notre
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pays. Ce progrès a sauvé bien des entreprises d'une
crise économique, il a surtout permis d'établir de
saines conventions de travail, bienfaisantes pour
les nombreux ouvriers employés dans ces entre-
prises. Ce statut interdit le transport contre paye-
ment de personnes et de choses aux propriétaires
,de véhicules automobiles qui ne sont pas au béné-
fice de concession de transport. Les tarifs établis
par convention entre les entrepreneurs de transport
peuvent être rendus obligatoires. C'est une condi-
tion nécessaire à l'obtention de salaires normaux
pour les employés. Nous avons connu une période
où des entreprises de transport en difficulté finan-
cière obligeaient leurs chauffeurs à verser de leur
poche des cautions pour avoir le droit de continuer
à tenir le volant.

Le système des concessions a évidemment ses
mauvais côtés. L'autorité concédante, soit l'office
fédéral des transports, les cantons, les communes,
les organes créés par convention avec les associations
professionnelles ont tendance à favoriser les grosses
entreprises au détriment des petits camionneurs,
des débutants qui attendent souvent trop long-
temps leur droit. Mais cet inconvénient peut être
corrigé par le contrôle démocratique de nos autori-
tés. Souhaitons qu'il le soit plus souvent et qu'on
évite en particulier dans ce domaine l'établissement
de monopoles.

Dans certains cas, il est normal que des trans-
ports puissent exceptionnellement être effectués par
des propriétaires de véhicules non concessionnaires,
ce que le présent projet appelle à l'article 5 le trafic
mixte, mais nous croyons qu'étendre ces exceptions
aussi loin que le voudrait le Conseil des Etats serait
une erreur. Ce serait plus qu'une erreur, ce serait
réduire le présent statut à près de zéro.

C'est avec raison enfin que le présent statut sub-
ordonne l'accord de concession à la notion de besoin.
Il est normal qu'une entreprise libre ne puisse pas
faire une concurrence déloyale, désordonnée, aux
entreprises publiques de transport comme les
Chemins de fer fédéraux et privés auxquelles la
concession impose l'obligation de transporter même
à perte.

Pour terminer, le groupe du parti du travail
acceptera les propositions de la commission du Con-
seil national, il approuve le projet de statut des
transports automobiles qui, malgré ses imperfec-
tions et son caractère nécessairement provisoire, est
utile aux travailleurs suisses.

Il votera l'entrée en matière.

M. Celio, conseiller fédéral: Je m'étais bercé de
l'illusion que l'objection d'ordre constitutionnel con-
cernant le statut, des transports automobiles, ayant
franchi le cap des tempêtes au Conseil des Etats,
ne serait plus soulevée devant le Conseil national.
Mais puisque tel n'est pas le cas, je ne veux pas
me dérober à y répondre, d'autant que rien ne sau-
rait frapper moins sympathiquement le Conseil fédé-
ral que l'accusation de violer la constitution.

Le dispositif constitutionnel sur lequel repose le
projet qui vous est soumis est, on l'a répété maintes
fois, l'article 36 de la constitution fédérale. Les
opposants, notamment M. Müller, déclarent que cet
article 36 ne saurait fournir une base constitution-
nelle suffisante pour régler les transports profession-

nels de choses, étant donné que ceux-ci sont exploi-
tés non par une régie de l'Etat, mais par des entre-
prises concessionnaires, par des personnes ou des
entreprises privées, que ces transporteurs sont au
bénéfice de la liberté du commerce et de l'industrie,
garantie par l'article 31 de notre constitution; il
prétend arriver ainsi à la conclusion qu'un nouvel
article constitutionnel est nécessaire.

A cette objection très massive et très tranchante,
je répondrai premièrement qu'elle est tardive, du
moins qu'elle n'est plus de mise maintenant, deu-
xièmement qu'elle n'est pas fondée, troisièmement
que, même si elle pouvait être mise au bénéfice du
doute — et j'admets parfaitement que d'autres per-
sonnes puissent avoir une opinion différente de celle
du Conseil fédéral — même dans ce cas, elle doit
être écartée.

L'objection, ai-je dit, tout d'abord est tardive.
Je sais qu'en affirmant cela je soulève un problème
qui intéresse de près le parlement: en effet d'après
l'article 85 de notre constitution, c'est à l'Assemblée
fédérale qu'est conférée la compétence de veiller
sur la constitutionnalité de nos lois. C'est en pre-
mier lieu au Conseil fédéral que ce mandat est con-
fié, mais ensuite aux Chambres et en dernière ana-
lyse au peuple.

Vous savez .certainement quelle grande diffé-
rence existe entre, par exemple, la constitution
américaine et là nôtre. Aux Etats-Unis, la constitu-
tion confère le pouvoir de veiller sur la constitution-
nalité des lois à une chambre de droit constitution-
nel; chez nous, en revanche, ce sont les Chambres
qui doivent veiller à la constitutionnalité des lois.
Si la question vous intéresse, je vous conseille de
lire à cet égard une étude très intéressante de votre
ancien collègue, M. Rappard.

Mais le problème n'est pas là. Le problème qui
découle de ce principe général est le suivant: lors-
que les Chambres fédérales ont déjà examiné à
plusieurs reprises le fondement constitutionnel d'un
acte législatif, ces mêmes Chambres ont-elles le droit
de soulever encore des objections d'ordre constitu-
tionnel lorsqu'elles se trouvent en présence du même
acte législatif, modifié non pas quant au fond mais
simplement dans sa forme et dont la base constitu-
tionnelle est toujours la même ? Voilà le problème
que je pose car il est bon de connaître une fois
l'opinion de ce conseil.

Le statut des transports automobiles a été dis-
cuté à trois reprises déjà devant les Chambres: en
1934, à l'occasion de la présentation du projet de
loi sur le partage du trafic — et vous avez entendu
hier M. Müller soulever l'objection constitutionnelle
et déclarer qu'il s'était, à cette époque déjà, opposé
au projet. Mais votre Conseil avait été d'un autre
avis puisqu'il avait reconnu que la base constitu-
tionnelle existait bel et bien. Ce problème a été
examiné ensuite en 1938 lors de la discussion du
premier projet de statut des transports automobiles.
Là encore, la question de la base constitutionnelle fut
soulevée et vous avec reconnu que cette base était
suffisante; enfin, en 1945, à l'occasion de la proro-
gation de ce statut des automobiles, on a fait quel-
ques allusions à la question constitutionnelle et là
encore les Chambres ont donné leur approbation
quant à la constitutionnalité du statut en question.
Or, le parlement d'aujourd'hui désavouerait celui
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de 1934, de 1938 et de 1945 s'il admettait que
l'article 36 de la constitution fédérale n'offre pas
de base suffisante pour régler le problème des trans-
ports automobiles. C'est pourquoi j'affirme que l'ob-
jection d'inconstitutionnalité soulevée par M. Müller
est aujourd'hui, selon moi, sans valeur ou en tout
cas tardive. Je le répète, admettre cette objection
signifierait mettre la stabilité constitutionnelle des
actes législatifs, qu'il s'agisse de lois ou d'arrêtés,
à la merci des parlements qui périodiquement se
renouvellent. Nous aboutirions à une grande incerti-
tude, pour ne pas dire à l'absurdité. C'est là le
premier argument que je soulève contre la critique
formulée hier par M. Müller.

Mais, indépendamment de cela, l'objection d'in-
constitutionnalité n'est pas, d'après le Conseil fédé-
ral, fondée en droit; en toute bonne conscience poli-
tique et juridique, nous sommes à même de soutenir
aujourd'hui encore que la base constitutionnelle
(article 36) est suffisante pour régler la matière
des transports automobiles.

Il est vrai que l'article 36 de la constitution ne
parle que de la régale postale, mais il est exact aussi
qu'une disposition constitutionnelle ne peut pas
être interprétée seulement ad litteram; elle doit être
interprétée dans son esprit, dans sa genèse, dans
son évolution historique, dans sa cause finale ou,
comme l'affirment les juristes du droit constitution-
nel, du point de vue «tautologique». En un mot
comme en cent, un article constitutionnel, comme
tout autre disposition légale, ne doit pas être inter-
prété selon la lettre mais dans son esprit.

Or, le texte originaire de l'article 36 de la consti-
tution est une disposition qui peut embrasser toute
la matière des transports, qu'il s'agisse de transports
matériels ou qu'il s'agisse même de transports in-
visibles.

Hier, M. Müller a cité Burckhardt. Oh! vous
savez bien — vous l'avez dit hier, M. Müller —
que lorsqu'on parle d'experts, on peut avoir des
doutes et chacun trouve ce qui lui plaît. Vous avez
trouvé hier ce qui vous intéressait et je trouve moi
en Burckhardt ce qui m'intéresse pour combattre
votre thèse (Rires). Je vous invite à relire la consti-
tution fédérale de Burckhardt, tout particulière-
ment son commentaire des pages 326 et 327 où il
interprète lui-même la portée originaire et de fait
de l'article 36. M. Burckhardt nous dit que «lorsque
la Diète transféra à la Confédération la compétence
en matière des postes, elle avait probablement en
vue les institutions postales existantes dans les can-
tons à cette époque. En attribuant désormais cette
compétence — c'est toujours M. Burckhardt qui
parle — à la Confédération, on n'avait nullement
songé à limiter le développement futur des postes.
Ce n'est donc pas, dit M. Burckhardt, la notion des
postes, telle que la connaissent les anciens droits
cantonaux qui est déterminante, mais le principe
même qui est à la base de l'institution postale et
qui n'exclut nullement de nouveaux développe-
ments. Comme objets initiaux, dit Burckhardt,
c'était le transport des personnes et des marchan-
dises, la transmission de messages et l'exécution de
paiements.»

Toujours selon Burckhardt, «l'activité des ser-
vices postaux s'est développée au delà des limites

de la régale des postes, ce qui justifierait déjà en
soi l'extension de cette régale».

Pour cette raison, on peut considérer comme
admis par la coutume que les limites de la régale
et celles des services postaux peuvent ne pas coïn-
cider en pratique et que ces services ne doivent pas
nécessairement être délimités quant à leur objet
par rapport à ceux de l'industrie privée des trans-
ports. Voilà quel est le fond de la question. L'ar-
ticle 36 a permis historiquement un développement
qui embrasse même l'industrie privée des trans-
ports.

Est-ce que cela le fut aussi en fait ? Examinons
la question. Bien que la régale fût plutôt délimitée
et que l'on ne parlât que des postes, malgré cette
délimitation, déjà en 1851, donc trois ans après
l'entrée en vigueur de la constitution de 1848, la
Confédération étendit sa souveraineté sur les télé-
graphes, qui ne sont pas un transport matériel de
choses mais un transport invisible de paroles.

Ce n'est qu'en 1874, lors de la revision de la
constitution, que l'on a fait mention du télégraphe.

Que dire du téléphone ? Celui-ci fut soumis à
l'obligation de la concession en 1878 et la loi sur
les téléphones n'est que de 1889. Vous pouvez cher-
cher en vain dans la constitution de 1848 et dans
celle de 1874 la mention du téléphone. On parle
toujours de régale des postes, de régale des télé-
graphes mais on ne parle pas des téléphones.

Et que dire encore de la radio ? C'est seulement
en 1922 que, par une simple loi, on a soumis tout
ce qui concerne la transmission radio-électrique- à
la Confédération, aux P.T.T. On n'en parle nulle-
ment dans la constitution.

Mais ce crui est beaucoup plus concluant, puis-
que radio, télégraphe et téléphone ne sont en quel-
que sorte qu'une seule et même chose, ce sont les
relations entre les chemins de fer et la régale des
postes. Lorsqu'on 1872, avant donc la réforme
constitutionnelle de 1874, on posa pour principe que
pour construire et exploiter les chemins de fer, il
fallait avoir une concession de l'Etat et que toutes
les concessions précédemment accordées par les can-
tons étaient désormais du ressort de la Confédéra-
tion, quelle était la base constitutionnelle permet-
tant cette opération centralisatrice, ce transfert de
pouvoirs à la Confédération ? Quelle était la base
constitutionnelle, si ce n'est l'article 33, devenu plus
tard l'article 36 de la constitution fédérale sur la
régale des postes ? Il ne s'agit pourtant ni du télé-
phone, ni du télégraphe, ni de la radio. Il s'agit d'un
moyen de transport matériel par chemin de fer.

Et la navigation fluviale ° Qu'a-t-elle à faire
avec la poste ? et les automobiles qu'ont-ils à faire
avec la poste ? Quelle a été la base constitutionnelle
qui a nermis à la Confédération, avant les réformes
de 1919 et de 1921, de soumettre à la Confédération
toute la matière de la navigation fluviale et de
régler la circulation des automobiles, si ce n'est
l'article 36 sur la régale des postes ?

Et les funiculaires ? et les ascenseurs ? Qu'ont-
ils à faire avec la régale des postes ? Eh bien, les
funiculaires et les ascenseurs ont été soumis à la
Confédération. Ils sont du ressort de la Confédéra-
tion en vertu de cet article 36 de la constitution sur
la régale des postes.
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Tous ces faits, me semble-t-il, sont plus éloquents
que des paroles. Ils prouvent que, dès son origine,
l'article 36 de la constitution fédérale (ancien art. 33)
sur la régale des postes autorisait le Conseil fédéral
à intervenir pour légiférer en matière de transports
et lui permettre d'adapter ses interventions aux
exigences du progrès technique et économique. En
un mot, l'article 36, originairement 33, de la consti-
tution, qu'on appelle l'article de la régale des postes,
est en quelque sorte l'article de la régale des trans-
ports. S'il n'en était pas ainsi, si cette interprétation
était erronée, on pourrait se demander quel sens
aurait encore ce passage du message du Conseil
fédéral du 13 mars 1849: «Le plus grand avantage
de la centralisation des postes est, à nos yeux, dans
la faculté de faciliter partout la circulation et même
la circulation la plus étendue soit qu'elle concerne
le transport des personnes ou celui des choses»?
Ce texte, est repris, sans y rien changer, du mes-
sage du Conseil fédéral de 1849. c'est-à-dire une
année après la constitution fédérale. Cela montre
pourquoi le Département de justice et police, le
Conseil fédéral. — dans tous ses messages concer-
nant les transports professionnels en 1934, 1937,
1941 et 1945 — et les Chambres elles-mêmes se sont
toujours ralliés à cette interprétation extensive, qui
n'en est pas moins une interprétation authentique
de l'article 36 de la constitution fédérale sur la
régale des postes.

Mon prédécesseur au dénartement, M. Häberlin,
a pu affirmer au Conseil des Etats qu'il n'avait aucun
doute quant à cette interprétation. Il a déclaré
qu'il tenait le projet du statut des automobiles pour
constitutionnel, «qu'il n'avait à cet égard aucune
hésitation sérieuse parce que, lorsqu'on étudie la
signification de l'article 36 et qu'on suit son évolu-
tion, on constate que c'est à tort qu'on appelle cet
article celui de la régale des postes». Dès lors,
M. Müller et vous tous qui avez des scrupules à cet
égard, vous pouvez bien admettre que le Conseil
fédéral comme moi-même, comme tous ceux qui
pensent différemment de vous, sont en bonne com-
pagnie. Il y a toute l'évolution passée aux Chambres
pour nous donner apaisement. Le Département fédé-
ral de justice et police lui-même a toujours admis
ce point de vue et l'a confirmé à maintes reprises.
Je me demande dès lors si l'on peut encore éprouver
des appréhensions de cette nature et si une pareille
objection peut encore être soulevée devant le parle-
ment.

Mais à supposer même que la base constitution-
nelle puisse prêter à quelque doute — et je ne vous
cacherai pas que du point de vue strictement doc-
trinaire cela est fort possible — même dans cette
hvpothèse, il faut retenir qu'il s'agit là, je le répète,
d'une solution provisoire dont la durée sera de trois
ans ; il faut tenir comnte encore que cet arrêté est
soumis à la clause référendaire. Donc quiconque
n'est pas satisfait, aussi en se plaçant au point de
vue constitutionnel, pourra toujours lancer le refe-
rendum: le peuple sera alors appelé à donner son
opinion sur le fond et sur la question de droit. Autre-
ment dit, même si l'on éprouve des doutes dans ce
sens, vaut-il vraiment la peine, dans de pareilles
conditions, de renvoyer une disposition qui a été
étudiée à fond par les commissions et qui, aux dires
de tous, représente manifestement un progrès dans
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notre législation en matière de transports profes-
sionnels ?

Vous me permettrez de souligner encore deux
points fondamentaux du projet, et de rappeler en
quoi ils représentent un progrès sur le statut en
vigueur.

On se trouvait en présence de deux grandes diffi-
cultés, l'une de caractère, je dirai: politique, l'autre
de caractère professionnel.

La première, c'est que les adversaires de la
centralisation reprochaient au statut actuel d'être
précisément trop centralisateur, notamment parce
qu'il confiait l'étude et l'octroi des concessions à
l'office fédéral des transports, organe forcément
éloigné des conditions locales de certaines régions
et qui devait donc, en maintes occasions — c'était
la principale critique — prendre des décisions sans
connaissance suffisante de la cause. C'est alors que
l'on a dit: «Assez de cette centralisation, assez de
l'office fédéral des transports; nous voulons qu'on
donne aux cantons une compétence plus large en
matière d'étude et d'octroi des concessions.»

La deuxième difficulté était d'ordre profession-
nel: les transporteurs professionnels, voyant dans
les transporteurs mixtes des concurrents redou-
tables, auraient voulu que l'on se montrât plus ré-
servé vis-à-vis de ceux-ci en maintenant la clause de
l'actuel statut, relative à l'interdiction des trans-
ports mixtes. Il faut reconnaître que cette critique
ne manquait pas de fondement, car les transpor-
teurs mixtes sont certainement les concurrents quo-
tidiens des transports professionnels.' Eh bien, on
a trouvé, pour remédier à ces inconvénien'ts, la juste
solution moyenne : dans le nouveau statut qui vous
est soumis, on octroie aux cantons de plus larges
compétences — c'est l'article 13. En même
temps, on reconnaît ex lege, sans qu'il soit besoin
d'une axitorisation formelle, la liberté en faveur des
transporteurs mixtes qui desservent les régions
rurales, qui assurent d'indispensables services
d'entr'aide occasionnelle entre voisins à la cam-
pagne et en montagne. C'est dire qu'on a fait aux
transporteurs mixtes une large concession en tenant
cornute de la structure particulière de notre pays
sur le plan géographique et sur le plan économique.

M. Werner Schmid propose purement et simple-
ment de ne pas entrer en matière! Cela signifierait la
disparition complète du statut des transports auto-
mobiles.

Je ne voudrais pas abuser de vos instants et
je me bornerai à esquisser la situation à laquelle
nous arriverions si la proposition de M. Schmid
devait être acceptée. Je cède la parole au représen-
tant des milieux intéressés:

«Durch den Wegfall der ATO wäre der Weg frei
zu einer unheilvollen Entwicklung in diesem Ge-
werbezweig. Die Rückkehr zur schrankenlosen Han-
dels- und Gewerbefreiheit käme einem vollständigen
Zusammenbruch des Transportgewerbes gleich, wel-
ches bereits heute mit ungleich schwierigeren Ver-
hältnissen zu kämpfen hat, als das vor wenigen
Jahren der Fall war."

Et je cède maintenant la parole à l'orateur
français de cette importante branche de notre
économie nationale:

«La nécessité du statut des transports automo-
biles ne peut faire l'ombre d'un doute. Elle est la
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base d'une première coordination et la seule garantie
d'existence d'une très importante branche de l'éco-
nomie nationale. Le statut des transports automo-
biles est indispensable pour assurer la paix sociale
dans la profession des transporteurs.»

La suppression du statut des transports auto-
mobiles entraînerait infailliblement la fin du contrat
collectif de travail, qui donne toute satisfaction au-
jourd'hui et qui assure l'existence de plusieurs mil-
liers de travailleurs de la branche des transports.

Voilà à quelle conséquence aboutirait la propo-
sition de M. Werner Schmid si elle était acceptée.

Nous avons aussi celle de M. Müller-Amriswil
de renvoyer le projet au Conseil fédéral. Cette pro-
position ne me paraît ni concluante ni logique. Son
auteur voudrait en effet que le Conseil fédéral pro-
roge d'une année ou de deux années le statut actuel.
Mais alors je demanderai à M. Müller: Si ce statut
est inconstitutionnel, pourquoi voulez-vous le pro-
roger de deux ans et non pas de trois ans, comme
nous le proposons, nous, afin d'élaborer une réforme
plus complète dans le domaine de la coordination ?

Pourquoi proroger d'un ou de deux ans le statut
actuel, qui est critiqué par tout le monde, par les
milieux représentant les cantons, par les milieux
des transporteurs professionnels, par les entrepre-
neurs de transports mixtes ? Pourquoi ne pas voter
pour trois ans le projet qui vous est soumis, qui
tient compte de toutes ces critiques, qui a été ac-
cepté par tous les milieux intéressés, par le Conseil
des Etats et qui représente un progrès dans le
domaine des transports professionnels ? Soyez sin-
cères, veuillez aller jusqu'à une confession qui pour-
rait peut-être déplaire à quelques-uns de ceux qui
vous ont suivi jusqu'ici, M. Müller, et reconnaissez
que vous êtes disposé à proroger d'un ou de deux
ans le statut actuel parce que vous savez que le
peuple le trouve extrêmement antipathique et que
l'on créera ainsi une atmosphère telle qu'il devien-
dra impossible d'entreprendre quoi que ce soit de
nouveau dans le domaine des transports profession-
nels. C'est peut-être là le fond de votre pensée, car
je sais que vous êtes hostile à toute réglementation
dans ce domaine, vous êtes un partisan de la liberté
illimitée.

Je voudrais vous dire, avant de terminer, que
ce n'est pas de son seul bon gré que le Conseil fédé-
ral vous présente ce projet de nouveau statut! Vous
savez qu'en 1937 déjà une initiative populaire por-
tant 400 000 signatures demandait au Conseil fédé-
ral d'intervenir en matière de transports de mar-
chandises. En 1936 l'A.S.P.A., qui est l'Association
suisse des propriétaires d'auto-camions, adressait au
Conseil fédéral et aux Chambres une requête dans
le même sens, déclarant que le principe de la liberté
absolue avait eu des effets néfastes dans le domaine
des transports. En 1945, la T.A. G. adressait au
parlement et au Conseil fédéral une requête dans
laquelle elle disait: «II n'est pas difficile de prévoir
les conséquences que la non promulgation du statut
des transports automobiles entraînerait pour la
profession, les autres milieux intéressés et l'écono-
mie publique».

Je souligne enfin que le projet de nouveau statut
qui vous est présenté a été soumis au préalable
après un certain nombre de modifications à l'Union
d'entreprises suisses de transports, à l'Union suisse

des paysans, à l'Union syndicale suisse, aux C.F.F..
à l'Union suisse du commerce, à l'Union suisse des
arts et métiers, qui tous se sont déclarés en principe
d'accord.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous pro-
posons de nous accorder pour trois ans au moins
la possibilité de régler cette matière si délicate et
de faire de nouvelles expériences. Ce faisant, vous
répondrez simplement aux desiderata qui ont été
exprimés par tous les intéressés.

Anderegg, Berichterstatter: Die Herren Kollegen
Müller und Schmid haben die Verfassungsmässigkeit
der Vorlage angezweifelt. Nachdem Herr Bundesral
Celio einlässliche Feststellungen darüber gemacht
hat, erübrigt es sich, weitere Bemerkungen anzu-
schliessen. Aber zusammenfassend glaube ich doch,
dass man feststellen kann, dass es eine Übertreibung
darstellt, um nicht zu sagen eine Unterschiebung,
wenn behauptet wird, die heute vorliegende Auto-
transportordnung finde in der Verfassung keine
Grundlagen. Das ist eine Übertreibung. Selbst Herr
Müller-Amriswil hat ja zugeben müssen, dass min-
destens für den gesamten Personenverkehr die Ver-
fassungsmässigkeit nicht bestritten ist. und dass für
den Sachentransport, den Gütertransport, zum
mindesten für die Hälfte, den Kleingüterverkehr,
die Verfassungsmässigkeit ebenfalls nicht bestritten
ist. So bleibt in Zweifel die Frage des Grossstück-
güterverkehrs. Und in dieser Frage, in diesem klei-
nen Teil gehen die Meinungen auch der Kronjuri-
sten, wie man sie bezeichnet hat, auseinander. Ich
möchte mit diesen Feststellungen diese Frage ab-
schliessen, aber doch feststellen, dass man auch in
der Kommission nicht etwa leichthin über diese
Verfassungsfrage hinweggegangen ist.

Nun hat Herr Schmid noch einige andere Bemer-
kungen zur Vorlage gemacht, auf die ich doch ant-
worten möchte. Er hat ein Schlagwort in die Dis-
kussion geworfen, das nach meinem Dafürhalten
gerade bei dieser Frage, bei dieser Vorlage nicht
angebracht ist, nämlich das Schlagwort von der
Verbandswirtschaft. Ich könnte an Hand dieser Vor-
lage den Beweis antreten, dass diese Behauptung,
der Verbandswirtschaft werde hier Vorschub ge-
leistet, nicht richtig ist. Ich möchte aber darauf
hinweisen, dass in den Kommissionsberatungen,
unterstützt durch die Beratungen des Ständerates,
also bei der letzten Bearbeitung, noch weitere Ein-
schränkungen dem zuständigen Zentralverband auf-
erlegt worden sind. Ich denke daran, dass die All-
gemeinverbindlicherklärung von Tarifen gestrichen
wurde. Ich denke daran, dass der Zentralverband
keine • rechtsetzenden Kompetenzen besitzt. Ich
denke daran, dass eine Erschwerung gegenüber dem
Zentralverband in Art. 8 eingesetzt worden ist in
bezug auf die Tarifgestaltung, eine weitere Ein-
schränkung in Art. 6 gegenüber dem Beförderungs-
vertrag, eine weitere Erschwerung in Art. 10 hin-
sichtlich der Mitwirkung des Zentralverbandes,
schliesslich auch eine Einschränkung in Art. 13 in
bezug auf die Heranziehung des Zentralverbandes
und der Beteiligten im Bewilligungsverfahren. Also,
man kann mit Recht sagen, dass hier nicht eine
Überbordung der Verbandswirtschaft sich abzeich-
net, sondern im Gegenteil: dort, wo der Verband in
den Vordergrund getreten ist, ist er durch den
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Ständerat, unterstützt durch die nationalrätliche
Kommission, zurückgebunden worden.

Dann weist Herr Schmid auf den bürokratischen
Vollzug hin. Das ist ja im Rate im grossen und
ganzen von niemandem bestritten worden. Die
Klagen sind Ihnen und waren auch der Kommission
bekannt. Sie richten sich im Grunde genommen
nicht gegen die Vorlage, sondern gegen den unge-
schickten Vollzug, und dann muss man eben dort
Kritik anbringen und nicht in erster Linie bei der
Vorlage. Herr Schmid hat sich auch zum Sprecher
der Klavierhändler gemacht und hat das Beispiel
hier angetönt. Wenn er die neue Vorlage richtig
studiert hat, hätte er sehen können, dass die natio-
nalrätliche Kommission im Art. 5 eine Formulierung
gefunden hat, über die man dem Wunsche der
Klavierhändler, die er vertreten hat, entsprechen
könnte. Und nun hat Herr Schmid auch noch ganz
allgemein gegen den Inhalt der Autotransportord-
nung. Einwendungen erhoben. Ich habe in meinem
Referat selber darauf hingewiesen, dass man sich
selbstverständlich auch ein anderes Koordinations-
system vorstellen kann an Stelle desjenigen, das hier
zur Einführung kommt über die Konzessionen und
den Einbau einiger marktgestaltender Instrumente,
wie Beförderungsvertrag, Gesamtarbeitsvertragusw.
Was hier vorliegt, ist eben aus der Vergangenheit
herausgewachsen. Wie gesagt, könnte man sich auch
ein anderes Koordinationssystem vorstellen. Und zu
diesem Zwecke hat der Bundesrat eine neue Koordi-
nationskommission eingesetzt, um einen neuen Weg
zu suchen. Was aber Herr Schmid vorschlägt, ist
überhaupt keine Lösung. Er schlägt vor, die Vor-
lage überhaupt abzulehnen, und damit tritt er gar
nicht auf die unbestritten vorliegenden Probleme
ein, sondern will sie einfach wegdiskutieren. Wenn
man, wie Herr Schmid vorschlägt, nichts macht,
also dieses ganze Verkehrsgebiet sich selber über-
lässt, so liegt darin die Voraussetzung, dass in der
sogenannten freien Wirtschaft ordnende Kriterien
vorhanden sind, die eine neue Ordnung sicherstellen
können. Und da gibt es meiner Auffassung nach bloss
zwei Kriterien. Eines wäre, dass sich in dieser Frage
ein ethischer Impuls abzeichnen würde, aus dem
sich die Ordnung aufbauen würde. Ich muss Ihnen
gestehen, dass ich in den vielen Monaten, in denen
ich mich mit der ATO beschäftigt habe, nach solchen
ethischen Ausgangspunkten gesucht, aber nur ganz
geringe Ansätze gefunden habe, von denen ich fest-
gestellt habe, dass sie unmöglich als eine tragfähige
Basis betrachtet werden könnten, um auch hier eine
so schwerwiegende Koordinierung vorzunehmen.
Das kann also nicht die Meinung des Herrn Schmid
sein. Dann gibt es nur das andere, dass das Prinzip
des Machtstrebens in der Wirtschaft den Ausschlag
gibt und von ihm das ordnende Kriterium zu erwar-
ten ist. Selbstverständlich kann man diese Meinung
haben, dass in der Wirtschaft das Machtkriterium,
das Kriterium des Stärkeren den Ausschlag geben
soll. Ich kann dieses Prinzip verstehen, aber ich
muss auf Grund des Einblickes, den ich jetzt ge-
wonnen habe, doch sagen, dass es gerade auf diesem
Gebiet nach meinem Dafürhalten die allerschwersten
Auswirkungen haben wird, und zwar deshalb, weil
die beteiligten Kreise nämlich nicht, wie sonst üb-
lich, in der gleichen Weise in der'Wirtschaft ver-
haftet, sind. Das gilt beispielsweise von den Bundes-

bahnen. Die stehen nicht in der freien Wirtschaft:
es sind ihnen Pflichten auferlegt, sie haben gebun-
dene Hände, von der einen Seite gesehen. Und auf
der anderen Seite haben Sie den Werkverkehr, der
bei der freien Konkurrenz in den gemischten Ver-
kehr übergehen wird. Im gemischten Verkehr haben
Sie nicht Unternehmen, die nach ökonomischen
Grundsätzen rechnen müssen. Also Sie haben, wenn
Sie die Freiheit setzen, so viel divergierende Kräfte,
die Sie niemals zu einer Ordnung führen können und
bei denen, wenn Sie nur das Kriterium der Macht
gelten lassen, das Chaos nach meinem Dafürhalten
das Ende sein muss. Deshalb empfehle ich Ihnen,
den Antrag des Herrn Schmid abzulehnen.

Mehr Bedenken hat mir — das muss ich sagen —
der Antrag Müller gemacht, der beantragt, die Vor-
lage an den Bundesrat zurückzuweisen mit dem Auf-
trage, in der nächsten Session eine kurzfristige Über-
gangslösung für zwei Jahre vorzulegen, in der Mei-
nung allerdings, dass während dieser zwei Jahre
eine Volksabstimmung durchzuführen wäre und —
was nach meinem Dafürhalten das Entscheidende
ist — die alte Vorlage zu verlängern. Das ist auch
nicht anders möglich. Wir können nicht jetzt im
Frühjahr eine Übergangslösung und für diese
Übergangslösung nachher eine neue Vorlage
machen. Dazu hätten wir jetzt die Zeit nicht mehr.
Wir können ja nur die alte bestehende Ordnung
dann als Übergangslösung ins Auge fassen. Und da
muss ich Ihnen nun folgendes sagen: Da kann ich
leider meinem Kollegen Müller-Amriswil nicht fol-
gen, denn was würde das bedeuten, wenn wir auf
diese neue, vom Ständerat und von der Kommission
bearbeitete Vorlage verzichten würden ? Wir würden
die alte beanstandete ATO noch einmal in Kraft
setzen. Herr Müller will damit das Verbot des Ge-
werbe-Gemischten-Verkehrs wieder aufnehmen. Wir
müssten den gemischten Verkehr während zwei Jah-
ren nochmals verbieten. Den Werkverkehr, den wir
vollständig freigegeben haben, müssten wir wieder-
um der Registerpflicht unterwerfen. Das Amt für
Verkehr, die Bewilligungsbehörde, müssten wir wie-
der in die Funktion einsetzen. Wir müssten ganz
bewusst das Schlechtere wieder in Kraft setzen und
das gegebenenfalls auch einer Volksabstimmung
unterwerfen. Dieser Meinung kann ich nicht sein.
Ich muss Ihnen offen sagen, dass ich die alte ATO
bekämpfen würde. Ich habe die Meinung, dass wir
uns jetzt auf die neue Vorlage beschränken sollen.
Wenn es ein Referendum gibt, wollen wir dem Volk
nicht die schlechtere, sondern die bessere Vorlage
unterbreiten. Auch das Volk trägt, wenn es eine
Vorlage verwirft oder ihr zustimmt, eine gewisse
Verantwortung.

Noch aus einem anderen Grunde muss ich den
Antrag Müller ablehnen. Herr Müller kritisiert bis
zu einem gewissen Grad die Verfassungsmässigkeit.
Sie haben aus unseren Ausführungen gesehen, dass
die neue Vorlage der Verfassung weitgehend ent-
spricht. Wir haben viele Freiheiten eingebaut. Die
alte Vorlage ist also viel weniger der Verfassung
entsprechend. Nach dem Vorschlag Müller müssten
wir also eine Vorlage dem Volk unterbreiten, die
weniger der Verfassung entspricht als die neue Vor-
lage, die wir Ihnen jetzt unterbreiten, mit diesen
vielen Einschränkungen, die wir ihr auferlegt haben.
Deshalb kann ich den Ausführungen von Herrn
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Müller nicht folgen und kann ihm gegenüber leider
nicht die gleiche Höflichkeitsbezeugung anbringen
wie er gegenüber dem Bundesrat. Ich muss Ihnen
empfehlen, nicht nur den Antrag von Herrn Schmid,
sondern auch den von Herrn Müller abzulehnen und
auf die Vorlage einzutreten.

M. Bringolf-LaTour-de-Peilz, rapporteur : N'étant,
pas un juriste, mon propos ne tendra pas à me pro-
noncer sur la constitutionnalité du projet. J'admets
que les arguments qui ont été énoncés concernant
la valeur de l'article 36 de la constitution fédérale
sont valables ce d'autant plus qu'il ne paraît pas
que ceux qui ont été donnés contre cette interpré-
l.ation soient de nature à infirmer l'attitude admise
précédemment par le Conseil national, lorsqu'il a
légiféré dans ce domaine. *

Cela étant, je voudrais simplement souligner
toute la gravité que comporterait pour l'industrie
des transports automobiles de personnes et de choses
et pour l'économie générale, un abandon total des
mesures actuellement en vigueur. Il suffit de se
souvenir de la situation existant avant la réglemen-
tation. C'était l'anarchie la plus totale. C'était les
faillites qui se succédaient. Les transports s'effec-
tuaient à n'importe quel prix et le sort du person-
nel des entreprises de transport était on ne peut
plus lamentable.

Cette situation causa non seulement un préju-
dice aux transports routiers mais eut également de
graves répercussions pour les transports par chemin
de fer. C'est pourquoi les autorités fédérales et les
corps législatifs ont dû légiférer pour mettre fin à
cette situation.

Maintenant qu'on est arrivé à assainir Je do-
maine des transports, allons-nous abandonner les
moyens qui ont permis ce résultat ? Allons-nous
contribuer à remettre en discussion le sort des entre-
prises et celui de leur personnel ? Nous ne le pouvons
pas. Nous devons décliner cette responsabilité. C'est
pourquoi nous vous pnons de rejeter la proposition
de non entrée en matière faite par M. Werner
Schmid, de rejeter aussi celle qui tend au renvoi
du projet au Conseil fédéral et de suivre votre com-
mission en décidant l'entrée en matière.

Präsident: Herr Müller hat das Wort zu einer
persönlichen Bemerkung.

Müller-Arnriswil : Herr Bundesrat Celio hat an
mich einige Fragen gerichtet. Es ist nur in Ordnung,
wenn ich sie (diese Interpellation, die nun einmal in
umgekehrter Richtung geht) auch sofort beantworte.
Er hat mich in erster Linie verdächtigt, ich sei über-
haupt ein prinzipieller Gegner jeder Transport-
ordnung. Das möchte ich mit aller Entschiedenheit
zurückweisen. Ich möchte aber nicht eine Ordnung,
die nur stückweise die Sache regelt, sondern ich
hätte gern einen Verfassungsartikel, der einmal
zeigt, wohin der Weg in der Zukunft gehen soll.

Warum wünsche ich eine Verlängerung des bis-
herigen Zustandes um ein bis zwei Jahre ? Ich bin
der Auffassung, dass diese Vorlage der Verfassung
nicht entspreche. Eines ändern bin ich nicht belehrt
worden. Es ist nicht zulässig, eine Gesetzesvorlage
für die Dauer von drei Jahren hier durchzusetzen,
wenn sie der Verfassung nicht entspricht und nicht
ein reiner Notstand vorliegt. Zur Not können wir

uns auf Art. 89bis berufen, der die Möglichkcil
schafft, auf em Jahr, eventuell, wenn eine Volksab-
stimmung stattfindet, auf etwas längere Zeit eine
Ordnung festzulegen. Das geht zur Not an, aber '
niemals geht es an, eine verfassungswidrige Vorlage
auf drei Jahre in Kraft zu setzen, ohne dass Volk
und Stände ihr zustimmen. Dafür fehlt jegliche
Grundlage. Nun bin ich mit Herrn Bundesrat Celio
einig, dass die gegenwärtige Ordnung keine gute ist.
Ich war deshalb 1945 dafür, dass man innerhalb
von drej Jahren eine neue Ordnung schaffe. MÏUI
sagte damals, das sei in drei Jahren nicht möglich,
man müsse fünf Jahre zur Verfügung haben. Ich
stelle fest, dass nach fünf Jahren die neue Ordnung
noch nicht geschaffen worden ist, sondern ein wei-
teres Stückwerk für drei Jahre vorgeschlagen wird.
Für diese Zeit würde wieder eine neue Organisation
geschaffen, die nur einen ändern bürokratischen
Apparat bringt. Ich hatte die. leise Hoffnung, dass
auf Grund der Diskussion innert der nächsten ein
bis zwei Jahre vielleicht auch beim Amt für Ver-
kehr ein gewisses Verständnis, eine gewisse Einkehr
eintrete, dass die heutige Ordnung erträglich ge-
staltet werden könnte. Aus diesem Grunde habe ich
mich dafür eingesetzt, dass längstens für zwei Jahre,
unter Vorbehalt der Volksabstimmung gemäss
Art. 89bis BV, die gegenwärtige Ordnung verlän-
gert werde und dass wir innerhalb dieser Zeit etwas
Besseres, Umfassenderes bekommen, das wirklich
als Grundlage angesehen werden kann für die künf-
tige Gesetzgebung.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Antrag der Kommission

(Eintreten) 124 Stimmen
Für den Antrag Werner Schmid

(Nichteintreten) 1.0 Stimmen
Für den Rückweisungsantrag Müller-

Amriswil 42 Stimmen
Dagegen 107 Stimmen

A r t i k e l w e i s e B e r a t u n g . - Discussion des articles.

Titel und Ingrcss.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständcrates.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adoptés.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

Art.l.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Chapitre premier.
Dispositions générales.

Art. 1.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.
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Art. 2.
Antrag der Kommission.

Marginale, Abs. l, lit. a und bf Abs. 2. Zustim-
mung zum ßeschluss des Ständerates.

Abs. l, lit. c. ... der Transport von Sachen vom
Hause des Absenders zu einer öffentlichen Trans-
portanstalt und von ihr zum Hause des Empfängers
mit eigenen Motorfahrzeugen und eigenem Personal
der Transportanstalt, insoweit nicht eine Bewilli-
gung C im Sinne des Art. 11 erteilt werden kann.

(Die Änderung von lit. a betrifft nur den franzö-
sischen Wortlaut.)

Proposition de la commission.
Note marginale, al. 1, litt, è, al. 2. Adhérer à la

décision du Conseil des Etats.
Al. 1, lit. a. Les transports de personnes ou de

choses que l'administration des postes, télégraphes
et téléphones exécute ou fait exécuter ou pour les-
quels elle accorde des concessions pour des courses
régulières de lignes en vertu de la législation pos-
tale (ne concerne que le texte français).

Al. 1, ht. c. Les transports qui sont effectués du
domicile de l'expéditeur à une entreprise publique
de transport et de l'entreprise publique de trans-
port, en tant qu'une concession C au sens de l'ar-
ticle 1.1 ne peut être accordée.

Anderegg, Berichterstatter: Zu Art. 2 habe ich
nur folgende kurzen Bemerkungen zu machen.

Zu 2« habe ich in bezug auf die Freiheit
der PTT schon in meinem einführenden Referat dar-
auf hingewiesen, dass noch das Extrafahrtenge-
schäft zur Diskussion stehe. Ich habe auch darauf
hinweisen können, dass hier eine freiwillige Verein-
barung der interessierten Kreise in Vorbereitung
war, von der wir hoffen, dass sie recht bald zum
Abschluss gebracht werden kann.

In bezug auf Art. 2c wäre noch folgendes fest-
zustellen, weil hier ein Ergänzungsantrag vorliegt:
Nach Art. 2c untersteht der rein offizielle Camion-
nagedienst mit bahneigenen Mitteln keiner Bewilli-
gungspflicht mehr. Die Bahn könnte also ihren
Camionnagedienst selbst organisieren, und zwar mit
betriebseigenen Motorfahrzeugen und mit ihrem
Personal. Die nationalrätliche Kommission konnte
dieser vollständigen Freigabe und Ausdehnung des
staatlichen Regiebetriebes die Zustimmung jedoch
nicht erteilen. Sie beantragt Ihnen deshalb einen
Zusatz in dem Sinne, dass die Bahn nur dann für
sich selber von der Freiheit. Gebrauch machen kann,
wenn keine Bewilligung c erteilt werden kann, das
heisst mit ändern Worten, wenn sich niemand aus
dem privaten Transportgewerbe für die Übernahme
des Camionnagedienstes interessiert..

In diesem Sinne empfehle ich Ihnen Zustimmung
zum Antrage der nationalrätlichen Kommission.

M. Bringolf-La Tour-de-Peilz, rapporteur: Cet
article 2a donné lieu à une discussion approfondie
au sein de la commission, notamment du fait que
certaines entreprises officielles, en particulier les
P.T.T., effectuent des courses spéciales, lesquelles
entrent donc eri concurrence avec celles des trans-
porteurs privés au bénéfice d'une concession.

Des explications données par le chef du
département, il ressort que le service automobile

des P.T.T. n'est rentable que si la possibilité d'effec-
tuer ces courses spéciales lui est donnée: en effet,
on ne saurait admettre que seules les courses régu-
lières soient permises, car nombre d'entre elles sont
déficitaires simplement à cause de l'obligation
qu'ont les P.T.T. de respecter un horaire, quel que
soit le nombre de voyageurs qu'ils doivent trans-
porter. Cependant ces courses spéciales ne doivent
pas constituer une concurrence inadmissible par la
pratique de tarifs moins élevés que ceux des entre-
prises privées. Une entente peut et doit intervenir
entre la direction générale des P.T.T. et les entre-
prises privées, une solution satisfaisante sera trou-
vée prochainement à ce problème. Par ailleurs, il
faut également permettre aux entreprises publiques
de transport de rendre service à leur clientèle s'il
n'existe pas d'entreprises privées susceptibles d'ef-
fectuer des transports depuis ou jusqu'au domicile
de cette clientèle. C'est pourquoi il convient de leur
donner la possibilité de rendre ce service sans avoir
à solliciter une concession.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous
proposons un complément à la lettre c, de façon à
offrir une garantie à ceux qui redoutent soit qu'on
donne une trop grande liberté aux entreprises publi-
ques, soit qu'on les empêche de rendre service à
leur clientèle, lorsque des entreprises privées ne sont
pas là pour le faire, ou font preuve d'une carence
extrême.

Au surplus, le paragraphe 2a ne comporte, pour
le texte français du moins, qu'une modification sans
importance, destinée uniquement à l'alléger, la
lettre c donnant précisément la garantie que nous
venons de souligner.

M. Celio, conseiller fédéral: En ce qui concerne
cette question des courses spéciales effectuées par
des véhicules des P.T.T., j'ai le plaisir de déclarer
aux membres de la commission ainsi qu'au parle-
ment qu'un arrangement est en voie d'être réalisé,
en ce sens que les P.T.T. s'engagent à ne pas garder
en réserve des véhicules destinés uniquement à des
courses de ce genre, que le nombre des voitures de
réserve demeurera le même qu'avant-guerre, que
les déplacements de cars dans un rayon d'au delà
de cinquante kilomètres pour effectuer des voyages
de sociétés ne seront ordonnés que d'entente avec
les entrepreneurs privés, enfin que des augmenta-
tions du parc ne seront décidées qu'après accord
avec la T.A. G. Tels sont les principes qui feront
l'objet de la nouvelle convention, de sorte que les
vœux exprimés par la commission se trouvent
exaucés par les P.T.T.

Angenommen. — Adopté.

Art. 3.
Antrag der Kommission.

(Die Änderung betrifft nur den französischen
Wortlaut.)

Proposition de la commission.
1 Celui qui effectue à titre professionnel le trans-

port de personnes ou de choses au moyen de véhi-
cules automobiles et de remorques doit être au
bénéfice d'une concession conformément aux dis-
positions ci-après.
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Pour le reste: Adhérer à la décision du Conseil
des Etats.

Angenommen. - Adopté.

Art. 4.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständei-ates.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. - - Adopté.

Art. 5.
Antrag der Kommission. .

Marginale. Zustimmung. zum Beschluss des
Ständerates.

1 Gemischten Verkehr übt aus, wer neben seinem
Werkverkehr entgeltliche Transporte für andere
besorgt. Unter Vorbehalt der in diesem Artikel
genannten Ausnahmen bedarf es dazu einer Er-
mächtigung, die erteilt wird, wenn das Verkehrs-
bedürfnis es rechtfertigt. Die Vorschriften über den
gewerbsmässigen Transport finden sinngemäss An-
wendung.

2 Gelegentliche Transporte zu nachbarlicher Aus-
hilfe in ländlichen und in Gebirgsgegenden sind frei.

3 Der Bundesrat wird nach Anhörung der Kan-
tone und der Beteiligten (Art. 6, Abs. 3) bestimmen,
welche weitern Transporte im gemischten Verkehr
ohne Ermächtigung ausgeführt werden können,
namentlich im Verkehr zwischen rechtlich oder wirt-
schaftlich eng verbundenen oder voneinander ab-
hängigen Unternehmungen (Konzern-, Konsortiums-
und Veredelungsverkehr) sowie Transporte von und
nach gemeinsamen Werkplätzen und Baustellen.

Antrag von Roten.
.Abs. i—3. Nach Beschluss des Ständerates.
Abs. 4 (neu). Die Kantone können den gemisch-

ten Verkehr auf ihrem Gebiet frei erklären.

Proposition de la commission.
Note marginale. Adhérer à la décision du Con-

seil des Etats.
1 Effectue des transports mixtes celui qui, outre

ses transports privés, assure des transports à titre
onéreux pour des tiers. Sous réserve des dérogations
mentionnées au présent article, une autorisation est
nécessaire à cet effet; elle est accordée lorsque les
besoins du trafic le justifient. Les dispositions con-
cernant les transports professionnels sont appli-
cables par analogie.

2 Les transports pour l'entraide occasionnelle
entre voisins à la campagne et en montagne sont
libres.

3 Après avoir entendu les cantons et les intéressés
(art. 6, 3e alinéa), le Conseil fédéral décidera quels
sont les autres transports mixtes qui pourront être
effectués sans autorisation, notamment entre des
entreprises qui, juridiquement ou économiquement,
sont étroitement liées entre elles ou dépendent l'une
de l'autre (trafic de cartel, de consortium et de per-
fectionnement), ainsi que les transports à destina-
tion ou en provenance de chantiers communs.

Proposition von Roten.
Al. 1 à 3. Adhésion à la décision du Conseil des

Etats.
Al. 4 (nouveau). Les cantons peuvent, déclarer

libre le trafic mixte sur leur territoire.

Anderegg, Berichterstatter: Im Ständerat wurde
dieser Art. 5, vielleicht mit etwas Übertreibung, als
ein Schicksalsartikel bezeichnet. Die nationalrät-
liche Kommission hat sich im Prinzip der neuen
ständerätlichen Fassung angeschlossen, das heisst,
das Verbot des gemischten Verkehrs wird jetzt auf-
gehoben und ersetzt durch die Ermächtigung,
welche erteilt wird, wenn das Verkehrsbedürfnis es
rechtfertigt. Dabei sollen die Vorschriften über den
gewerbsmässigen Transport sinngemäss Anwendung
finden. Nach der ständerätlichen Fassung bedürfen
keiner Ermächtigung gelegentliche Transporte m
ländlichen Gegenden, in Gebirgsgegenden und
Grenzgebieten gemäss Abs. 3a und b. Die national-
rätliche Kommission hat diese beiden AI. a und b
zusammengezogen zu Abs. 2 in der folgenden Fas-
sung:

„Gelegentliche Transporte zu nachbarlicher Aus-
hilfe in ländlichen und in Gebirgsgegenden sind
frei."

Über den Inhalt dieser Bestimmung lässt sich
natürlich diskutieren. Das Problem wird durch-
sichtiger, wenn man das Hauptgewicht auf den Be-
griff „gelegentliche" legt. Solche gelegentliche
Transporte in ländlichen und in Gebirgsgegenden
und zudem nur zu nachbarlicher Aushilfe sollen
inskünftig frei sein. Bis hierher besteht zwischen
Ständerat und nationalrätlicher Kommission im
grossen und ganzen Übereinstimmung. Hinsichtlich
der Transporte zwischen rechtlichen oder wirtschaft-
lich eng verbundenen oder voneinander abhängigen
Unternehmungen und Transporten von und nach
gemeinsamen Werkplätzen und Baustellen besteht,
zwischen Ständerat und nationalrätlicher Kommis-
sion noch eine kleine Differenz. Der Ständerat
möchte diese beiden Transportarten ganz frei geben
in der Meinung, dass der Bundesrat nachher die
näheren Vorschriften erlassen solle. Die national-
rätliche Kommission überlässt es demgegenüber
dem Bundesrate, zu bestimmen, welche weiteren
Transporte im gemischten Verkehr ohne Ermächti-
gung ausgeführt werden dürfen. Praktisch ist die
Differenz nicht mehr sehr bedeutsam. Nach beiden
Vorschlägen besteht die Ansicht, Transporte nach
gemeinsamen Werkplätzen und Baustellen und
Transporte zwischen engverbundenen Unterneh-
mungen freizugeben. Nach der Lösung des Stände-
rates kann der Bundesrat nur noch die Vollzugsvor-
schriften erlassen; nach dem Vorschlag der national-
rätlichen Kommission kann er bestimmen, welche
Transporte im gemischten Verkehr ohne Ermächti-
gung ausgeführt werden können. Ich empfehle auch
hier, der Lösung der nationalrätlichen Kommission
zuzustimmen.

M. Bringolî-La Tour-de-Peilz, rapporteur: Cet
article constitue, somme toute, le point le plus dis-
cuté du projet que nous étudions. La disposition
actuelle exclut les transports mixtes alors que le
Conseil fédéral, dans le texte du projet, les admet
dans une faible mesure. Le Conseil des Etats, lui,
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propose un texte beaucoup plus extensif, qui, s'il
était admis, provoquerait un quasi-renversement
de la situation. Il aurait comme conséquence un
développement énorme des transports mixtes sus-
ceptible de modifier profondément et défavorable-
ment la situation actuelle des transports profes-
sionnels. Ce serait, à notre avis, une brèche ouverte
dans l'ordre péniblement établi dans ce secteur.
Autoriser les transports mixtes au delà d'une limite
raisonnable, c'est mettre en péril les entreprises de
chemins de fer et les entreprises de transports pri-
vées par véhicules automobiles. C'est retourner à
la période où les conditions d'existence, non seule-
ment des entreprises mais aussi celles de leurs em-
ployés, étaient au-dessous de tout ce que l'on peut
imaginer. Quelques chiffres vous feront mieux com-
prendre les dangers directs qui résulteraient d'une
trop grande extension de l'exonération de la con-
cession.

En 1939, les transporteurs professionnels dis-
posaient de quelque 4000 véhicules automobiles.
Ce parc est à peu près le même aujourd'hui. En
revanche, au début de la guerre, les transports privés
utilisaient environ 17 000 camions et camionnettes.
Vers la fin de 1949, ce chiffre avait passé à 32 500,
soit près du double. A cela on peut ajouter environ
16 000 tracteurs agricoles, soit environ 5000 de plus
qu'en 1939. Ce parc important de véhicules utilisé
par le trafic privé a été manifestement adapté aux
besoins les plus élevés de la période de haute con-
joncture que notre pays a connue. Aujourd'hui déjà
une partie de ces véhicules n'est plus complètement
utilisée pour les seuls besoins de leurs propriétaires
et comme il est relativement facile d'effectuer des
transports pour des tiers, on se décidera rapidement
à faire du transport mixte.

C'est la raison pour laquelle il n'est pas néces-
saire d'avoir une très grande imagination pour se
rendre compte du danger qu'offrirait cette situation
non seulement dans le secteur des transports mais
également pour l'économie générale.

Cependant, en vue d'atténuer dans une certaine
mesure la rigidité des dispositions actuellement en
vigueur, votre commission vous propose de repous-
ser le texte admis par le Conseil des Etats et d'adop-
ter celui auquel elle s'est ralliée et qui tient équi-
tablement compte de certaines raisons incitant à
plus de souplesse tout en sauvegardant l'ordre
péniblement acquis dans le domaine des transports
automobiles.

Präsident: Zu Art. 5 hat Herr von Roten einen
Antrag gestellt. Dieser Antrag wird eben jetzt ver-
vielfältigt. Ich kann Ihnen deshalb den Wortlaut
noch nicht mitteilen. Aber Herr von Roten wird
das selbst tun.

von Roten: Ich bedaure es, dass Sie den Text
meines AI. 4, den ich vorgeschlagen habe, nicht vor
Augen haben. Ich habe diesen Text erst jetzt zur
Vervielfältigung gegeben, da ich nicht wusste, ob
die hohe Versammlung Eintreten oder Rückweisung
beschliessen würde.

Mein AI. 4 zu Art. 5 lautet folgendermassen :
„Die Kantone können auf ihrem Gebiete den

gemischten Verkehr frei erklären."

Ich möchte Ihnen nur kurz erklären, warum ich
diesen Zusatzantrag gestellt habe. Er erklärt sich
aus der speziellen Lage, in der sich besonders in
unserem Kanton der gemischte Verkehr befindet,
und aus dem Umstand, dass bei uns weitaus der
meiste Verkehr mit Lastwagen gemischten Verkehr
darstellt. Das bezieht sich sowohl auf den Sachen-
ais auf den Personentransport und ist dadurch
bedingt, dass es in unserem Kanton keine grossen
Agglomerationen gibt, sondern ein sehr ausgedehn-
tes Gebiet, wo es sich sehr selten lohnen würde,
einen berufsmässigen Transporteur von weiterher
kommen zu lassen, da ja die Hin- und die Rück-
reise mehr kosten würde als der eigentliche Trans-
port. Wir glauben daher, dass man es in der Kompe-
tenz einer vernünftigen Kantonsregierung, wie die
unsere eine ist und wie es die ändern natürlich auch
sind, lassen sollte, den gemischten Verkehr frei zu
erklären. Ich glaube auch, dass diese Lösung befrie-
digender wäre als die Lösung, welche in der natio-
nalrätlichen Vorlage steht, die lautet, dass gelegent-
liche Transporte zu nachbarlicher Aushilfe in länd-
lichen und Gebirgsgegenden frei sind. Sie werden
selbst zugeben, dass jeder dieser Begriffe ein juri-
stisches Monstrum ist. Man kann selten sagen, was
gelegentlich und was nicht gelegentlich ist, was
nachbarlich und was nicht nachbarlich ist, was eine
ländliche Gegend ist und was eine Gebirgsgegend
ist. Ich glaube daher, dass man mit meinem Vor-
schlag eine rechtlich sauberere Lösung hätte, indem
einfach die Kantone die Kompetenz hätten, auf
ihrem Gebiet den gemischten Verkehr frei zu er-

4 klären oder gebunden zu lassen.

Anderegg, Berichterstatter : Herr von Roten be-
zeichnet die heutige Fassung, die wir Ihnen in
Art. 5, AI. 2, vorschlagen, dass gelegentliche Trans-
porte zu nachbarlicher Aushilfe in ländlichen und
Gebirgsgegenden frei sind, als monströs. Persön-
lich habe ich die Meinung, dass sein Vorschlag,
den er uns hier unterbreitet, noch monströser
ist. Denn wenn Sie sich nun vorstellen, dass wir
den einzelnen Kantonen die Möglichkeit geben,
den gemischten Verkehr von sich aus freizugeben,
so bekommen wir erstens 25 Instanzen, die anfan-
gen, Verkehrspolitik zu treiben. Denn der gemischte
Verkehr als Ganzes ist in der ganzen Ordnung natür-
lich ein entscheidender Faktor, während hier in
Art. 5 ja nur gewisse Positionen aus dem gemischten
Verkehr herausgenommen werden sollen, während
Herr von Roten die Möglichkeit der vollständigen
Freigabe des gemischten Verkehrs durch den Kan-
ton festlegen wollte. Im übrigen möchte ich noch
darauf hinweisen — ich weiss nicht, ob Herr von
Roten das übersehen hat —, dass bis zu einem
gewissen Grade seinem Wunsch in Art. 13 entspro-
chen wird. Dort werden die Kantone zuständig er-
klärt, allerdings nur für vorübergehende Verkehrs-
bedürfnisse, kurzfristig räumlich begrenzte Er-
mächtigungen zum gemischten Verkehr zu erteilen.
Sachlich ist das durchaus berechtigt. Aber ich muss
es als Unmöglichkeit bezeichnen, wenn man ver-
suchen sollte, die einzelnen Kantone zu ermächtigen,
Hauptgebiete und damit den gemischten Verkehr
überhaupt freizugeben. Ich empfehle Ihnen, den
Antrag von Roten abzulehnen und dem Vorschlag
der nationalrätlichen Kommission zuzustimmen.
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M. Britlgolî-La Tour-de-Peilz, rapporteur: La
commission vous demande de ne pas donner suite
à la proposition de M. von Roten en raison des
dangers qu'elle peut offrir.

Je crois que dans le domaine des transports
mixtes il est utile qu'un critère unique soit admis
et nous verrions difficilement comment 25 cantons
venant chacun avec une interprétation différente
nous permettraient d'avoir une réglementation
propre à satisfaire aux exige'nces du trafic et qui,
par ailleurs, soit de nature à perpétuer eri quelque
sorte l'ordre économique qui a pu être instauré dans
ce secteur.

C'est la raison pour laquelle nous vous prions
de repousser la proposition de M. von Roten.

Präsident: Ich schlage Ihnen vor, dass wir ein-
fach über Art. 5 insgesamt abstimmen nach dem
Antrag der Kommission und demgegenüber dann
Art. 5 mit der Abänderung von Roten zur Abstim-
mung bringen.

A b s t i m m u n g — Vote.
Für den Antrag der Kommission 82 Stimmen
Für den Antrag von Roten 3 Stimmen

Art. 6.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Anderegg, Berichterstatter : In Art. 6 sah der
Bundesrat ursprünglich vor, dass er die von den
Beteiligten gemeinsam aufgestellten Beförderungs-
bedingungen allgemeinverbindlich erklären könne.
Nachdem man sich im Ständerat aber darüber einig
geworden ist, die Institution der Allgemeinverbind-
licherklärung auf die Gesamtarbeitsverträge zu be-
schränken, musste man in Art. 6 verfügen, dass der
Bundesrat selber — allerdings nach Anhören der
Beteiligten usw. — einheitliche Bestimmungen über
den Beförderungsvertrag erlassen kann. Abs. 2 des
Art. 6 musste deshalb gestrichen werden. Die natio-
nalrätliche Kommission schloss sich der Lösung des
Ständerates an. und ich empfehle Ihnen ebenfalls
Zustimmung.

M. Bringolî-La Tour-de-Peüz, rapporteur: En ce
qui concerne l'article 6, nous vous demandons
d'admettre que l'alinéa 2 soit biffé puisque l'alinéa 1
prévoit que le Conseil fédéral pourra, après avoir
pris l'avis des cantons et des intéressés, édicter des
prescriptions par voie d'ordonnance.

En ce qui concerne les tarifs, la question est
résolue par l'abandon de l'idée de légiférer immé-
diatement puisque le Conseil fédéral lui-même n'en-
tend pas se prononcer sur ce sujet pour le moment.

Angenommen. — Adopté.

Art. 7.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. - Adopté.

Art. 8.
Antrag der Kommission.

Marginale, Abs. l, Ingress und lit. e, Abs. 2 und
3. Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Abs. i, lit.
a) keine öffentlichen Interessen entgegenstehen;
b) die Beförderungsbedingungen und alle zur Be-

rechnung der Beförderungspreise und Neben-
gebühren nötigen Angaben darin enthalten sind ;

c) Gewähr besteht, dass sie gegenüber jedermann,
der ihre Bedingungen erfüllt, in gleicher Weise
angewendet werden;

d) die Tarife den Bedürfnissen der einzelnen Lan-
desgegenden angepasst sind.

Proposition de la commission.
Note marginale, al. i, préambule et lit. e, al. 2

et 3. Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Ch. 1, lit.

a) Lorsqu'ils ne sont pas contraires aux intérêts
i publics ;

b) Lorsqu'ils contiennent les conditions de trans-
port et toutes les indications nécessaires au cal-
cul des prix de transport et des taxes accessoires ;

c) Lorsqu'ils offrent la garantie qu'ils seront appli-
qués d'une manière égale à toute personne qui
remplit leur conditions;

d) Lorsqu'ils tiennent compte des besoins des diffé-
rentes régions du pays.

Anderegg, Berichterstatter: Hier möchte ich nur
feststellen, dass es sich im Prinzip um die genau
gleiche Frage handelt wie bei Art. 6. Der Ständerat
hat eine Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifen
gestrichen. Die nationalrätliche Kommission folgt
diesem Vorschlag, und demnach müssen inskünftig
solche Tarif e durch den Bundesrat genehmigt werden.

M. Bringolî-La Tour-de-Peilz, rapporteur: Pour
des raisons d'opportunité et compte tenu du fait
que le présent arrêté n'a qu'un caractère provisoire,
votre commission s'est ralliée à la décision du Con-
seil des Etats. Elle partage l'opinion selon laquelle
le Conseil fédéral rencontrerait de grandes difficul-
tés s'il établissait lui-même des tarifs en lieu et place
des organisations professionnelles de la branche.
L'expérience permettra de prendre éventuellement
une autre position lorsque nous aurons à mettre
debout le statut définitif des transports automo-
biles à l'échéance de l'arrêté actuellement en dis-
cussion.

Angenommen. - • Adopté.

Art. 9.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.
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Art. W.
Antrag der Kornmission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de ia commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Anderegg, Berichterstatter: Hier besteht nur
eine kleine Differenz, das heisst keine Differenz mit
dem Ständerat, weil sich die nationalrätliche Kom-
mission ihm angeschlossen hat, aber der Bundesrat
wollte den Zentralverband vor Erlass der Aus-
führungsbestimmungen anhören, während der
Ständerat vorgeschlagen hat, dass hier eine weniger
zwingende Form gefunden werden soll, und er
empfiehlt, dass der Bund den Zentralverband her-
beiziehen kann. Es ist also eine large Fassung des
Verhältnisses vom Bund zum Zentralverband.

M. Bringolî-La Tour-de-Peilz, rapporteur: Nous
vous demandons de vous rallier au texte admis par
le Conseil des Etats et qui donne au Conseil fédéral
non pas l'obligation, mais la faculté de faire appel
à l'Association centrale des entreprises de transports
automobiles ou à une fiduciaire créée par elle pour
l'application des dispositions de l'arrêté. Pratique-
ment, nous croyons que le Conseil fédéral sollicitera
cette collaboration, mais votre commission a préféré
enlever au texte du Conseil fédéral le caractère im-
pératif qu'il comportait.

Angenommen. — Adopté.

Zweiter Abschnitt.
Transportbewilligungen.

Art. 11.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Chapitre II.
Concessions de transport.

Art. 11:
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Art. 12.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Art. 13.
Antrag der Kommission.

1 Das Eidgenössische Amt für Verkehr ist Bewilli-
gungsbehörde. Es entscheidet namentlich über die
Bewilligung zur Eröffnung neuer gewerbsmässiger
Transportbetriebe und über die in Art. 19, Abs. 2,
genannten Fälle, wenn die beabsichtigte Transport-
tätigkeit sich auf das Gebiet der ganzen Schweiz
erstreckt.

Nationalrat. — Conseil national. ISSO.

•"•bis. Für die Behandlung der übrigen Gesuche
sowie der Gesuche um Ermächtigung zu gemisch-
tem Verkehr setzt der Bundesrat für bestimmte
Landesgegenden Kommissionen ein..

1ter. Der Bundesrat wählt zwei Mitglieder und
bezeichnet den Präsidenten. Jeder Kanton, der der
Region angehört, wählt ein Mitglied. Für jedes Mit-
glied bezeichnet die Wahlbehörde zwei Ersatz-
männer.

•"^quater. Die Kommissionen verhandeln in der
Besetzung Von drei Mitgliedern; dazu gehören die
vom Bundesrat gewählten Mitglieder sowie das Mit-
glied des Kantons, in dessen Gebiet der Wohn- und
Geschäftssitz des Gesuchstellers liegt.

2 Die Kantone sind zuständig, für vorüberge-
hende Verkehrsbedürfnisse kurzfristige, räumlich
begrenzte Ermächtigungen zu gemischtem Verkehr
zu erteilen. Ihr Entscheid ist endgültig.

Für den Rest: Zustimmung zum Beschluss des
Ständerates.

Antrag von Roten.
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission.
1 L'office fédéral des transports est l'autorité

concédante. Il statue notamment sur la concession
relative à l'ouverture de nouvelles entreprises de
transports professionnels et sur les cas mentionnés
à l'article 19, 2e alinéa, lorsque le requérant se pro-
pose d'effectuer des transports sur le territoire dé
toute la Suisse.

1bis. Le Conseil fédéral institue des commissions
pour des régions déterminées pour l'examen des
autres demandes, ainsi que pour les demandes
d'autorisations pour transports mixtes.

•"•ter. Le Conseil fédéral nomme deux membres
et désigne le président. Chaque canton, dont la
région fait partie, nomme un membre. Pour chaque
membre, l'autorité qui nomme désigne deux sup-
pléants.

1quater. Pour pouvoir délibérer, les commissions
doivent être formées de trois membres; à savoir les
membres nommés par le Conseil fédéral, ainsi que
le membre du canton dans le territoire duquel le
requérant a son siège d'affaires ou son domicile.

2 Les cantons sont compétents pour délivrer,
pour des besoins temporaires, des autorisations pour
transports mixtes à court terme et limités dans
l'espace. Leur décision est définitive.

Pour le reste, adhérer à la décision du Conseil
des Etats.

Proposition von Roten.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Anderegg, Berichterstatter: Art. 13 ordnet die
Bewilligungsbehörden. Nach der bisherigen Praxis
war die zentrale Bewilligungsbehörde das Amt für
Verkehr. Der Ständerat hat nun neu das Prinzip
der regionalen Bewilligungskommissionen einge-
setzt. Unsere Kommission ist dieser Absicht gefolgt.
Dagegen musste sie aus durchaus sachlichen und
praktischen Gründen an der Zuständigkeit des
Amtes für Verkehr festhalten, soweit sich die beab-
sichtigte Transporttätigkeit auf das Gebiet der gan-
zen Schweiz erstreckt. Würden auch alle diese Ge-
suche durch regionale Kommissionen beurteilt, so
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würden nicht die Ordnung und die Koordination,
sondern das Durcheinander die notwendige Folge
sein. Es könnte die Frage noch diskutiert werden,
ob nicht eventuell aus den regionalen Kommissionen
heraus die zentrale Bewilligungsbehörde gebildet
werden könnte. Man könnte diese Frage mit gutem
Recht aufwerfen. Unsere Kommission vertrat in-
dessen in ihrer Mehrheit die Auffassung, dass nun
zunächst das Wirken der regionalen Kommissionen
erprobt werden sollte, und dass man dann vielleicht
später auf den guten Erfahrungen weiterbauen soll.

M. Briflgolf-La Tour-de-Peilz, rapporteur: Ainsi
que nous l'avons déjà soulevé dans notre rapport
sur l'entrée en matière, il est indispensable d'avoir
une unité d'application dans la politique poursuivie
pour l'octroi de concessions, surtout s'il s'agit de
transports s'étendant à toute la Suisse ou de l'ouver-
ture de nouvelles entreprises professionnelles de
transports. Le critère de la clause de besoin doit être
uniforme si l'on veut concourir à l'ordre dans ce
secteur. Pour les transports régionaux ou les trans-
ports mixtes, on peut plus facilement laisser une
certaine compétence aux commissions régionales qui
sauront mieux tenir compte des particularités régio-
nales. Personnellement, .nous aurions préféré que le
mode actuel subsiste car selon nous, il permettait
d'établir avec certitude les critères nécessaires à une
politique saine dans les transports automobiles.
Cependant, devant l'opinion qui se manifeste vis-à-
vis de ce mode de faire et pour éviter si possible le
retour à une liberté totale dans ce domaine, nous
nous rallions à la proposition formulée par la com-
mission, laquelle n'offre pas les dangers que com-
portent les dispositions votées par le Conseil des
Etats.

Aussi vous prions-nous de voter l'article 13 dans
la teneur proposée par la commission. Elle répond
plus largement aux désirs de nombreux milieux
intéressés des transports automobiles.

Präsident: Auch zu diesem Artikel hat Herr
von Roten einen Antrag gestellt, den wir nicht
schriftlich vor uns haben, da er noch in der Verviel-
fältigung ist. Herr von Roten wird seinen Antrag
vorlesen.

von Roten: Sie haben den Vorschlag, den ich
mache, vor sich, denn er deckt sich mit dem Vor-
schlag des Ständerates. Ich habe zu diesem Art. 13
vorgeschlagen, die Lösung des Ständerates beizu-
behalten, und zwar aus folgenden Gründen: Wir
haben auf diesem Gebiete die Nachteile einer über-
mässigen Zentralisa ti on, wie mir scheint, in den
letzten Jahren erlebt, und es wäre den Versuch wert
zu sehen, ob man nicht, wenn man schon ein Bewilli-
gungsverfahren haben will, mit dezentralisierten
Behörden, wie dies der Ständerat vorschlägt, zu
einer besseren Lösung käme. Auch das Amt für
Verkehr selbst hat diese Lösung begrüsst und hat
ihr — wenigstens war es in der Kommission so —
den Vorzug gegeben. Scheinbar ist nun die national-
rätliche Fassung dieser dezentralisierten Lösung
entgegengekommen. 'Es handelt sich dabei aber nur
um eine Scheinlösung. Denn wenn Sie Art. 18 des
Beschlusses mit Art. 13 vergleichen, so werden Sie
sehen, dass die Bewilligung in der Regel für das

Gebiet der ganzen Schweiz zu geben wäre. Prak-
tisch wäre es also so, dass ohnehin das Amt für Ver-
kehr in 95 % der Fälle die Bewilligung erteilen würde
und diese regionalen Behörden nur ein Schatten-
dasein hätten. In dem Falle wäre es besser, auf -
deren Existenz zu verzichten und das Amt für Ver-
kehr überhaupt für alle Fälle zuständig zu erklären.
Meiner Ansicht nach sollte aber der Versuch mit
den regionalen Kommissionen gemacht werden, wie
dies die Lösung des Ständerates ist. Ich schlage
Ihnen also vor, die Lösung des Ständerates hier an-
zunehmen, wie es übrigens auch in bezug auf Art. 5
gewesen ist, den ich Ihnen vorher abzuändern vor-
schlug.

•

Anderegg, Berichterstatter: Zum Antrag von
Roten, der sich identifiziert mit dem Vorschlag des
Ständerates, möchte ich folgendes sagen: Es be-
stand im Ständerat die Absicht, das zentralistische
Bewilligungssystem des Amtes für Verkehr aus dem
Sattel zu heben und ein regionales Bewilligungs-
system aufzubauen. Dieser Gedanke hat etwas Be-
stechendes. Er entspricht etwas, das der Wirklich-
keit durchaus gerecht wird. Aber wenn man jetzt
auf der ändern Seite alle Gesuche durch die regio-
nalen Kommissionen beurteilen lassen will, macht
man nach meinem Dafürhalten den umgekehrten
Fehler. Das ist die natürliche Reaktion gegen die
bisherige, rein zentrale Erledigung, bringt aber nicht
die bessere Lösung. Stellen Sie sich vor, welches

. Bewilligungschaos wir bekämen, wenn sämtliche
Gesuche durch die regionalen Kommissionen be-
urteilt würden. Eine Ausscheidung der Kompeten-
zen zwischen regionalen Kommissionen und der
zentralen Kommission drängt sich auf. Die national-
rätliche Kommission hat die Abgrenzungen gefun-
den. Diese findet ihren Ausdruck in unsern Vor-
schlägen, in dem das Amt für Verkehr als zentrale
Instanz die Gesuche, die die ganze Schweiz beschla-
gen, zu behandeln haben wird.

Nun weist Herr von Roten auf Art. 18 hin und
möchte geltend machen, dass dann die regionalen
Kommissionen nur zu ̂ iner Farce würden, weil sie
keine Gesuche mehr zu behandeln hätten. Das ent-
spricht nicht der Wirklichkeit. Ich habe mich um
Klarheit zu erhalten, beim Amt für Verkehr erkun-
digt, wie die Dinge liegen. Man hat mir auf Grund
der bisherigen Praxis gesagt, dass nach der Lösung,
wie wir sie Ihnen vorschlagen, ungefähr die Hälfte
der Gesuche durch das Amt für Verkehr und die
andere Hälfte künftig durch die regionalen Behörden

v behandelt würde. Es ist nicht richtig, wenn Herr
von Roten sagt, dass das Amt für Verkehr 95% und
die regionalen Kommissionen nur 5% zu beurteilen
hätten. Wegen einer solchen Lösung brauchte man
die Umstellung nicht zu machen.

Aus diesen Überlegungen bitte ich Sie, den Vor-
schlägen unserer Kommission zuzustimmen.

Abst immung — Vote.
Für den Antrag der Kommission 75 Stimmen
Für den Antrag von Roten 7 Stimmen

Art. 14.
Antrag der Kommission.

Marginale, Abs. l und 2. Zustimmung zum Be-
schluss des Ständerates.



15. März 1950 — 35 — Autotransportordnung. Bundesbeschluss

Abs. 3. Öffentliche Transportanstalten sind die
Schweizerischen Bundesbahnen, die PTT-Verwal-
tung und die vom Bunde konzessionierten Trans-
portanstalten, welchen in der Bundesgesetzgebung
oder in der Konzession die Beförderungspflicht auf-
erlegt ist.

Proposition de la commission.
Note marginale, al. 1 et 2. Adhérer à la décision

du Conseil des Etats.
Al. 3. Les entreprises publiques de transport sont

les Chemins de fer fédéraux suisses, l'administration
des postes, télégraphes et téléphones et les entre-
prises de transport 'au bénéfice d'une concession
fédérale, auxquelles la législation fédérale ou la
concession impose l'obligation de transporter.

Angenommen. — Adopté.

Art. 15 bis 20.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adoptés.

Art. 21.
Antrag der Kommission.

Marginale, Abs. l und 2. Zustimmung zum Be-
schluss des Ständerates.

3 Der Bundesrat erlässt die Vorschriften über
das Verfahren und die Kosten. Die Verhandlung ist
mündlich und öffentlich. Dem Gesuchsteller und
dem Einsprecher ist vor der mündlichen Verhand-
lung in der Regel in die Akten, die sich auf ihn
selbst beziehen, Einsicht zu gewähren.

Proposition de la commission.
Note marginale, al. i et 2. Adhérer à la décision

du Conseil des Etats.
3 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions

nécessaires concernant la procédure et les frais. Les
débats seront oraux et publics. Avant les débats, le
requérant et l'opposant pourront, en règle générale,
consulter le dossier qui les concerne.

Anderegg, Berichterstatter : Art. 21, Abs. 3, stellt
das Verfahren insoweit auf eine neue Grundlage, als
inskünftig die Verhandlungen in jedem Fall nicht
nur mündlich, sondern öffentlich zu erfolgen haben.
Eine Folge dieser Bestimmung ist der Zusatzantrag,
dass dem Gesuchsteller und dem Einsprecher vor
der mündlichen Verhandlung in der Regel Einsicht
in die Akten zu geben ist, die sich auf dieselben
beziehen. Mit dieser Lösung des Verfahrens hofft man
eine befriedigende Praxis eröffnen zu können.

M. Bringolî-La Tour-de-Peilz, rapporteur: Si
nous vous proposons d'adhérer au texte admis par
le Conseil des Etats, nous vous invitons aussi d'ac-
cepter l'adjonction votée par votre commission selon
laquelle «avant les débats, le requérant et l'oppo-
sant pourront, en règle générale, consulter le dossier
qui les concerne.»

Dès qu'il y a débats oraux, ceux-ci n'ont de
valeur que si les intéressés peuvent consulter oré-
alablement le dossier. Par ailleurs, il n'est pas in-
utile que les débats soient publics. Cette pratique
contribuera à faire tomber la part de mystère que
d'aucuns voudraient voir dans ce domaine-là.

Angenommen. — Adopté.

Art. 22 und 23.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adoptés.

Art. 24.
Antrag der Kommission.

Marginale, Abs. 2—5. Zustimmung zum Be-
schluss des Ständerates.

1 Unter Vorbehalt von Art. l, Abs. 3, und
Art. 13, Abs. 2, kann gegen die Entscheide der zu-
ständigen Behörden innert 30 Tagen, von der Zu-
stellung der Verfügung an gerechnet, bei der Re-
kurskommission Beschwerde erhoben werden.

6 Im übrigen finden sinngemäss auf das Ver-
fahren die Art. 91, Abs. 2, 130, 131 und 158 des
Bundesgesetzes über die Organisation der Bundes-
rechtspflege Anwendung. Die Kommission kann in
allen Fällen einen Vorschuss für die Verfahrens-
kosten verlangen.

Proposition de la commission.
Note marginale, al. 2 à 5. Adhérer à la décision

du Conseil des Etats.
1 Sous réserve des articles premier, 3e alinéa, et

13, 2e alinéa, recours peut être formé contre les
décisions des autorités compétentes dans un délai
de trente jours de la notification de la décision au-
près de la commission de recours.

6 Sont applicables subsidiairement les articles 91,
2e alinéa, 130, 131 et 158 de la loi fédérale d'organi-
sation judiciaire. La commission peut demander,
dans tous les cas, une avance, pour couvrir les frais
de procédure.

Anderegg, Berichterstatter: Bei Art. 24 wird in-
sofern eine Änderung vorgenommen, als die Be-
schwerden nicht mehr bei der Transportkommis-
sion, sondern bei einer besondern Rekurskommis-
sion erhoben werden müssen. Diese Rekurskom-
mission wird aber erst in Art. 28 näher umschrieben.
Da die nationalrätliche Kommission beim Be-
schwerdeverfahren auf Verlangen einer Partei die
mündlichen Verhandlungen vorsehen wollte, wurde
in Abs. 6 dieses Artikels ausdrücklich auf Art. 91,
Abs. 2, des Bundesgesetzes über die Organisation
der Bundesrechtspflege verwiesen.

M. Bringolf-La Tour-de-Peilz, rapporteur: Le
6e alinéa de l'article 24 a été complété pour permet-
tre à la commission de recours d'ordonner des débats
à la demande d'une des parties. C'est pourquoi
à l'énumération des articles de la loi fédérale sur
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l'organisation judiciaire, on ajoute l'article 91. ce
qui a paru nécessaire selon l'avis des juristes de la
commission.

Angenommen. — Adapté.

Dritter Abschnitt.
Kommissionen.

Art. 25.
Antrag der Kommission.

Margmale; Transport-Kommission. I . Aufgabe
und Zusammensetzung.

1 Zur Begutachtung von Fragen aus dem Voll-
zug dieses Beschlusses bestellt der Bundesrat eine
Kommission unter angemessener Berücksichtigung
der Kantone, der wichtigsten Wirtschaftsverbände
des Landes, der öffentlichen Transportanstalten und
des Autotransportgewerbes.

Für den Rest: Zustimmung zum Beschluss des
Ständerates.

Chapitre III.
Commissions.

Art. 25.
Proposition de la commission.

Note marginale: Commission des transports.
1. Tâche et composition.

1 Le Conseil fédéral nomme une commission char-
gée de donner son avis sur des questions ayant trait
à l'exécution du présent arrêté. Il choisit les mem-
bres parmi les représentants des cantons, des pirn-
cipaux groupements économiques du pays, des entre-
prises publiques de transport et de l'industrie des
transports automobiles.

Pour le reste, adhérer à la décision du Conseil
des Etats.

M. Lachenal: Je voudrais brièvement demander
à la commission de reprendre une formule qui se
trouve déjà dans un des arrêtés actuellement en
vigueur, à propos de la constitution de la commis-
sion. Si je ne me trompe, on a prévu que dans cette
commission on tiendra compte des diverses régions
et des diverses langues du pays. Or, je constate avec
regret que la commission actuelle des transports,
qui compte 19 ou 21 membres, comporte exacte-
ment deux membres de la Suisse romande: un Tes-
sinois, un Vaudois plus le colonel Dubois, qui est
comme représentant de l'état-major. Je consi-
dère qu'il y a là un état parfaitement regrettable.
Il s'agit d'une commission qui exerce sa souveraineté
sur l'ensemble du pays et. il n'est pas admissible
qu'elle soit composée pour 99% de représentants
de la Suisse alémanique. Je demande donc à la com-
mission de reprendre la même formule et de dire
que la constitution de cette commission s'inspirera
d'une répartition équitable entre les diverses régions
du pays.

Anderegg, Berichterstatter: Es liegt kein schrift-
licher Vorschlag vor, aber ich habe den Eindruck,
dass nach dem Wortlaut, wie er hier in Art. 25
vorgesehen ist, den Regionen genügend Rechnung
getragen wird. Wir stellen doch hier fest, dass der
Bundesrat diese Kommissionen bestellen kann unter
angemessener Berücksichtigung der Kantone, dass

also die Kantone jetzt neu eine Vertretung in dieser
Kommission bekommen sollen, daneben die wich-
tigsten Wirtschaftsverbände des Landes und die
öffentlichen Transportanstalten. Die Branchen, die
massgeblichen Wirtschaftsverbände, sind also ver-
treten und neu jetzt auch die Kantone. Ich glaube,
mehr kann man wohl nicht verlangen. Ich glaube
deshalb, dass wir an diesem Wortlaut des Art. 25
festhalten sollten.

M. Bringolf-La Tour-de-Peilz, rapporteur: Nous
vous proposons de laisser subsister l'article 25 tel
qu'il est en insistant auprès du Conseil fédéral pour
qu'au moment où il désignera la commission, il
tienne compte du vœu présenté par notre collègue,
M. Lachenal. Je pense que M. Lachenal peut être
tranquillisé. Son observation sera retenue par le
Conseil fédéral qui saura désigner équitablement
les membres appartenant à cette commission.

M. Celio, conseiller fédéral: Le rapporteur vient
de répondre au désir exprimé par M. Lachenal.
Je n'ai pas vu dans l'ancien statut l'allusion que
M. Lachenal a rappelée. Je constate un fait, c'est
que M. Lachenal a porté à cette tribune des doléan-
ces concernant le nombre des représentants de la
Suisse latine, ne disons pas de la Suisse romande
seulement. Ce nombre est assez restreint. Sans modi-
fier l'article, puisqu'il prévoit que des représentants
de ces cantons seront désignés, je puis déclarer à
M. Lachenal qu'en constituant la commission on
tiendra compte de la suggestion qu'il vieni de faire.
Je pense qu'avec cette déclaration il pourra se
déclarer satisfait.

M. Lachenal: Bien, je m'en rapporte.

Angenommen. -- - Adopté.

Art. 26.
Antrag der Kommission.

Marginale: 2. Begutachtung.
Für den Rest: Zustimmung zum Beschluss des

Ständerates.

Proposition de la commission.
Note marginale: 2. Avis.
Pour le reste, adhérer à la décision du Conseil

des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Art. 27.
Antrag der Kommission.

Marginale: 3. Vorschläge.
Die Kommission kann dem Bundesrat und den

übrigen Beteiligten geeignete Massnahmen zur För-
derung der Zusammenarbeit zwischen dem Auto-
transportgewerbe und den öffentlichen Transport-
anstalten vorschlagen.

Proposition de la commission.
Note marginale: 3. Propositions.
La commission peut proposer au Conseil fédéral

et aux autres intéressés à l'application du statut
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